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Vorbemerkungen 
 

Die vorliegenden Richtlinien dienen der standardisierten Verzeichnung von Archivgut. 
Sie ersetzen die im August 2010 erlassenen Richtlinien für die Verzeichnung von Ak-
ten und Amtsbüchern sowie für die Regestierung von Urkunden und umfassen erst-
mals auch Angaben zu den Archivalientypen Karten und Pläne, Plakate und Flugblät-
ter, Bilder, AV-Medien, Digitale Abgabeportionen und Datenbankinhalte. Die Bearbei-
tung oblag einer Arbeitsgruppe (Dr. Christoph Bachmann, Renate Herget, Maria Stehr 
und Dr. Michael Unger) unter Mitwirkung von Angehörigen sämtlicher Dienststellen 
der Staatlichen Archive Bayerns.  

Auch wenn sich die Verzeichnungsrichtlinien in erster Linie auf inhaltliche und formale 
Aspekte der Beschreibung von Archivalien richten, können und sollen die technischen 
Voraussetzungen im dafür genutzten Archivinformationssystem nicht vollständig aus-
geklammert bleiben. Die Verzeichnung erfolgt in konfigurierten Erfassungsmasken 
des Archivinformationssystems, dessen Funktionalitäten die Strukturierung einzelner 
Erschließungsinformationen beeinflusst. Aus dem Archivinformationssystem sind so-
wohl aussagekräftige Findbücher zu erstellen als auch valide elektronische Kataloge 
in gängigen Austauschformaten, insbesondere EAD(DDB) in der jeweils gültigen Ver-
sion.  

Ein Grundzug dieser Richtlinien ist die weitgehende Standardisierung von Erschlie-
ßungsinformationen. Durch die präzise Definition von Erfassungsregeln, die vielfach 
durch Beispiele erläutert sind, soll eine möglichst einheitliche Datenqualität erreicht 
werden. Diesem Zweck dient auch der erweiterte Einsatz kontrollierter Vokabulare, 
die im Archivinformationssystem in Auswahlfeldern hinterlegt sind. Datenqualität ist 
kein Selbstzweck, sondern dient einem effizienten Datenmanagement ebenso wie 
dem Hauptzweck der Erschließung, einen transparenten Zugang zum Archivgut zu 
ermöglichen. Soweit möglich und sinnvoll wurden bereits angewendete Normen in 
dieses Regelwerk übernommen, wobei teilweise eine Angleichung notwendig wurde. 
In anderen Fällen wurde bewusst die Anlehnung an neue Standards gewählt, um ar-
chivische Erschließungsinformationen leichter in institutionenübergreifende Daten- 
und Recherchesysteme einbeziehen zu können. Sowohl in Bezug auf archivische Alt-
daten, die diesen Kriterien nicht entsprechen, als auch hinsichtlich der Nutzung vor-
archivischer Metadaten aus Quellsystemen, denen andere Normen zugrunde liegen, 
bleibt es eine Ermessensentscheidung, wann und in welchem Umfang eine Anglei-
chung an diese neuen archivischen Standards erfolgt. Vorzugsweise werden dafür 
automatisierte Verfahren der Datenbearbeitung zu wählen sein. 

Die Richtlinien erfassen alle grundsätzlich vorgesehenen und möglichen archivischen 
Erschließungsinformationen. Daraus ist nicht abzuleiten, dass in jedem Einzelfall eine 
vollumfängliche Erfassung dieser Metadaten vorgesehen ist. Es bleibt im Wesentli-
chen eine Aufgabe der Arbeitsplanung und Priorisierung von Erschließungsarbeiten, 
für konkrete Archivalien die jeweilige Intensität der Verzeichnung festzulegen. Dem-
entsprechend sind im Archivinformationssystem nur wenige Erschließungsinformati-
onen als Pflichtfelder ausgeprägt. Die Anlage 1 dieser Richtlinien bietet am Beispiel 
von Sachakten eine Kategorisierung von vier Verzeichnungsstufen, von der Basisver-
zeichnung anhand rudimentärer Angaben bis zur inhaltlichen und formalen Vollver-
zeichnung.  

Mit der Standardisierung der Erschließungsinformationen korrespondiert das Ziel ei-
ner möglichst feingranularen Datenhaltung im Archivinformationssystem. Dadurch 
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wird die gleichförmige Erfassung einzelner Erschließungsinformationen erleichtert, 
denen eindeutig definierte Erfassungsfelder zugeordnet sind. Zudem erlaubt die stär-
kere Strukturierung der Erschließungsinformationen ein gezieltes Datenmanagement. 
So können inhaltlich klar definierte Erschließungsinformationen, die gleichförmig er-
fasst sind, gezielt angesteuert, ausgewertet und verarbeitet werden. Anpassungen 
des Archivinformationssystems erlauben nun zudem grundsätzliche eine Detailer-
schließung unterhalb der Archivalienebene. Soweit diese Strukturierung Erschlie-
ßungsinformationen betrifft, die für den Export in das Format EAD(DDB) relevant sind, 
gewährleisten im Archivinformationssystem hinterlegte Mappings die Konformität mit 
diesem Standardprofil. Sinngemäß gilt dasselbe für den Findbuchausdruck. Beson-
ders deutlich tritt die feingranulare Datenhaltung bei der Betreffsbildung archivisch 
relevanter Massenakten hervor, indem für einzelne inhaltliche Elemente des Betreffs 
separate Datenfelder vorgesehen werden. Vielfach widerspiegeln diese Felder die 
Datenstruktur von Quellsystemen, aus denen Abgabeverzeichnisse generiert werden. 
Bei abweichend davon (gering) strukturierten Abgabeverzeichnissen bleibt die Ver-
wendung der herkömmlichen Sachaktenmaske grundsätzlich möglich. Die Fortschrei-
bung im Jahr 2025 war notwendig geworden, um die bei den Staatlichen Archiven 
Bayerns bislang nicht genutzte Verzeichnungsstufe „Serie“1 zu integrieren und inhalt-
liche wie formale Anpassungen bei der Verzeichnung von Urkunden sowie von 
Schutz- und Sperrfristen vorzunehmen.  

 

Die Bearbeiter 

 
1 Zu den Verzeichnungsstufen nach ISAD(G) siehe Brüning, Rainer, Heegewald, Werner u. Brübach, Nils 
(Übers. und Hrsg.),  Internationale Grundsätze für die archivische Verzeichnung (Veröffentlichungen der Ar-
chivschule Marburg Nr. 23), Marburg 2006 (https://www.archivschule.de/assets/Doku-
mente/VOe23_2011_Gesamt.pdf)." 
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1. Grundsätzliche Festlegungen 

1.1 Verzeichnungseinheit 

 Definition 

Eine Verzeichnungseinheit (VZE) ist ein Archivale, das durch eine Bestellsignatur und 
weitere Erschließungsinformationen in einem Datensatz beschrieben wird. Bei digita-
len und hybriden Archivalien umfasst die VZE neben den inhaltlichen Metadaten auch 
die zu den jeweils vorliegenden Repräsentationen im Digitalen Archiv erzeugten Me-
tadaten.  

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Entitäten auch unterhalb der logischen Einheit 
VZE mit weiterführenden inhaltlichen und formalen Erschließungsinformationen struk-
turiert zu beschreiben. Im Archivinformationssystem steht dafür das Formular „Vor-
gang“ zur Verfügung (siehe Kap. 1.2).  

Die Bestellsignatur setzt sich aus den folgenden Elementen zusammen: 

 Archivkürzel (BayHStA, StAA, StAAm, StABa, StACo, StALa, StAM, StAN, 
StAWü) 

 Bestandssignatur 

 Typ (optional)  

 Bestellnummer2  

 Unternummer (optional)  

 lfd. Nummer der Repräsentation (nur bei digitalen Archivalien) 

Archivkürzel und Bestandssignatur werden durch Komma getrennt, Bestellnummer 
und Unternummer durch „/“. 

Zur eindeutigen und persistenten Identifikation wird jeder VZE außerdem eine UUID 
zugewiesen. 

 

 Formierung 

Die aus dem vorarchivischen Entstehungskontext übernommene Formierung der VZE 
wird aus Gründen der Authentizität in der Regel beibehalten. In begründeten Ausnah-
mefällen können kleinere regulierende Eingriffe statthaft sein, z.B. die Kassation von 
Mehrfachexemplaren einer Anlage innerhalb eines Akts. Aus konservatorischen 
Gründen können einzelne Bestandteile (z.B. großformatiger Plan aus einem Akt) ent-
nommen und separat gelagert werden (s. 1.3.2.4). Analogen Archivalien zwingend zu 
entnehmen sind Datenträger, deren Inhalte im Digitalen Archiv zu sichern sind. Als 
logisch unselbständige Bestandteile eines Archivales begründen diese digitalen Be-
standteile keine selbständige VZE. Dies gilt unabhängig vom Umfang des digitalen 
Anteils eines hybriden Archivales, das grundsätzlich als eine VZE aufgefasst wird. 

Bei digitalen Unterlagen wird die Formierung der VZE maßgeblich im Aussonderungs-
prozess bestimmt. Dabei ist aus Gründen der Wahrung von Authentizität soweit als 
möglich der bei der datenerzeugenden Abgabestelle maßgebliche Entstehungs- und 
Nutzungskontext zugrunde zu legen. Die technische Umsetzung erfolgt im Digitalen 
Archiv der Staatlichen Archive Bayerns nach der Übernahme. Neben dem Archivale 
 
2 Bei nicht endgültig formierten Beständen kann an die Stelle der Bestellnummer die vorläufige Num-
mer treten.  
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selbst (Archival Information Package / AIP) wird auch die dauerhaft als solche zu er-
haltende digitale Abgabe (Submission Information Package / SIP) im Archivinformati-
onssystem als VZE erfasst. Ebenfalls als SIP und AIP behandelt werden die digitalen 
Bestandteile hybrider Archivalien, wobei lediglich das SIP einen eigenen Datensatz 
erhält. Für die als AIP aufzufassenden digitalen Bestandteile ist derselbe Datensatz 
wie für die analogen Archivalienbestandteile zu nutzen. Je nach der Relevanz digitaler 
Bestandteile kann auf eine inhaltliche Beschreibung in der VZE verzichtet werden.  

Aus fachlichen Gründen sind bei der VZE von digitalen Archivalien zwei Ebenen zu 
unterscheiden: die Intellektuelle Entität (IE) als der dauerhaft zu bewahrende und die 
Archivwürdigkeit konstituierende Gehalt und die Repräsentation(en) als die konkrete 
technische Ausprägung der IE. Jede IE besteht aus mindestens einer Repräsentation, 
deren Zahl im Laufe von Formatmigrationen zunimmt. Gegenstand der archivfachli-
chen Verzeichnung ist die IE, nicht die Ebene der Repräsentationen. Bei hybriden 
Archivalien bezieht sich die Repräsentation ausschließlich auf die digitalen Inhalte. 
Die Metadaten auf Ebene der Repräsentation werden im Archivinformationssystem 
weitestgehend automatisiert durch das Digitale Archiv erfasst (siehe Fachkonzept für 
das Digitale Archiv Ziff. II.6.5, S. 57). 

 

 Serien 

Aus dem vorarchivischen Entstehungskontext können Archivalien als Teil einer Serie 
(z.B. Aktenserie, Amtsbuchserie) vorliegen. Von Serien ist auszugehen, wenn Archi-
valien in gleichförmiger Erscheinung vorliegen und starke inhaltliche bzw. strukturelle 
Parallelen aufweisen. Nach dem archivischen Grundsatz der mehrstufigen Verzeich-
nung kann eine Serie im Sinne eines eigenen Objekts mit Informationen beschrieben 
werden, die dann zur Vermeidung von Redundanz in der Beschreibung der hierar-
chisch nachgeordneten Verzeichnungseinheiten nicht wiederholt werden. Die Ver-
zeichnung von Serien kann auch einer späteren Einzelerschließung der Archivalien 
vorausgehen im Sinne einer summarischen Ersterfassung. 

1.1.3.1 Typ 

Angaben zum Typ der hierarchisch nachgeordneten VZE werden derzeit nicht erho-
ben. Das entsprechende Feld im AFIS bleibt leer.  

1.1.3.2 Laufzeit 

Die Laufzeit der Serie bemisst sich nach dem frühesten Laufzeitbeginn einer der Serie 
zugeordneten VZE und dem spätesten Laufzeitende einer der Serie zugeordneten 
VZE. Zur Laufzeitbemessung von VZE siehe 1.3.2.3. Die Laufzeitangaben richten sich 
nach dem für VZE festgelegten Schema.  

1.1.3.3 Titel 

Der Titel beschreibt in knapper, präziser und verständlicher Form den inhaltlich-for-
malen, gemeinsamen Gegenstand der hierarchisch nachgeordneten VZE. Dabei kann 
es um Sachzusammenhänge oder um unterlagentypologische Bezeichnungen ge-
hen, die auch von vorarchivischen Kontexten abgeleitet werden können.  

 Ehescheidungssachen 

 Baugenehmigungsakten 1972 

 Flurbereinigung Emmering 

 Schutzhaftakten 
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 Korrespondenz mit Hobbyarchäologen (A-Z) 

1.1.3.4 Beschreibung 

Über den Titel hinaus kann es zweckmäßig sein, die Serie in inhaltlicher bzw. formaler 
Hinsicht ausführlicher zu beschreiben. Dabei können Angaben zum Entstehungskon-
text, zur Struktur, zum Umfang (insbesondere, wenn noch keine hierarchisch nachge-
ordneten VZE angelegt sind) sowie zur Überlieferungsgeschichte erfasst werden.  

 Sortierung nach 1. Jahrgang, 2. Gemarkung und 3. Namen der Antragsteller 

 

22 Restakten, die 1976 aus dem Berlin Document Center abgegeben worden 
sind.  

 

 Die Bände enthalten die Gesamtrechnungen über den Aufwand zum Unter-
halt des Klosters in der Regierungszeit der Äbtissin Maria Kunigunda (feh-
lende Jahrgänge: 1665-1670, 1678-1679). Jeder Band umfasst ein volles Ka-
lenderjahr. 

 
Aufbau: 
- Übertrag 
- Geldeinnahmen 
- Geldausgaben (am Beispiel des Jahrgangs 1674: Besoldung; Kirchennot-
wendigkeiten; Vieh und Fleisch; Speisen; Aufwendungen für die Weinlese; 
Zinsen und Kapitalientilgung; Handwerksrechnungen; Honig, Wachs, Lebzel-
ten, Gewürz, Tuch und Zeug; Gemeine Ausgaben) 

 

1.1.3.5 Bemerkung 

Interne Bemerkungen zur Bearbeitung.  

 

Übernahme unter Kassationsvorbehalt, Nachbewertung erforderlich im Zuge 
der Verzeichnung.   

 

1.2 Verzeichnungsintensität 

 Grundsätzliches 

Die Verzeichnungsintensität richtet sich nach der Bedeutung des einzelnen Archivales 
oder des Bestands. Sie ist, soweit möglich, zu Beginn der Verzeichnungsarbeiten 
festzulegen. Mindestbestandteile einer Verzeichnungseinheit sind immer:  

 Bestandsbezeichnung 

 Bestellnummer 

 Betreff 

 Laufzeit 

 Schutzfrist bis 

 Schutzfrist Begründung 
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 Medium 

 Umfang (nur bei Bildern, Karten und Plänen sowie Plakaten und Flugblät-
tern) 

 EAD-Felder 

 UUID 

Für Akten siehe Anlage 1: „Verzeichnungsintensität bei Aktenbeständen“.  

 

 Ebene „Vorgang“ unterhalb der VZE 

In Ausnahmefällen kann es angezeigt sein, logische Entitäten unterhalb der VZE im 
Formular „Vorgang“ inhaltlich und formal in strukturierter Form zu beschreiben. Die 
Nutzung der Vorgangsebene ist als Ausnahmetatbestand zu sehen, der nur in be-
gründeten Fällen zur Anwendung kommen soll. Diese sind insbesondere dann gege-
ben, wenn Metadaten im Archivinformationssystem erfasst werden sollen, die mehr 
als zwei zentrale Inhaltsebenen (Betreff und Enthält-/Darin-Vermerk) für einen struk-
turierten Rückgriff enthalten sollen (z.B. bei Datenbanken) oder eine Entität zum Zwe-
cke einer gesonderten Nachnutzung (z.B. bei künftiger Digitalisierung) durch einen 
eigenen Datensatz ergänzend beschrieben werden soll (z.B. Einträge in Amtsbü-
chern). Konkret ist dies etwa bei der Übernahme vorhandener Metadaten aus Fach-
verfahren und Fachdatenbanken sowie der Archivierung angereicherter Erschlie-
ßungsinformationen aus Forschungsprojekten zu erwarten. 

In diesen Fällen können im AFIS unterhalb der jeweiligen VZE im Formular „Vorgang“ 
1-n Vorgangsobjekte angelegt werden und in diesen jeweils einzelne Entitäten (Da-
tensätze oder Produkte) erfasst werden. Dazu können auf der Vorgangsebene neben 
der Laufzeit, einer eigenen äußeren Beschreibung usw. auch bis zu vier individuell zu 
bezeichnende Inhaltsebenen („Inhaltsebene 1-4 des Vorgangs“) zur beschriebenen 
Entität aufgenommen werden, die wiederum jeweils durch Merkmal/Wert-Paare noch 
einmal detaillierter erschlossen werden können.  

Datenbank:  

Bestand: Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald 

Klassifikation: Forschungsprojekt Gesamtinventur 

VZE Betreff: Krautalm 

Vorgang 1: Untersuchungsmethode: Pflanzensammeln 

Inhaltsebene 1 des Vorgangs 1: Baumschicht 1 

Merkmalgruppe 1 des Vorgangs Wertgruppe 1 des Vorgangs 

Kartierer Huber, Hans 

Erhebungsdatum 01.01.2010 

Abies alba Ja 

Acer pseudoplatanus Nein  

usw.  

Inhaltsebene 2 des Vorgangs 1: Baumschicht 2 

Merkmalgruppe 2 des Vorgangs Wertgruppe 2 des Vorgangs 
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Kartierer Huber, Hans 

Erhebungsdatum 01.01.2010 

Abies alba Nein 

Acer pseudoplatanus Ja 

usw.  

Inhaltsebene 3 des Vorgangs 1: Strauchschicht 

Merkmalgruppe 3 des Vorgangs Wertgruppe 3 des Vorgangs 

Kartierer Maier, Markus 

Erhebungsdatum 01.01.2010 

Abies alba Ja 

Acer pseudoplatanus Ja 

usw.  

Inhaltsebene 4 des Vorgangs 1: Krautschicht 

Merkmalgruppe 4 des Vorgangs Wertgruppe 4 des Vorgangs 

Kartierer Maier, Markus 

Erhebungsdatum 01.01.2010 

Abies alba Nein 

Acer pseudoplatanus Nein 

usw.  

 

 

Amtsbuch:  

Bestand: Kriegsstammrollen 

VZE Betreff: Kriegsstammrolle des 1. K.B. Infanterieregiments Bd. 1 

Vorgang 1: Adam, Ludwig 

Merkmalgruppe 1 des Vorgangs Wertgruppe 1 des Vorgangs 

Nachname Adam 

Vorname Ludwig 

Geburtsdatum 01.01.1892 

Wohnort München 

 

Vorgang 2: Adam, Vinzenz 

Merkmalgruppe 1 des Vorgangs Wertgruppe 1 des Vorgangs 

Nachname Adam 

Vorname Ludwig 
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Geburtsdatum 31.12.1892 

Wohnort Augsburg 

 

Zur Erfassung der übrigen Verzeichnungselemente (z.B. Laufzeit, Medium, Äußere 
Beschreibung) siehe im Folgenden die jeweiligen Ausführungen zur übergeordneten 
Ebene VZE.  

Die auf der Vorgangsebene erfassten Metadaten können zwar nach dem derzeitigen 
Stand im AFIS recherchiert und auch in dessen Benutzungsschicht gespiegelt wer-
den. Aber weder der für die Onlinebereitstellung wesentliche EAD-Standard noch die 
Speicherlösungen für Retrodigitalisate und born digitals unterstützen bisher die Vor-
gangsebene.  

 

 

1.3 Verzeichnungselemente 

 Bestand, Signatur 

1.3.1.1 Bestandsbezeichnung 

Die Bestandsbezeichnung ist die vollständige, normierte und offizielle Bezeichnung 
des Bestandes, so wie er auch im Findbuchausdruck und in der Internetpräsentation 
erscheint. 

Regierung von Oberfranken 

 

1.3.1.2 Bestandssignatur 

Als Bestandssignatur sollen etablierte Bestandskürzel verwendet werden, soweit 
möglich entsprechend den „Abkürzungen für archivübergreifend verwendete Bezeich-
nungen von Beständen des 19. bis 21. Jahrhunderts der bayerischen Staatsarchive“ 
(Anlage 2). Sonst Nennung des vollen Namens des Bestandes 

MInn 

LRA Würzburg 

Soweit für die Teilbestände eines Bestands jeweils eigene Signaturen gebildet 
werden, bietet im Archivinformationssystem das fakultativ eingeführte Objekt 
„Findbuch“ die Möglichkeit, für jeden Teilbestand eine individuelle Bestands-
signatur vorzugeben. Durch Setzen des Hakens im Feld „Signaturbildung durch 
Ebene Findbuch“ wird die voreingestellte Vererbung der Bestandssignatur aus 
dem übergeordneten Objekt „Bestand“ auf die einzelnen VZE zugunsten der 
beim Findbuch eingetragenen Bestandssignatur unterdrückt.  

Bestand Bestandsbezeichnung: Kloster XYZ 

Findbuch Bestandssignatur: Kloster XYZ Amtsbücher und Akten 

VZE Signatur: StAAm, Kloster XYZ Amtsbücher und Akten 1234 

Findbuch Bestandssignatur: Kloster XYZ Urkunden 

VZE Signatur: StAAm, Kloster XYZ Urkunden 1234 
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1.3.1.3 Bestellnummer 

Die Bestellnummer ist fortlaufend ohne Führungsnullen in Form von arabischen Zif-
fern zu vergeben. 

StALa, Schlosspflegamt Trausnitz 226  

Von der Möglichkeit, Unternummern zu vergeben, ist nur in begründeten Fällen Ge-
brauch zu machen. Dies kann etwa bei der physischen Teilung eines Archivales aus 
technischen Gründen gegeben sein. In diesem Fall erhält jede VZE jeweils eine Un-
ternummer. Unternummern sind ebenfalls als arabische Ziffern zu erfassen.  

BayHStA, MInn 123456/1 und BayHStA, MInn 123456/2 

nicht:  BayHStA, MInn 123456 und BayHStA, MInn 123456/1 

Bei digitalen Archivalien ist auf Unternummern grundsätzlich zu verzichten.  

Werden Bestandteile vorarchivischer Registratursignaturen als Bestellnummern wei-
tergenutzt, ist eine alternative Verwendung von Bestellnummer und Unternummer 
möglich.  

VI 1953/224 wird zu:  

Bestandssignatur: AG XYZ Nachlassakten (alternative Bezeichnungen 
möglich) 

 Bestellnummer: 1953 

 Unternummer: 224 

Da digitale Archivalien (Dissemination Information Packages/DIPs) grundsätzlich an-
hand einer konkreten Repräsentation bestellt werden, wird diese als Teil der Signatur 
nach dem Schema „R [Leerzeichen] arabische Ziffer“ ausgewiesen.  

BayHStA, MInn 1234567 R 2 

 

1.3.1.4 Universally Unique Identifier (UUID) 

Automatisiert und damit ohne manuelle Mitwirkung des Sachbearbeiters wird jeder 
neu angelegten VZE im Archivinformationssystem ein 36stelliger UUID zugeordnet. 
Dieser eindeutige und persistente Identifier gewährleistet zuverlässig und dauerhaft 
die Verknüpfung zwischen Erschließungsinformationen und etwaigen digitalen Re-
präsentationen des jeweiligen Archivales. Aus diesem Grund stellt die Basiserschlie-
ßung im Sinne einer im AFIS für ein Archivale angelegten VZE die Voraussetzung 
für dessen spätere Digitalisierung dar3.  

Zur Gewährleistung der Persistenz ist sicherzustellen, dass die einmal abschließend 
für eine konkrete Erschließungsinformation erzeugte uuid auch bei künftigen Bear-
beitungen der VZE erhalten bleibt (beispielsweise bei einem Export der Daten zur 
externen Bearbeitung mit abschließendem Neuimport). 

 
3 Für Einzelheiten siehe „Digitalisierung von Archivgut in den Staatlichen Archiven Bayerns – Techni-
sche Rahmenbedingungen, Workflows, Praxisregeln“ (Version 2.0 vom 25. Juli 2019), S. 9, 12f. 
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 Beschreibung des Archivales 

1.3.2.1 Betreff 

Der Betreff beschreibt in knapper, präziser und verständlicher Form den Inhalt bzw. 
Gegenstand des Archivales. Soweit ein zutreffender Originalbetreff vorliegt, bildet er 
die Grundlage für die Betreffsbildung in moderner Begrifflichkeit. Er ist im Nominalstil 
zu formulieren. Wesentliches Element archivischer Verzeichnung ist die stufenweise 
Erfassung aller Informationen, die sich auf eine Verzeichnungseinheit beziehen. Nur 
aus der Verbindung dieser Stufeninformationen ergibt sich eine vollständige Beschrei-
bung, die auch den Ursprung und Entstehungszusammenhang des Archivales um-
fasst. Um Redundanz zu vermeiden, sollten auf der Ebene der Betreffsbildung keine 
Informationen wiederholt werden, die sich bereits auf der übergeordneten Ebene (Se-
rie oder Klassifikation) befinden.4 

Beispiel:  

Bestand: Landesamt für Denkmalpflege 

 Klassifikation: Baudenkmäler in Oberfranken 

  Klassifikation: Landestheater Coburg  

   Betreff: Restaurierung des Spiegelsaals 

 

1.3.2.2 Enthält-/Darin-Vermerke 

Die Vermerke „Enthält“ und „Darin“ sind nur einzusetzen, wenn die korrekte inhaltliche 
und formale Erschließung des Archivales allein mit Hilfe des Betreffs nicht ausrei-
chend ist. Mehrere Angaben werden jeweils durch Strichpunkt und Leerzeichen von-
einander getrennt. Sie sind ebenfalls im Nominalstil zu formulieren. 

a) Enthält 

Der Enthält-Vermerk wird verwendet, um das Archivale in inhaltlicher Hinsicht näher 
zu beschreiben oder Hinweise auf wichtige Einzelstücke zu geben. Folgende Zwecke 
und Formen sind zu unterscheiden: 

 Erweiterung oder Verengung des Betreffs, falls dieser aus zwingenden 
Gründen nicht umformuliert werden kann: 

Enthält auch: erweitert einen zu eng gefassten Betreff, nimmt abwei-
chende Inhalte auf 

  Enthält nur: verengt einen zu weit gefassten Betreff 

 Steigerung der Intensität der Titelaufnahme (bei einer angestrebten größe-
ren Erschließungstiefe): 

Enthält: erläutert den gesamten Inhalt der Verzeichnungseinheit 

Enthält v.a. (Enthält vor allem): hebt diejenigen inhaltlichen Aspekte 
hervor, die das Archivale quantitativ maßgeblich bestimmen 

Enthält u.a. (Enthält unter anderem): hebt einzelne Teile des Archivales 
hervor, denen qualitativ besondere Bedeutung zuzumessen ist. 

 
4 Voraussetzung für diese kontextabhängige Verzeichnung sind geeignete digitale Suchwerkzeuge, die 
die Verknüpfung der Stufeninformationen im Rechercheergebnis auch abbilden können. 
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b) Darin 

Der Darin-Vermerk wird verwendet, um auf einzelne Bestandteile eines Archivales 
hinzuweisen, die in formaler bzw. physischer Hinsicht als Besonderheit anzusehen 
sind (abweichende Dokumentationsart), z.B. Karten, Pläne, Zeichnungen, Fotos, 
Druckschriften. Digitale Medienträger werden nicht aufgenommen, da sie dem analo-
gen Archivale zu entnehmen und in das Digitale Archiv aufzunehmen sind. Die Anzahl 
der Objekte ist nach Möglichkeit anzugeben, ebenso die Farbigkeit von Fotos 
(Schwarz-Weiß-Foto, Farbfoto) sowie von Karten und Plänen (siehe 5.2.2.3).  

Darin: Schwarz-Weiß-Foto vom Hochwasser der Amper bei Ampermoching (Gde. 
Herbertshausen, Lkr. Dachau); 2 Farbfotos von den Überschwemmungen der 
Loisach bei Wolfratshausen (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen) 

Druckschriften werden in der Form Verfasser/Herausgeber, Titel, Erscheinungsort Er-
scheinungsjahr erfasst. 

Bayerisches Staatsministerium des Innern (Hrsg.), Zur Entstehung, Verbreitung 
und Bekämpfung des AIDS-Virus, München 1992 

Beziehen sich die im Archivale enthaltenen typologischen Besonderheiten auf den 
Betreff, ist es ausreichend, diese mit einem Schlagwort zu erwähnen. Andernfalls 
muss im Interesse der Recherchierbarkeit eine genauere inhaltliche Beschreibung er-
folgen.  

Darin: 7 Pläne (= Pläne, die sich auf den im Betreff genannten Bau von Gemein-
deverbindungsstraßen im Landkreis A bzw. auf die im Enthält-Vermerk genannten 
Gemeinden beziehen) 

Aber: 

Darin: Plan der Gemeindeverbindungsstraße von Bodenmais (Lkr. Regen) nach 
Langdorf (Lkr. Regen)  

 

1.3.2.3 Laufzeit 

Bei der Laufzeit handelt es sich um den Zeitraum, aus dem die im Archivale enthalte-
nen Unterlagen stammen. Als Laufzeitbeginn gilt das Datum des ältesten, als Lauf-
zeitende das Bearbeitungsdatum des jüngsten Schriftstückes. Nicht berücksichtigt 
werden bei der Laufzeit spätere Aktenversendungen und Sichtvermerke. Das Lauf-
zeitfeld ist als Datumsintervallfeld angelegt. Das Anfangs- und Endjahr wird durch ei-
nen - [= einfacher Bindestrich / Minuszeichen ohne Leerzeichen] verbunden. Bei Ein-
zeljahren ist nur das Jahr anzugeben.  

1895–1936 

Zulässig ist neben der Eingabe von ganzen Jahreszahlen auch die Angabe von voll-
ständigen Kalender- und monatsweisen Datierungen. 

01.10.1853–30.09.1854 

10.1853–09.1854 

Längere Unterbrechungen der Laufzeit (in der Regel mehr als 10 Jahre) werden an-
gezeigt, indem die Laufzeitabschnitte durch Komma und folgendes Leerzeichen ge-
trennt werden. 

1852–1859, 1873–1884 
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Liegen für die Forschung bedeutsame Beilagen und Abschriften außerhalb der eigent-
lichen Laufzeit des Archivales vor, so werden diese zusätzlich in runden Klammern 
erfasst: ältere Stücke vor dem Anfangsjahr, jüngere Stücke nach dem Endjahr. 

 (1943) 1950–1969 (1975–1977) 

Als verbale Ergänzung sind die Wörter „um“ und „ca.“ möglich: „Um“ wird verstanden 
als ein Zeitraum von 20 Jahren (+/- 10), also „um 1800“ = 1790–1810. 

„Ca.“ wird verstanden als ein Zeitraum von 50 Jahren (+/- 25), also „ca. 1600“=1575–
1625. Von dieser Möglichkeit ist nur im Ausnahmefall Gebrauch zu machen. 

Ist ein Archivale undatiert, ist die Laufzeit zu ermitteln. Im Feld Laufzeit wird die 
erschlossene Laufzeit in eckigen Klammern vermerkt. 

 [1. Hälfte 17. Jh.] entspricht Laufzeit: 1600–1650 

 [2. Drittel 19. Jh.] entspricht Laufzeit: 1833–1866 

 [1. Viertel 15. Jh.] entspricht Laufzeit: 1400–1425 

 [nach 1870–vor 1891] entspricht Laufzeit: 1871–1890 

 

1.3.2.4 Medium 

Zur Auswahl stehen: 

 Analoges Archivale 

 Digitales Archivale 

 Hybrides Archivale (diese Variante ist auszuwählen, sobald ein digitaler Da-
tenträger im Archivale enthalten ist) 

 

1.3.2.5 Verweis 

In diesem Feld können Bezüge zu weiteren Archivalien im gleichen Bestand oder in 
weiteren Beständen untergebracht werden, z.B. Hinweise auf  

 Vorgänger-/Folgebände bei Bandserien 

Bd. 1: MK 13474; Bd. 2: MK 13475; Bd. 3: MK 18932 

 Hinweise, die mit im Findbuch auszudrucken sind und nicht ins Feld „Be-
treff“ gehören. z.B. Hinweis auf andere Urkundenausfertigungen 

Hinweis: Auch als Insert enthalten in den Privilegienbestätigungen vom 27. 
April 1295 (siehe Nr. 186), 25. Juni 1354 (siehe Nr. 495) und 6. August 
1405 (siehe Nr. 1087/1) 

 entnommene und in andere Bestände eingereihte Dokumente  

entnommene Grenzbeschreibung jetzt: Plansammlung 6831 

 entnommene und in das Digitale Archiv übernommene digitale Medienträ-
ger  

entnommene CD-ROM (ggf. inhaltliche Kurzbeschreibung): Signatur(en) 
der digitalen Abgabeportion 

Im Archivale ist an die Stelle entnommener Dokumente oder Medienträger ein Ent-
nahmeblatt nach dem Muster von Anlage 4 einzulegen.  
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Eine zusätzliche technische, persistente Verknüpfung mit dem Verzeichnungsdaten-
satz des Archivales, auf das verwiesen werden soll, kann mittels Drag and Drop des 
Verzeichnungsdatensatzes aus dem Gliederungsbaum in das Feld „Verweis (UUID)“ 
erstellt werden.  

 

1.3.2.6 Literatur 

Aufsätze, Monographien, Editionen, die sich speziell auf das verzeichnete Archivale 
beziehen. Soweit sich Veröffentlichungen auf den gesamten Bestand oder Teile des 
Bestands beziehen, werden sie in das Vorwort zum Findbuch (s. 1.5) aufgenommen. 
Mehrere Angaben werden durch einen Absatz voneinander getrennt. Die bibliographi-
schen Erfassungen richten sich nach den aktuell gültigen Richtlinien für die Manu-
skriptgestaltung der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns.  

Matthias Thiel, Die Traditionen, Urkunden und Urbare des Klosters Weltenburg 
(Quellen und Erörterungen zur Bayerischen Geschichte, NF, 14), München 
1958, v.a. S. 35–39. 

Elke Goez, Codex diplomaticus Ebracensis I. Die Urkunden der Zisterze E-
brach 1127–1306 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Ge-
schichte, Reihe III, Bd. 7/1+2), Neustadt a. d. Aisch 2001, Nr. 151, S. 310–312. 

 

 Interne Vermerke 

1.3.3.1 Provenienz 

Die Provenienz soll immer angegeben werden, auch wenn die Bestandsbezeichnung 
identisch mit der Bezeichnung der Provenienzstelle ist, der Bestand also provenienz-
rein formiert ist, da das Feld bei der Online-Stellung von Findmitteln angezeigt wird. 
Bei der Formulierung ist die offizielle Bezeichnung des Registraturbildners maßgeb-
lich, nicht die Signatur des Bestands. 

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und  
Integration 

nicht:  Arbeitsministerium oder MArb 

Vermuteten Provenienzen wird ein Fragezeichen nachgestellt.  

Ist die Angabe von Vorprovenienzen erforderlich, so sind diese in ihrer zeitlichen Rei-
henfolge absteigend in eigenen Zeileneinträgen anzugeben. Bei älteren Beständen 
vor ca. 1802–1817 erfolgt die Provenienzangabe nach dem Muster Territorium (bzw. 
Körperschaft oder Institution), Amt/Behörde, Ortsangabe (falls erforderlich). 

Hochstift Würzburg, Amt Fladungen 

Markgraftum Brandenburg-Bayreuth-Kulmbach, Geheimes Hausarchiv 
Plassenburg 

 

1.3.3.2 Interne Bemerkungen 

Dieses Feld ist für alle sonstigen Informationen zu verwenden, die Benützern nicht 
zwingend zugänglich zu machen sind. Der Inhalt dieses Feldes wird weder im ge-
druckten Findbuch, noch im Online-Findmittel ausgeworfen. Es sind auch „Fehlt“-Ver-
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merke einzutragen, wenn das Archivale (derzeit) nicht vorhanden ist. Vorlagebe-
schränkungen und Angaben zum Erhaltungszustand sind an anderer Stelle einzutra-
gen (s. 1.3.6 und 1.3.8.)! 

 

1.3.3.3 Objektbeschreibung 

Im Zusammenhang mit analogen und virtuellen Ausstellungen entstehen inhaltliche 
und formale Beschreibungen von Archivalien oder einzelnen Dokumenten aus Archi-
valien, die über die jeweilige archivische Verzeichnung hinausgehen. Um diese Ob-
jektbeschreibungen dauerhaft zu sichern und nutzbar zu machen, werden sie im Feld 
„Objektbeschreibung“ erfasst. Ebenso erfasst werden Objektbeschreibungen, die im 
Zusammenhang mit Leihverträgen für fremde Ausstellungen erstellt werden, wenn der 
Informationswert dies rechtfertigt. Durch einen knappen Hinweis auf den Kontext wird 
evident gehalten, in welchem Rahmen und durch welchen Bearbeiter die Objektbe-
schreibung erstellt worden ist.  

 Der „Codex Falkensteinensis“ oder „Falkensteiner Codex“ ist ein Traditions-
buch und nimmt innerhalb dieser Quellengattung eine besondere Stellung ein, 
da er das einzige erhaltene Traditionsbuch einer hochmittelalterlichen Adelsfa-
milie ist. Andere Traditionsbücher stammen ausschließlich von geistlichen 
Grundherrschaften. Der Codex Falkensteinensis entstand auf Veranlassung 
von Graf Siboto IV. von Falkenstein, der die Handschrift 1166 vor seinem Auf-
bruch zum vierten Italienzug Kaiser Friedrich Barbarossas durch Kanoniker des 
Augustinerchorherrenstifts Herrenchiemsee anlegen ließ, um seinen unmündi-
gen Kindern im Falle seines Todes den Familienbesitz zu erhalten. Dieser lag 
vor allem im Chiemgau und Sundergau sowie im Unterinntal, mit den vier Bur-
gen Falkenstein bei Flintsbach am Inn, Hartmannsberg bei Bad Endorf, Neu-
burg bei Vagen und Hernstein in Niederösterreich. So beinhaltet die Hand-
schrift eine Übersicht der gräflichen Lehen und verschiedene Verzeichnisse 
über Einkünfte und Familienbesitz. Des Weiteren enthält der Codex Traditions- 
und Kirchweihnotizen sowie eine kurze Genealogie der Familie, eine Aufzeich-
nung über eine Kirchenbuße, einen geheimen Mordauftrag, einen Hinweis auf 
eine 1133 stattgefundene Sonnenfinsternis und ein mittelalterliches Arzneire-
zept. Eine weitere Besonderheit des Codex sind die zahlreich enthaltenen Mi-
niaturen, darunter ein Portrait der Familie der Falkensteiner.  

Bearbeiter: Max Mustermann 

Bavarikon: https://bavarikon.de/object/bav:GDA-OBJ-0000000000000008 

 

1.3.3.4 Registratursignatur / AZ 

Registratursignaturen und Aktenzeichen sind – falls vorhanden – unbedingt festzuhal-
ten. Auf Einheitlichkeit ist zu achten! Jede Registratursignatur erhält einen eigenen 
Zeileneintrag, wobei das für die innere Ordnung strukturbildende Aktenzeichen an 
erster Stelle genannt wird.  
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1.3.3.5 Archivische Altsignatur 

Falls vorhanden, ist diese festzuhalten und im Falle von mehreren Angaben sind die 
Altsignaturen untereinander, ggf. in chronologisch absteigender Form in eigenen Zei-
leneinträgen zu setzen. Lag die VZE früher in einem anderen Archiv, ist das jeweilige 
Archivkürzel voranzustellen.  

 

 Register 

Register stellen eine zusätzliche Erschließung dar, die an die im Findbuch enthal-
tenen Angaben heranführen, jedoch inhaltlich nicht über diese Angaben hinausgehen 
soll. D.h. Akteninhalte, Personen oder Orte, die nicht im Betreff oder Enthält/Darin-
Vermerk genannt sind, werden nicht in das Register aufgenommen! 

Der Arbeitsaufwand, der mit der Erstellung eines Registers verbunden ist, muss durch 
das Benützungsinteresse und eine damit verbundene Erleichterung der Benützung 
gerechtfertigt sein.  

Auf Anführungszeichen („) und weitere, maschinell nicht auswertbare Sonderzeichen 
wird grundsätzlich verzichtet.  

Register werden in der Regel zweistufig, selten dreistufig gebildet. Zu jedem Re-
gisterbegriff (Sach-, Orts- oder Personenstichwort) ist folglich im Regelfall eine Ablei-
tung vorzusehen. Ableitungen werden grundsätzlich mit Semikolon vom übergeord-
neten Registerbegriff getrennt. Begriffe, die innerhalb einer Gliederungsebene aufge-
reiht sind, werden durch Komma getrennt. 

Brauerei Schneider, Kelheim (= 1. Gliederungsebene); Brandschaden  
(= 2. Gliederungsebene) 

Die führenden Registerbegriffe des Personen-, Orts- und Sachregisters stehen jeweils 
im Kontext mit einem Thesaurus. Im Fall des Personenregisters orientieren sich die 
zu einem Personeneintrag vorgesehenen Metadaten am Regelwerk der RDA (Res-
source Description and Access), das die Grundlage der Gemeinsamen Normdatei 
(GND) bildet. Die im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek recherchierbare GND-
ID lässt sich in die VZE einbinden. Die Nutzung des Thesaurus und der GND sind 
nach fachlichen und rechtlichen (v.a. personenschutzrechtlichen) Kriterien zu bestim-
men.  

 

1.3.4.1 Ortsnamen 

Orte in Bayern werden nach dem jeweils gültigen Amtlichen Ortsverzeichnis für Bay-
ern erfasst (z.B. https://www.bsb-muenchen.de/sammlungen/bavarica/recher-
che/ortsdatenbank/). Wenn Orte nicht zu identifizieren sind, werden sie auch im Re-
gister buchstabengetreu wiedergegeben.  

Orte innerhalb des Freistaates Bayern werden folgendermaßen identifiziert: Kreisan-
gehörige Städte und Gemeinden werden nur mit Angabe des Landkreises identifiziert. 

Pappenheim (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) 

Unselbständige Orte werden näher identifiziert. 

Matting (Gde. Pentling, Lkr. Regensburg) 

Kreisfreie Städte werden nicht gesondert identifiziert, also „Landshut“ statt „Landshut, 
krfrSt“. Als Schreibweisen werden „Lkr.“ und „Gde.“ verwendet (vgl. insgesamt das 
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Abkürzungsverzeichnis im Ortsverzeichnis von 1991). Der Landkreis ist nach der 
Schreibweise im amtlichen Ortsverzeichnis anzugeben. 

Lkr. Dillingen a.d.Donau 

„Sankt“-Orte werden im Register ausgeschrieben. 

 Sankt Wolfgang (Lkr. Erding) 

Abgegangene Orte (Wüstungen usw.) werden mit „abgeg.“ bezeichnet. 

Hirschmühle (abgeg. bei Grafenwöhr, Lkr. Neustadt a.d.Waldnaab) 

Bei nicht in Bayern gelegenen deutschen Orten wird das Bundesland in ausgeschrie-
bener Form angegeben; die Gemeinde- und Kreiszugehörigkeit sollte ebenfalls ermit-
telt werden. Für die ehemals bayerische Pfalz gilt folgende Ausnahme: Orte der bay-
erischen Pfalz werden von 1816 bis 1945 in Klammern mit „Pfalz“ identifiziert, statt 
mit „Rheinland-Pfalz“; Orte der ehemaligen bayerischen Pfalz, die 1919 an das Saar-
gebiet abgetreten wurden, werden von 1919 bis 1945 in Klammern mit „Saarpfalz“ 
identifiziert. 

Bei Orten im Ausland (Schreibweise siehe 1.4.2) ist lediglich die Staatszugehörigkeit 
anzugeben. Ausnahmen sind möglich, insbesondere für Österreich (Angabe von Bun-
desland, Politischer Bezirk), Frankreich, Schweiz, Italien, Tschechien und Polen. Im 
Fall einer weiteren Differenzierung unterhalb der Staatszugehörigkeit empfiehlt sich 
die Angabe solcher Gebietskörperschaften, die aufgrund verfassungsrechtlichen 
Rangs oder erfahrungsgemäß als stabil gelten, in Frankreich etwa die Départements 
anstelle der Regionen.  

Jurisdiktions- und Verwaltungsbezirke werden der jeweiligen Ortsbezeichnung nach-
gestellt. Bei Abweichungen von heutigen Sprengeln erfolgt gegebenenfalls eine Orts-
identifizierung.  

Weilheim-Schongau, Landkreis 

Seefeld (Lkr. Starnberg), Patrimonialgericht 

Die Verschlagwortung von Gewässern, Gebirgen, Landschaften usw. sollte mit Fin-
gerspitzengefühl erfolgen. Dem Namen in Klammern nachgestellt wird – gegebenen-
falls vor einer Ortsidentifizierung – die jeweilige Kategorie „Gewässer“, „Berg“ bzw. 
„Gebirge“, „Region“ oder „Landschaft“; reine touristische Erfindungen (z.B. Fünfseen-
land) sollten nicht verschlagwortet werden, es sei denn in einem Sachregister. Eine 
nähere Ortsidentifizierung erfolgt nur dann, wenn eine Zuordnung zu einem Landkreis 
oder einer Gemeinde möglich ist. 

Karwendel (Gebirge); Tourismus 

Alpsee (Gewässer, Gde. Immenstadt i.Allgäu, Lkr. Oberallgäu) 

Chiemsee (Gewässer); Schifffahrt 

Gäuboden (Landschaft) 

Bei einem zweistufigen Ortsregister kommen als Sachstichworte vorrangig Gebäude, 
Ämter und Institutionen, die in dem jeweiligen Ort gelegen sind bzw. ihren Sitz haben, 
infrage. 

 

1.3.4.2 Personennamen 

Häufig erübrigt sich die Anlage von Personenregistern (z.B. bei Personalakten). 
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Es werden nur natürliche Personen aufgenommen. Die Erfassung orientiert sich an 
dem für die Gemeinsame Normdatei (GND) verbindlichen Regelwerk der RDA (Res-
source Description and Access)5. Name und Vorname werden durch Komma abge-
trennt. Dem Vornamen ohne Komma nachgestellt wird das einfache Adelsprädikat 
„von“ bzw. „zu“. Geführte Adelstitel werden dagegen durch Komma abgetrennt dem 
Vornamen nachgestellt. Akademische Titel werden gem. RDA in der Regel nicht auf-
genommen; soweit dies sinnvoll erscheint, erfolgt die Nennung auf der zweiten hie-
rarchischen Ebene nach einem Semikolon.  

Strauß, Franz Josef 

Guttenberg, Enoch zu 

Thurn und Taxis, Gloria, Fürstin von  

Herrmann, Max; Prof. Dr. 

Der Name kann, insbesondere bei Namensgleichheit durch Angaben zu Beruf bzw. 
Amt und/oder Ort auf der zweiten Gliederungsebene ergänzt werden. 

Huber, Hans; Förster aus Mindelheim 

Konrad; Mönch in Ebrach 

Geläufige Taufnamen (nicht Familiennamen!) sollen entsprechend der heutigen 
Schreibweise behutsam normalisiert werden.  

Unter ihrem Vornamen stehen Angehörige regierender Häuser, Päpste und geistliche 
Würdenträger (des Mittelalters und der Frühen Neuzeit). Sie sind soweit möglich mit 
Ordnungszahlen zu kennzeichnen. 

Dabei gilt im Einzelnen: 

Angehörige regierender Häuser6 werden erfasst nach dem Muster persönlicher Name 
ggf. mit Ordnungszahl, Territorium, Titel (jeweils getrennt mit Komma und Spatium).  

Ludwig II., Bayern, König 

Dem persönlichen Namen unmittelbar angeschlossen wird gegebenenfalls ein zusätz-
lich geführter Familienname bzw. Name einer Dynastie.  

Ottokar II. Przemysl, Böhmen, König 

Päpste und Gegenpäpste werden in der Form Papstname ggf. mit Ordnungszahl, Titel 
Papst oder Gegenpapst erfasst.  

Gregor IX., Papst 

Johannes XXIII., Gegenpapst 

Geistliche Würdenträger des Mittelalters und der Frühneuzeit werden erfasst nach der 
Form persönlicher Name ggf. mit Ordnungszahl, innegehabtem (Erz-)Bistum bzw. Ort 
des Klosters, Titel. Bei Reichsfürsten werden die Titel „Fürsterzbischof“, „Fürstbi-
schof“ und „Fürstabt“ usw. auf „Erzbischof“, „Bischof“, „Abt“ usw. normiert. Dem geist-
lichen Titel nachgestellt wird ggf. ein weiterer ranghöchster Titel.  

 
5 Zur Gemeinsamen Normdatei (GND) siehe 
https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html (abgerufen: 28.1.2026). 
Zu den personenbezogenen Vorgaben der RDA siehe http://www.bib-
bvb.de/documents/10792/db1c3aac-b73d-45f2-a6bf-3153ceb55428 (abgerufen: 28.1.2026). 
6 Siehe GND-Erfassungshilfe EH-P-08 (https://wiki.dnb.de/download/attachments/90411361/EH-P-
08.pdf (abgerufen: 16.6.2023)). 
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Lantbert, Freising, Bischof 

Johannes III., Waldsassen, Abt 

Johann Philipp Franz, Würzburg, Bischof 

Heinrich II., Köln, Erzbischof, Kurfürst 

Dagegen werden geistliche Würdenträger der Neuzeit (19.–21. Jh.) nach der Form 
Nachname, Vorname ohne weitere Nennung von Jurisdiktionsbezirken, Klostersitzen 
und Titeln gebildet.  

Wetter, Friedrich 

Grün, Anselm 

Personen des Mittelalters werden in der im Deutschen gebräuchlichen Form erfasst.  

Wolfram, von Eschenbach 

Wilhelm, von Ockham 

Familien werden erfasst nach der Form Name, Art der Familie (z.B. Dynastie, Königs-
haus, Familie): ggf. zeitliche Eingrenzung: Ort, der mit der Familie in Beziehung steht.  

Wagner, Familie: 19. Jh.: Bayreuth 

Bernheimer, Familie: 20. Jh.: München 

 

1.3.4.3 Sachbegriffe 

Auf die Führung eines Sachregisters kann in den meisten Fällen verzichtet werden, 
diese sollen nur in begründeten Ausnahmefällen angelegt werden. Solche Ausnah-
mefälle sind gegeben, wenn auf besondere Inhalte verwiesen werden soll. Elemente 
der Bestandsgliederung (Klassifikation) sollen nicht im Sachregister wiederholt wer-
den. Die Begriffe sollen sachlich auf den Inhalt bezogen und konkret sein. Je nach 
Erfordernis ist die Ableitung ein Ort oder ein zweiter Sachbegriff. Das Zusammenzie-
hen von Worten ist möglich: 

statt Firmen, Kredite auch möglich: Firmenkredite 

Bei nicht mehr üblichen Begriffen, die im Titel in eckigen Klammern erläutert werden 
(z.B. „Militärkonskriptionen [Musterungen]“), können sowohl der Quellenbegriff als 
auch die Erläuterung in das Sachregister aufgenommen werden.  

Als erster Begriff sollte immer das Konkrete stehen: 

Anatomie, Erlangen; Gebäude 

Länderbezogene Präfixe von Behördenbezeichnungen entfallen. Die offiziellen Na-
men werden für die Schreibweise benützt. Also nicht „Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege“ sondern: 

Landesamt für Denkmalpflege  

Bei außerbayerischen Behörden ist ein Zusatz nötig.  

Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Weinsberg (Baden-Württemberg) 

Auch für Firmen und Institutionen wird grundsätzlich die amtlich eingetragene oder 
offizielle Schreibweise für die Indizierung erfasst. 

Zyma-Blaes AG, Chemische Fabrik, München 
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Hans Neumayer & Co., München 

 

 Normdaten 

Die Einbindung von Normdaten in Verzeichnungseinheiten ermöglicht eine standar-
disierte Erfassung von Personen, Orten und Sachen. Zugleich und vor allem schafft 
sie die Möglichkeit über die Verknüpfung mit dem Identifikator einer Normdatei, ar-
chivische Informationen im Internet mit den Informationsangeboten weiterer Instituti-
onen zu vernetzen und damit die Rechercheergebnisse für interessierte Nutzer deut-
lich zu erweitern und zu verbessern. Im Archivinformationssystem ist die Einbindung 
von Normdatensätzen aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) für die Entitäten 
Orte, Personen und Sachen möglich. Die Einbindung geschieht aktiv über ein Ar-
beitsfenster auf der Ebene einer Verzeichnungseinheit (VZE) oder über Gruppenkor-
rektur (nur Personen). Neben der GND-ID wird automatisiert ein jeweils vordefinier-
tes Subset des GND-Datensatzes in das Archivinformationssystem übernommen 
und erhöht dadurch die dort gegebene Recherchequalität. Entsprechend der Struk-
turen zur Beteiligung nichtbibliothekarischer Communities an der Gestaltung der 
GND können derzeit Normdatensätze nicht aktiv angelegt werden. Neben der GND 
sollen künftig auch weitere Normdatenangebote, wie z.B. der Art & Architecture 
Thesaurus (AAT) genutzt werden können. Grundsätzlich ist die Verknüpfung mit 
Normdaten in das Ermessen der Bearbeiter gestellt. 

 

 Benutzungsbeschränkungen 

Die Anwendung der folgenden Fristentypen wird in der „Handreichung für die Online-
stellung von Findmitteln mit schutzwürdigen Informationen in den Staatlichen Archi-
ven Bayerns“ näher erläutert (siehe Anlage 3). Die Handreichung berücksichtigt be-
reits die seit 2025 geltenden Fristvorgaben für personenbezogenes Archivgut. 

1.3.6.1 Schutzfristen 

Schutzfristen beziehen sich auf den Archivalieninhalt. 

 Schutzfrist bis:  

Die Schutzfrist schließt die Benutzung von Archivgut aus und ist in Art. 10 Abs. 3 
BayArchivG definiert. Das Feld muss befüllt werden und dient dazu, das Ende der 
Schutzfrist festzuhalten. Ein Eintrag in dieses Feld führt im Gegensatz zum Feld 
„Sperrfrist bis“ zu keiner Ausblendung der Findmittelinformation in den internen 
Recherchedatenbanken für Benutzerinnen und Benutzer und im Internet. Es ist 
ein vollständiges Datum einzutragen, das, sofern zutreffend, die tagesgenau 
(zehnstellig) errechnete maximale Schutzfrist darstellt. Bei der allgemeinen 
Schutzfrist ist im Regelfall der 31.12. des Jahres einzutragen, in dem vor 30 Jah-
ren die Sacherledigung abgeschlossen worden ist. Für besondere Schutzfristen 
(60 Jahre) gilt diese Regelung sinngemäß. Liegt keine Schutzfrist vor, ist der Wert 
31.12.0000 einzutragen. Muss noch überprüft werden, ob das Archivale einer 
Schutzfrist unterliegt, so ist der Wert 31.12.9999 einzutragen. 

  31.12.2015 
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 Schutzfrist Begründung: 

Das Feld muss befüllt werden. Einzutragen ist der Grund für die Schutzfrist. Die 
Auswahlwerte sind vorgegeben. Das Feld ist nicht frei befüllbar. Falls das Archi-
vale frei benutzt werden kann (Schutzfrist: „31.12.0000“), wird der Auswahlwert 
„Schutzfristfrei“ eingetragen. 

 Schutzfristfrei 
 Allgemeine Schutzfrist, 30 Jahre nach Laufzeitende 
 Personenbezogene Schutzfrist, 10 Jahre nach Tod 
 Personenbezogene Schutzfrist, 100 Jahre nach Geburt 
 Personenbezogene Schutzfrist, 60 Jahre nach Laufzeitende (wenn Ge-

burts-/Sterbedatum unbekannt) 
 Besondere Geheimhaltungsvorschriften, 60 Jahre nach Laufzeitende 
 Urheberrecht, 70 Jahre nach Tod 
 Urheberrecht, 50 Jahre nach Erscheinen bzw. Entstehung (Lichtbilder) 
 Verfügung des Eigentümers/Nachlassers 
 Schutzfrist muss geprüft werden 
 Sonstiges 

 

 Schutzvermerk:  

Das Feld dient zur Ergänzung der Begründungen im Feld „Schutzfrist Begrün-
dung“, insbesondere bei den Auswahlwerten „Urheberrecht, 70 Jahre nach Tod“, 
„Urheberrecht, 50 Jahre nach Erscheinen bzw. Entstehung (Lichtbilder)“ oder 
„Sonstiges“, sowie zur Konservierung von Altdaten. Es können ggfs. auch nähere 
Erläuterungen zum personenbezogenen Datenschutzgrund oder zu möglichen 
Teilvorlagen eingetragen werden.   

Beispiele: 

Vorlage an Benutzer erlaubt, Veröffentlichung nicht gestattet 

Vorlage möglich, falls lose beiliegender Kündigungsvorgang zu Gertrud 
Blau (geb. 23.01.1946) entnommen wird 

 

Erläuterung der weitgehenden Schutzfrist zu einem Personalakt (Ge-
burtsdatum des Beamten reicht mehr als 100 Jahre zurück):  

Enthält Angaben zu Straftaten der minderjährigen Tochter (geb. 
05.07.1958) 

 

Bei Schriftstücken mit VS-NfD-Einstufung soll das Datum des jüngsten 
betroffenen Schriftstücks genannt werden:  

Nicht vorlegbar (VS-NfD vom 13.10.1962) 
 

 Schutzfriständerung bei Onlinestellung – Begründung: 

Das Feld bezieht sich auf die Onlinestellung digitalisierter Archivalien und steuert 
deren Veröffentlichungszeitpunkt. Die Auswahlwerte sind vorgegeben. Das Feld 
ist nicht frei befüllbar.  
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 „Kein Fristaufschlag (reguläre Schutzfrist gilt)“: Digitalisate, die nicht den 
personenbezogenen Fristen der vier Sphären unterliegen, sondern bei-
spielsweise der allgemeinen Schutzfrist von 30 Jahren oder besonderen 
Geheimhaltungsvorschriften. Sie werden mit Ablauf des Datums im Feld 
„Schutzfrist bis:“ veröffentlicht.  

 „Öffentlichkeitssphäre (Veröffentlichungsfreigabe)“: Digitalisate werden 
veröffentlicht, selbst wenn das Datum im Feld „Schutzfrist bis:“ noch nicht 
abgelaufen ist.  

 „Sozialsphäre (+ 0 Jahre)“: Digitalisate werden mit Ablauf des Datums im 
Feld „Schutzfrist bis:“ veröffentlicht.  

 „Privatsphäre (+ 20 Jahre)“: Digitalisate werden 20 Jahre nach Ablauf des 
Datums im Feld „Schutzfrist bis:“ veröffentlicht.  

 „Intimsphäre (+ 60 Jahre)“: Digitalisate werden 60 Jahre nach Ablauf des 
Datums im Feld „Schutzfrist bis:“ veröffentlicht.  

 „Keine Veröffentlichung (unbegrenztes Veröffentlichungsverbot)“: Digitali-
sate werden nicht veröffentlicht, selbst wenn das Datum im Feld „Schutzfrist 
bis:“ abgelaufen ist.  
 
 

1.3.6.2 Sperrfristen 

Sperrfristen beziehen sich auf die Verzeichnungsdaten. 

 

 Sperrfrist Repertorienzimmer bis7:  

Die Sperrfrist für die Vorlage von Erschließungsinformationen im Repertorienzim-
mer gilt in erster Linie für Verzeichnungseinheiten, die personenbezogene bzw. 
andere schutzwürdige Informationen enthalten („Ermittlungsverfahren gegen N.N. 
wegen Straftat xy“), und orientiert sich an den jeweiligen Schutzfristen (§ 1 Abs. 4 
Archiv-BO). Betroffen sind hiervon nicht Findmittel zu Archivgut, das zwar auf-
grund seines Inhalts einer Schutzfrist unterliegt, deren Betreffe jedoch unbedenk-
lich sind („Ehescheidungen 1970“). Dieselbe Frist gilt für den Export der Findmittel 
nach ACTApro Benutzung im Behördennetz, da hier ebenso wie im Repertorien-
zimmer die Benutzung auf einen begrenzten Kreis zugelassener und bekannter 
Personen beschränkt ist. Das hier eingetragene vollständige Datum wird als Sperr-
frist erkannt und dient zur Anonymisierung und Verrumpfung8 der betroffenen Da-
tensätze in ACTApro Benutzung im Behördennetz sowie in ACTApro Benutzung 
im frei zugänglichen Internet. Es wird ebenfalls tagesgenau ausgefüllt bzw. nicht 
befüllt, wenn eine Sperrfrist nicht besteht.  

 

  

 
7 Das bisherige Metadatenfeld „Sperrvermerk Onlinestellung bis“ ist durch das Sphärenmodell obsolet 
geworden. Es wird für eine Übergangszeit noch als Read-Only-Feld vorgehalten und perspektivisch 
entfernt. 
8 Bei einem Rumpfdatensatz werden nur die folgenden Metadaten sichtbar angezeigt: Archiv, Be-
standsbezeichnung, Typ, Bestellnummer, Unternummer, Vorläufige Nummer, Signatur, Registratursig-
natur/AZ, Archivische Altsignatur, Laufzeit, EAD-Archivaliengattung. Anstelle des Betreffs wird ein 
Hinweis auf die Sperrung aus rechtlichen Gründen angezeigt. 
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 Sperrvermerk Repertorienzimmer Begründung9: 

Auswahlfeld, das entsprechend der grundsätzlichen Einstufung bzw. der maßgeb-
lichen Berechnungsgrundlage der vermerkten Sperrfrist befüllt wird: 

 Sperrfristfrei 
 Personenbezug, 100 Jahre nach Geburt 
 Personenbezug, 10 Jahre nach Tod 
 Personenbezug, 60 Jahre nach Laufzeitenende 
 Besondere Geheimhaltungsvorschriften, 60 Jahre nach Laufzeitende 
 Verfügung des Eigentümers/Nachlassers 
 Sonstiges 
 Allgemeine Schutzfrist, 30 Jahre nach Laufzeitende (nur für Altdaten) 
 Personenbezug, 90 Jahre nach Geburt (nur für Altdaten) 

Der Auswahlwert „Sperrfristfrei“ wird in jedem Fall vergeben, in dem eine Sperrfrist 
nicht festgestellt wurde.  

 

 Sperrfriständerung bei Onlinestellung:  

Die Sperrfrist für die Onlinestellung von EAD-Findmitteln in Archivportalen sowie 
den Export nach ACTApro Benutzung im Internet gilt nur für schutzwürdige Infor-
mationen in den Verzeichnungseinheiten, nicht für den Inhalt der Archivalien. Die 
online verfügbaren Informationen können ohne Barriere (z.B. vorherige Anmel-
dung) von jedem eingesehen werden, der über einen Internetzugang verfügt. Auch 
wenn die betroffene Person schon verstorben ist, können im Einzelfall noch Nach-
fahren davon unmittelbar berührt sein (sog. bestimmbare Personen), so dass hier 
eine über die archivgesetzliche Schutzfrist hinausgehende Sperrfrist angesetzt 
werden muss – wenn das Archivgut nicht ohnehin für einen wesentlich längeren 
Zeitraum für die Onlinestellung zu sperren ist. 

Die Auswahlwerte in diesem Feld steuern den Veröffentlichungszeitpunkt. Abhän-
gig von der Schutzwürdigkeit der Verzeichnungsinformationen sind dabei folgende 
abgestufte Sperrfristvorgaben auszuwählen:  

 Kein Fristaufschlag (reguläre Schutzfrist gilt): Verzeichnungsdaten werden 
mit dem Ablauf des Datums im Feld „Sperrfrist Repertorienzimmer bis:“ ver-
öffentlicht. Bis dahin werden sie von EAD-Exporten ausgenommen bzw. in 
ACTApro Benutzung extern im Internet verrumpft. 

 Öffentlichkeitssphäre (Veröffentlichungsfreigabe): Verzeichnungsdaten 
werden veröffentlicht, selbst wenn das Datum im Feld „Sperrfrist Reper-
torienzimmer bis:“ noch nicht abgelaufen ist. 

 Sozialsphäre (+ 0 Jahre): Verzeichnungsdaten werden mit dem Ablauf des 
Datums im Feld „Sperrfrist Repertorienzimmer bis:“ veröffentlicht. Bis dahin 
werden sie von EAD-Exporten ausgenommen bzw. in ACTApro Benutzung 
extern im Internet verrumpft. 

 Privatsphäre (+ 20 Jahre): Verzeichnungsdaten werden 20 Jahre nach Ab-
lauf des Datums im Feld „Sperrfrist Repertorienzimmer bis:“ veröffentlicht. 

 
9  Das bisherige Metadatenfeld „Sperrvermerk Onlinestellung Begründung“ ist durch das Sphärenmo-
dell obsolet geworden. Es wird für eine Übergangszeit noch als Read-Only-Feld vorgehalten und per-
spektivisch entfernt. 



21 

Bis dahin werden sie von EAD-Exporten ausgenommen bzw. in ACTApro 
Benutzung extern im Internet verrumpft. 

 Intimsphäre (+ 60 Jahre): Verzeichnungsdaten werden 60 Jahre nach Ab-
lauf des Datums im Feld „Sperrfrist Repertorienzimmer bis:“ veröffentlicht. 
Bis dahin werden sie von EAD-Exporten ausgenommen bzw. in ACTApro 
Benutzung extern im Internet verrumpft. 

 Keine Veröffentlichung (unbegrenztes Veröffentlichungsverbot): Verzeich-
nungsdaten werden nicht veröffentlicht, d.h. sie werden von EAD-Exporten 
ausgenommen bzw. in ACTApro Benutzung extern im Internet verrumpft. 

 

 Zugang 

Bei folgenden Angaben handelt es sich um notwendige Angaben bei Neuzugängen. 

 Zugangsnummer: Es wird empfohlen für die Nummer der Inzugangnahme 
der Abgabe (z.B. „45“ im Falle des Zugangs 2014/45) die Vorbelegung aus-
zuwählen. 

 Zugangsjahr: Auch hier wird empfohlen für das Jahr der Inzugangnahme 
der Abgabe den Feldinhalt vorzubelegen. Das Jahr der Inzugangnahme 
kann vom Jahr der Anlieferung abweichen (z.B. „2013“ im Falle des Zu-
gangs 2014/4). 

 Abgabedatum: Datum der Anlieferung. Die Vorbelegung des Feldinhalts 
wird empfohlen. 

 Abgabebehörde: Diese kann z.B. im Fall eines Ressortwechsels von der 
Provenienz abweichen. Anzugeben ist die offizielle Bezeichnung der Abga-
bestelle. Die Vorbelegung des Feldinhalts wird empfohlen. 

 

 Bestandserhaltung 

 Gesamtbewertung des Schadens: Es stehen die folgenden Felder zur 
Auswahl: 

  0. kein Schaden 

  1. leicht (vorlegbar; verfilmbar und digitalisierbar) 

2. mittel (nur mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen vorlegbar; nur mit 
besonderer Vorsichtung und gegebenenfalls unter restauratorischer 
Aufsicht verfilmbar und digitalisierbar) 

  3. schwer (nicht vorlegbar; nicht verfilmbar und nicht digitalisierbar) 

4. restauriert (vorlegbar; verfilmbar und digitalisierbar; ggf. Hinweise zur 
Benutzung beachten) 

Der Inhalt der hinterlegten Schadenskategorien einschließlich der Kate-
gorie „Kein Schaden“ orientiert sich an den Vorgaben des Schadenska-
tasters für die Staatlichen Archive Bayerns in seiner aktuellen Fassung. 

 Schadenskataster: Erfasst werden Schadensbilder nach dem genormten 
Vokabular des Schadenskatasters. Inhaltliche Hilfestellung dazu gibt die 
einschlägige CD-ROM mit Beispielbildern. Leichte Schäden, die keinen un-
mittelbaren konservatorischen Handlungsbedarf nach sich ziehen (z.B. 
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leichte mechanische Papierschäden) bedürfen keiner weiteren, über die 
Gesamtbewertung des Schadens hinausgehenden Erfassung.  

 Erläuterung des Schadens: Für Bemerkungen zum Schadensbild, die 
nicht durch die beiden Metadaten Schadensklassifizierung und Schadens-
kataster abgedeckt sind. 

 Art des Schutzmediums: Auswahlfeld, das bei Bedarf zu befüllen ist, z.B. 
bei verfilmten oder digitalisierten Beständen. 

 

 EAD-Felder 

 Sprachcode: Meist „ger“ für deutsch; abweichende Sprachcodes siehe ISO 
639-2b; Erfasst wird grundsätzlich nur die im Archivale dominierende Spra-
che.  

  ger für deutsch 

  lat für lateinisch 

  fre für französisch 

  eng für englisch 

 Schriftcode: Meist „Latn“ für lateinische Schriftzeichen; abweichende 
Sprachcodes siehe ISO 15924. Erfasst wird grundsätzlich nur die im Archi-
vale dominierende Art der Schriftzeichen. 

  Latn für lateinische Buchstaben 

 EAD Archivaliengattung  

Auswahlfeld, das entsprechend der ausgewählten Maske befüllt wird: Ak-
ten, Urkunden usw. 

 

 Erfassungsdaten 

Diese Daten werden automatisch erfasst und gespeichert. 

1.4 Sprachliche Gestaltung, Zeichensetzung 

 Allgemeines 

Sämtliche Formulierungen erfolgen verständlich, kurz und präzise in moderner Be-
grifflichkeit. Die Rechtschreibung richtet sich nach der aktuell gültigen Fassung des 
Dudens für die deutsche Rechtschreibung. 

Jegliche sprachliche Modernisierung endet dort, wo sie die historische Aussagekraft 
der zeitgenössisch verwendeten Begriffe und Formulierungen wesentlich einschränkt. 
Dabei gilt: 

Ältere Fachbegriffe, die keine exakte moderne Entsprechung besitzen, werden ohne 
Anführungszeichen übernommen. Soweit sie nur schwer verständlich sind, wird – als 
Erläuterung und Recherchehilfe – ein moderner Begriff bzw. eine Erklärung in eckigen 
Klammern hinzugefügt (siehe 1.4.4). 

Markscheider [Vermessungsingenieur im Bergbauwesen] 
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(Zeittypische) Beschönigende oder herabsetzende Formulierungen sind mög-
lichst zu vermeiden. Werden sie aus inhaltlichen Gründen beibehalten, sind sie in An-
führungszeichen zu setzen und gegebenenfalls zu erläutern.  

 Bekämpfung der „Zigeunerplage“ 

 

 Orte und Wohnplätze 

Ortsnamen werden in der Regel modernisiert. Wird auf ein Ortsregister verzichtet, 
erfolgt die Identifizierung von Orten (Gde./Lkr.) bereits im Betreff. Die Schreibweise 
von Orten richtet sich nach dem jeweils gültigen Amtlichen Ortsverzeichnis für Bayern 
(z.B. https://www.bsb-muenchen.de/sammlungen/bavarica/recherche/ortsdaten-
bank/).  

Fürstenfeldbruck (Lkr. Fürstenfeldbruck)  

nicht: Bruck (Lkr. Fürstenfeldbruck) 

Eine stark abweichende Originalschreibweise kann im Betreff beibehalten und durch 
eine anschließende Ortsidentifizierung ergänzt werden. 

Lenhart, (heute Inchenhofen, Lkr. Aichach-Friedberg) 

Ausnahme: Nicht identifizierte Orte und Wohnplätze werden buchstabengetreu in An-
führungszeichen wiedergegeben. 

Ausländische Orte, für die heute übliche deutsche Namensformen vorliegen, werden 
in der deutschen Schreibweise wiedergegeben.  

 Eger 

Straßburg 

Ausländische Orte in ehemals deutschen Gebieten werden in der zuletzt geltenden 
deutschen Schreibweise wiedergegeben. In runden Klammern folgt gegebenenfalls 
der heute geltende fremdsprachige Name. 

 Graslitz (Kraslice) 

Für die weitere Identifizierung ausländischer Orte siehe 1.3.4.1 

Latinisierte Bezeichnungen werden – sofern möglich – in deutsche Normalform über-
tragen. 

statt „Herbipolis“: Würzburg 

Falls die Wiedergabe von Flurnamen erforderlich sein sollte, erfolgt eine buchstaben-
getreue Wiedergabe. 

 

 Personen 

Die Schreibweise der Personenamen folgt bei modernen Archivalien (19.–21. Jh.) der 
im Archivale gebräuchlichen Schreibweise.  

Bei Archivalien vor 1800 werden die Vornamen nach Möglichkeit in moderner Schreib-
weise wiedergegeben. Falls eine Modernisierung nicht möglich ist, erfolgt eine buch-
stabengetreue Wiedergabe (ohne Varianten). 

statt Linhart: Leonhard 
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Familiennamen (Adels- bzw. Nachnamen) werden entsprechend der Vorlage über-
nommen und ggfs. in erforderlichen Maß vereinheitlicht (u.a. Tilgung der Konsonan-
tendopplung des 16./17. Jh., Verzicht auf die Angabe von Schreibvarianten). Vor- und 
Nachnamen stehen nach heutigem Gebrauch im Nominativ. Flektions-Endungen wer-
den getilgt („Franz“ statt „Franzen“). 

Ausnahme: Eine Modernisierung des Familiennamens erfolgt bei hinlänglich bekann-
ten (Adels-)Familien.  

Werden in einem Archivale mehrere Varianten des Familiennamens einer Person ver-
wendet, ist der Form der Vorzug zu geben, die dem modernen Gebrauch nähersteht.  

Fischer statt Vischer 

Latinisierte Personennamen werden – sofern ohne größeren Identifizierungsaufwand 
möglich – in deutsche Normalform übertragen. 

statt Leonhardus: Leonhard 

Titel nur mit Haupttitel, Hinweis auf weitere Titel mit „etc.“ 

 

 Ergänzungen, Erläuterungen und korrigierende Hinweise 

Ergänzungen, Erläuterungen oder korrigierende Hinweise des Bearbeiters werden in 
eckige Klammern gesetzt. 

Behölzung [Versorgung mit Brennmaterial] des Landständehauses 

Erscheinungen der Resl von Konnersreuth [Therese Neumann] 

Rotwelsch [Geheimsprache] unter besonderer Berücksichtigung des  
Schillingsfürster Jenisch 

Szenefotos [schlechte Bildqualität] 

 

 Zitate 

Zitate werden in Anführungszeichen gesetzt. Ausgenommen sind Zitate in Verzeich-
nungselementen, die die originale Schreibweise ausdrücklich vorsehen (z.B. im Ver-
zeichnungselement Originaldatierung). 

Vermerk „Restakt fehlt“ auf dem Aktendeckel 

 

 Titel (Veröffentlichungen, Kunst- und Musikwerke u.a.) 

Titelangaben sind in Anführungszeichen zu setzen.  

Ankauf der „Kleinen Pferdestudie II“ von Franz Marc  

Publikation der Buchreihe „Das Volkswerk“ 

 

 Hervorhebungen 

Hervorhebungen erfolgen ausschließlich unter Verwendung von Großbuchstaben. 
Bisher verwendete Auszeichnungen wie fett, unterstrichen und kursiv dürfen nicht 
mehr benutzt werden.  

Maier, Helmut PETER Rüdiger (Kennzeichnung des Rufnamens) 
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Einzelne Angaben, die besonders bemerkenswert oder scheinbar falsch sind, werden 
durch den Zusatz (!) gekennzeichnet, um sie ausdrücklich als korrekt zu bestätigen. 

Hans Ardolph (!) Freiherr von Tattenbach 

 

 Abkürzungen 

Auf die Verwendung von Abkürzungen ist möglichst zu verzichten. Ausgenommen 
sind allgemein übliche, nicht verwechselbare und über einen längeren Zeitraum ge-
bräuchliche Abkürzungen  

 usw., etc., v.a., z.B.  

oder Initialwörter wie 

 BGB, TÜV, GmbH 

Wenn Abkürzungen verwendet werden, sollten die Langformen im Duden für die deut-
sche Rechtschreibung nachgewiesen oder im Bestand in Langform aufgelöst sein.  

Weitere Abkürzungsbestimmungen: 

 Seiten und Blattzahlen: Abkürzung S. für Seite, Bl. für Blatt, fol. für Folio 

 Nach Abkürzungen steht ein Punkt. 

Prof. Dr. Helmut Müller 

 Abgekürzte historische Währungs- und Maßeinheiten werden (bei gerin-
gem Identifizierungsaufwand) aufgelöst. Bei Identifizierungsproblemen 
buchstabengetreue Wiedergabe. Aktuell geltende und international festge-
legte Einheiten können beibehalten werden. 

fl. → Gulden 

d. → Pfennig 

Tgw. → Tagwerk 

 Metrische Kürzel mit Exponenten werden nicht verwendet und durch die 
Langform ersetzt. 

5 Quadratmeter 

 Es werden keine Abkürzungen verwendet, die nur eine oder gar keine Stelle 
einsparen (soweit nicht Bestandteil offizieller Ortsnamen).  

statt „a.“ besser: am 

 Kurzbezeichnungen in Form von Paragrafen oder Artikeln werden in Klam-
mern durch den behandelten Gegenstand oder das Delikt erläutert.  

§ 218 (Abtreibung) 

 Chemische Formeln werden aufgelöst, soweit sie durch eine übliche Be-
zeichnung ersetzt werden können. 

   CO → Kohlenstoffmonoxid 

 Sollten Abkürzungen üblicher sein als die Langform, werden sie beibehal-
ten, die Langform kann ergänzt werden.  

CSU, SPD, UNICEF 
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 Zahlenangaben 

Angaben in Textfeldern erfolgen grundsätzlich als Ziffern. 

 

 Datierungsangaben außerhalb des Laufzeitfelds 

Datierungsangaben werden grundsätzlich in der Form TT.MM.JJJJ gebildet. 

05.03.1974 

 

 Auslassungen in Zitaten 

Auslassungen in Zitaten werden durch drei Punkte kenntlich gemacht. 

 

 Aufzählungen – Trennzeichen 

Aufzählungen gleichrangiger Sinneinheiten werden durch Strichpunkt getrennt. 

 

 Schreibweise nach dem Doppelpunkt 

Nur vollständige Sätze (abgeschlossen durch einen Punkt, Ausrufungs- oder Frage-
zeichen) nach dem Doppelpunkt werden großgeschrieben, ansonsten erfolgt Klein-
schreibung. 

Darin: eingeklebte Karten der Messstellen 

Siegler: der Aussteller  

 

 Satzzeichen am Ende eines Beschreibungselements 

Alle Verzeichnungselemente enden ohne Satzzeichen, soweit diese Richtlinien nichts 
anderes vorsehen. Grammatikalisch vollständige Sätze werden mit einem Punkt, Aus-
rufungs- oder Fragezeichen abgeschlossen (siehe auch Urkundenregesten). 

 

1.5 Bestandsangaben und Findbuchelemente (Druck) 

 Bestandsangaben 

Die einzelnen Bestandsangaben werden im Archivinformationssystem wie folgt er-
fasst:  

 Bestandsbezeichnung: 

  Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

 Bestandssignatur: 

  MELF 

 Titel des Findmittels: 

  MELF 12 

 Untertitel des Findmittels: 
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  Siedlungswesen 

Gegebenenfalls Angabe des im Findmittel enthaltenen Bestellnummern-Ab-
schnitts. 

  MELF 6900–7213 

 Verzeichnet von: 

 Überschrift des Findbuchvorworts: Vorwort 

 Findbuchvorwort (siehe 1.5.2): Text des Vorworts 

 Überschrift des Hinweisfeldes im Findbuch: 

Weitere Findmittel zum Forstwesen 

 Ergänzende Hinweise: 

Bestand Finanzministerium: 

- MF 1: Hofjagdintendanz (1654–1811): 11019–11049 

- MF 1: Forst- und Jagdwesen (1744–1811): 12034–12081 

- MF 2: Hofjagdintendanz (1798–1816): 13566–13573 

- MF 4: Forstwesen (1704–1844): 16771–16901 

 Umfang AE: 

 Umfang lfd m: 

 Kernlaufzeit des Findmittels: 

 Jahr der Fertigstellung: 

 Letzte Änderung im Findmittel: 

 Benutzungsbeschränkungen: Hier können Schutz-/Sperrfristen eingetragen 
werden, die den gesamten Bestand umfassen. 

 Bemerkungen: 

 

 Findbuch-Vorwort 

Die wesentlichen Bestandteile eines Vorworts sind: 

 Umfang und Kernlaufzeit 

 Geschichte und Funktionsbeschreibung des Registraturbildners/der Abgabe-
stelle 

 Bestandsgeschichte (vorarchivische Ordnung, Bewertung, Bearbeitung im Ar-
chiv, Kassationen usw.) 

 Inhalt und innere Ordnung 

 Bedeutung für die Forschung 

 Hinweise für Benutzer (v.a. Hinweise auf ergänzende Bestände, Literatur, Be-
nutzungsbeschränkungen) 
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 Findbuchausdruck 

Ein papiergebundener Findbuchausdruck soll grundsätzlich angefertigt werden. Das 
Standardformat ist DIN A4.  

Wesentliche Elemente eines gedruckten Findbuchs: 

1. Titelblatt (Archiv, evtl. Abteilung, Bestandsbezeichnung ggfs. mit Bestandssig-
natur, ggfs. Untertitel, Bearbeiter, Zeitpunkt der Fertigstellung) 

2. Zitierweise (Bestellsignatur: Archivkürzel, Bestandssignatur + Bestellnummer) 

StAWü, Landesdirektion Würzburg 12 

3. Vorwort (s. 1.5.2) 

4. Inhaltsverzeichnis 

5. Verzeichnungseinheiten 

6. ggfs. Indices 

7. ggfs. Konkordanzen (v.a. Altsignaturen) 
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2. Akten 

2.1 Sachakten 

 Verzeichnungselemente 

2.1.1.1 Betreff 

Als Betreff werden die inhaltlich notwendigen Metadaten zur prägnanten Beschrei-
bung des Sachakts erfasst. Der sprachlich modern ausformulierte Betreff kann sich 
am Originaltitel orientieren, wenn dieser inhaltlich zutrifft. Dabei sollte nach Möglich-
keit eine Strukturierung der Informationen erfolgen, indem der Hauptgegenstand des 
Sachbetreffs vorangestellt wird. Dies begünstigt sowohl die intellektuelle Erfassung 
des Inhalts als auch die Sortierung von Verzeichnungseinheiten in einem Findbuch 
nach logischen Gesichtspunkten. Teilweise kann auf eine Zielgerichtetheit bei Betref-
fen, die ein Verwaltungshandeln ausdrücken, verzichtet werden, da dadurch gegebe-
nenfalls eine unnötige thematische Einengung des Betreffs erfolgt. Stattdessen kann 
in solchen Fällen vom Enthält-Vermerk Gebrauch gemacht werden (Beispiele unter 
2.1.1.2.), wodurch eine klarere Strukturierung der Information vom Allgemeinen zum 
Besonderen gewährleistet werden kann.  

Landestheater Coburg: Gebäude  

nicht: Gebäude des Landestheaters Coburg  

 

2.1.1.2 Enthält-Vermerk 

Hier können inhaltliche Besonderheiten erfasst werden, die sich im Akt befinden und 
zur näheren Erläuterung oder Ergänzung bzw. Einschränkung des Betreffs dienen.  

Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße von Bubesheim (Lkr. Günzburg) 
nach Kötz (Lkr. Günzburg) und Ichenhausen (Lkr. Günzburg) nach Waldstet-
ten (Lkr. Günzburg); technisches Gutachten der Friedrich-Alexander-Universi-
tät-Erlangen zur Statik der Brücke über die Günz bei Kleinkötz (Gde. Kötz, Lkr. 
Günzburg); Lehrpläne; Errichtung einer Baderschule in A-Stadt 

 

2.1.1.3 Bandserien 

Bestehen die zu verzeichnenden Akten aus mehreren einheitlich formierten Bänden 
werden fortlaufende Bandnummern in arabischen Ziffern vergeben. Das Feld „Band 
im Findbuch“ dient dazu, zusammengehörige Bände zusammenzufassen und unnö-
tige Wiederholungen eines identischen Betreffs im Findbuchausdruck zu vermeiden. 
Eine vorarchivische Zählung kann übernommen werden, damit eventuell fehlende 
Bände zu erkennen sind. Liegt keine Zählung vor oder ist die Bandaufteilung erst im 
Archiv vorgenommen worden, so wird ab Nr. 1 fortlaufend durchgezählt. 

Liegen mehrere Bandserien vor (v.a. bei Ministerialakten), so kann es auch notwendig 
sein, die Felder „Serie“ und „Bandsortierung“ zu befüllen. Das Feld „Serie“ wird pro 
Findbuch laufend durchgezählt, d.h. die Bände der ersten Serie erhalten die 1, die 
Bände der zweiten Bandserie die 2 usw. Die „Bandsortierung“ dient der Sortierung 
innerhalb der jeweiligen Bandserie. Das Feld „Bandsortierung“ kann sich dabei vom 
Feld „Band im Findbuch“ unterscheiden, wenn sich eine Bandserie über mehrere 
Findbücher eines Bestandes erstreckt (z.B. Bandsortierung beginnt mit 1, Zählung 
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„Band im Findbuch“ mit 5, wenn sich die vorausgehenden vier Bände im Vorgänger-
findbuch befinden). Im Feld „Verweis (siehe 1.3.2.5)“ kann auf weitere Bände einer 
Bandserie in anderen Findbüchern bzw. Teilbeständen hingewiesen werden. 

 

2.2 Massenhaft gleichförmige Akten 

Bei der Verzeichnung massenhaft gleichförmiger Akten ist die Nachnutzung von vor-
archivischen Metadaten aus teils behördenübergreifend geführten Quellsystemen die 
Regel. Im Interesse einer hohen Datenqualität ist eine Erfassung nach einheitlichen 
Kriterien zu empfehlen. Um eine Anbindung der Gemeinsamen Normdatei zu erleich-
tern, sehen die Richtlinien insbesondere bei Personennamen eine standardisierte Er-
fassung vor. Eine entsprechende Datenaufbereitung im Zusammenhang mit dem Im-
port vorarchivischer Metadaten ist grundsätzlich wünschenswert, wegen des damit 
verbundenen Aufwands aber in das Ermessen des Archivs gestellt. Gegebenenfalls 
können Anpassungen der Daten zu einem späteren Zeitpunkt im Archivinformations-
system vorgenommen werden. Soweit dort keine spezialisierten Erfassungsmasken 
für die im Folgenden aufgeführten Aktentypen vorliegen, wird für die Verzeichnung 
die allgemeine Aktenmaske genutzt. In diesen Fällen werden im Interesse der Ein-
deutigkeit die jeweiligen Bezeichnungen der Merkmale den Einzelangaben gegebe-
nenfalls vorangestellt. Als Separatoren zwischen einzelnen Teilelementen des Be-
treffs kommen Semikolon bzw. Zeilenschaltung in Frage.  

 

 Personalakten 

Betreff 

Name: gemäß 1.3.4.2 

Mustermann, Manfred; Prof. Dr. 

Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ  

01.01.1900 

Geburtsort: gemäß 1.3.4.1 

Prichsenstadt (Lkr. Kitzingen) 

Sterbedatum: TT.MM.JJJJ  

01.01.2000 

Sterbeort: gemäß 1.3.4.1 

Würzburg 

Dienstliche Stellung: letzte Amtsbezeichnung vor Ruhestandseintritt 

Kriminaldirektor 

Letzte Dienststelle: vor Ruhestandseintritt bzw. Ausscheiden 

Polizeipräsidium Würzburg 

Beschäftigungsdauer: TT.MM.JJJJ – TT.MM.JJJJ 

01.01.1930 – 01.01.1965 

Grund des Ausscheidens:  

Pensionierung 
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 Einbürgerungsakten 

Betreff 

Name: Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2 

Mustermann, Max 

Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ  

12.12.1970 

Geburtsort: gemäß 1.3.4.1 

Krakau (Polen) 

 

Persönliche Angaben von Familienangehörigen werden ggf. im Enthält-Vermerk auf-
geführt.  

 

 Ausländerakten 

Betreff 

Name: gemäß 1.3.4.2  

Gilberti, Federico 

Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ 

01.01.1988 

Geburtsort: gemäß 1.3.4.1 

Turin 

Geburtsland: 

Italien 

 

 Patientenakten 

Betreff 

Name: Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2  

Mustermann, Manfred 

Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ  

01.01.1950 

Geburtsort: gemäß 1.3.4.1 

Rothenburg ob der Tauber (Lkr. Ansbach) 

Sterbedatum: TT.MM.JJJJ  

01.01.2000 

Sterbeort: gemäß 1.3.4.1 

Regensburg 
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Diagnose:  

Schizophrenie 

Alkoholmissbrauch 

Klinikaufenthalt: TT.MM.JJJJ – TT.MM.JJJJ 

01.01.1980–01.01.1981 

 

 Baugenehmigungsakten 

Betreff 

Bauherr: Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2, Nennung juristischer 
Personen und Institutionen gemäß 1.3.4.3 

Mustermann, Max 

Bauvorhaben: Art der Baumaßnahme  

Neubau eines Einfamilienhauses 

Bauort: gemäß 1.3.4.1 

Odelzhausen (Lkr. Dachau)  

Straße und Hausnummer:  

Musterstraße 10 

Gemarkung: Gemarkung im Bereich der Gemeinde 

Sittenbach 

Flurnummer: Bezeichnung des Flurstücks anhand seiner Nummer.  

358/2 

 

 Gebäudeakten der Staatsbauverwaltung 

Betreff 

Liegenschaft: Nennung des Objekts gemäß Fachdatenbank Hochbau (FDH) 

Kurgärtnerei Bad Reichenhall Hammerschmied 

Gebäude: Bezeichnung des Gebäudes 

 Lagerhalle 2 

Bauwerkszuordnung: Funktionsbezeichnung bzw. Verwendungszweck gemäß FDH 

geschlossene Lagergebäude 

Landkreis:  

Berchtesgadener Land 

Gemeinde: 

Bad Reichenhall 

Gebäudeort:  

Bad Reichenhall 
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Straße und Hausnummer:  

Hammerschmiedweg 1 

Gebäudenummer: Angabe gemäß FDH 

71400 1995 106 002 

Gebäudenummer (alt): Angabe gemäß FDH 

74263  07 

Baujahr: JJJJ 

1967 

Denkmalcharakter: Angaben gemäß FDH, z.B. Kein Baudenkmal; Einzeldenkmal; Teil 
eines Ensembles  

Kein Denkmal 

 

 Steuerakten 

Betreff 

Name: Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2, Nennung juristischer Per-
sonen und Institutionen gemäß 1.3.4.3 

CeramTec GmbH in Marktredwitz (Lkr. Wunsiedel i.Fichtelgebirge) 

Angabe der Kategorie, die die Archivierung begründet: z.B. Steuerkräftiger Fall, typi-
scher Betrieb, Person des öffentlichen Lebens usw. 

steuerkräftigster Fall 

Steuerart: Beschreibung der erhobenen Steuer z.B. Gewerbesteuer, Körperschafts-
steuer, Feststellung 

Gewerbesteuer 

Erhebungszeitraum: JJJJ –JJJJ 

2000 –2004 

Steuerliche Identifikationsnummer:  

11111111111 

 

Registratursignatur/AZ: Steuernummer bzw. Steuernummern 

123/456/78912 

 

 Gefangenenpersonalakten 

Betreff 

Name: Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2 

Musterfrau, Anna 

Aliasname: Spitzname; Gangname 

Lady Kalaschnikow 
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Namensänderung: Hier können eventuelle Namensänderungen, sei es durch Heirat 
oder die Beantragung eines neuen Namens, eingetragen werden 

Edelmusterfrau 

Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ  

01.01.1960 

Geburtsort: gemäß 1.3.4.1 

Dasing (Lkr. Aichach-Friedberg) 

Sterbedatum: TT.MM.JJJJ  

02.02.2002 

Todesursache: z.B Suizid; Herzinsuffizienz 

Suizid  

Straftat/Delikt: z.B. Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz; Diebstahl; Vergewal-
tigung; Totschlag; Raub  

Diebstahl 

Urteil vom: TT.MM.JJJJ  

01.01.2000  

Urteilendes Gericht:  

Amtsgericht Bamberg 

Strafmaß: zeitliche Haftdauer 

2 Jahre, 6 Monate 

Haftdauer: tatsächlich verbüßte Haftzeit in TT.MM.JJJJ – TT.MM.JJJJ 

02.01.2000–02.02.2002 

 

 Zivilverfahrensakten der Justiz und Fachgerichtsverfahren 

Betreff 

Kläger(in): Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2, Nennung juristischer 
Personen und Institutionen gemäß 1.3.4.3 

Kläger(in): Mustermann, Michaela  

Klägerbevollmächtigte(r): Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2, Nen-
nung juristischer Personen und Institutionen gemäß 1.3.4.3 

Maier, Mathilde 

Beklagte(r): Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2, Nennung juristischer 
Personen und Institutionen gemäß 1.3.4.3 

Mustermann, Manfred 

Beklagtenvertreter(in): Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2, Nennung 
juristischer Personen und Institutionen gemäß 1.3.4.3 

Müller, Max 
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Verfahrensgegenstand: Beschreibung des streitigen Falls 

Fahrtrecht über die Fl.Nr. 1234/56 in Kleindingharting (Gde. Straßlach-Dingha-
rting, Lkr. München) 

Entscheidungsart und Verfahrensausgang: Urteil bzw. Beschluss oder Gerichtsbe-
scheid mit Nennung des Gerichts und des Datums der Entscheidung, Nennung des 
Verfahrensausgangs (Stattgabe, Abweisung/Ablehnung, teilweise Stattgabe/teilweise 
Ablehnung, Zurücknahme, Verwerfung, Zurückweisung, Hauptsacheerledigung, Ver-
weisung an anderes Gericht). Mehrere Instanzen werden in chronologischer Reihen-
folge angegeben. Aktenzeichen weiterer Instanzen werden in Klammern angegeben.  

Urteil des Amtsgerichts München vom 01.01.1980: Stattgabe; Beschluss des 
Landgerichts München II vom 01.01.1985: Zurückweisung (12 O 1985/111) 

 

 Strafverfahrensakten der Amtsgerichte und Staatsanwaltschaften 

Betreff: 

Name: Angeklagte(r) /Beschuldigte(r): Nennung von natürlichen Personen gemäß 
1.3.4.2, Nennung juristischer Personen und Institutionen gemäß 1.3.4.3. 

Mustermann, Manfred 

Mit der Eröffnung des Hauptverfahrens wird der Beschuldigte als Angeklagter be-
zeichnet. 

Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ  

01.01.1970 

Geburtsort: gemäß 1.3.4.1. 

Mespelbrunn (Lkr. Aschaffenburg) 

Opfer: Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2, Nennung juristischer Per-
sonen und Institutionen gemäß 1.3.4.3 

Musterfrau, Jeannette 

Geburtdatum: TT.MM.JJJJ 

01.01.1950 

Geburtsort: Nennung von Orten gemäß 1.3.4.1. 

Kößlarn (Lkr. Passau) 

Nebenkläger(in): Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2, Nennung juristi-
scher Personen und Institutionen gemäß 1.3.4.3; mehrere Prozessbevollmächtigte, 
etwa für Opfer bzw. Nebenkläger, werden nacheinander mit nachgestellter Zuordnung 
zum jeweiligen Verfahrensbeteiligten in Klammern genannt. 

Musterfrau, Johannes, Nebenkläger 

Delikt: Nennung des Straftatbestandes mit zugehörigen Vorschriften.  

Fahrlässige Tötung, § 222 StGB 

Tatbeschreibung: Konkrete Schilderung der Tat. 

Am 01.01.1990 übersah Manfred Mustermann an der Kreuzung der A- und B-
Straße in A-Stadt eine auf rot geschaltete Ampel, erfasste mit seinem von ihm 
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gesteuerten Pkw die die Fahrbahn überquerende Fußgängerin Jeannette Mus-
terfrau und verletzte diese tödlich. 

Entscheidungsart und Verfahrensausgang: Urteil bzw. Beschluss mit Nennung des 
Gerichts und des Datums der Entscheidung, Nennung des Verfahrensausgangs 
(Strafmaß, Freispruch, Einstellung, Verweisung). Mehrere Instanzen werden in chro-
nologischer Reihenfolge angegeben. Aktenzeichen weiterer Instanzen werden in 
Klammern angegeben. 

Urteil des Amtsgerichts A-Stadt vom 01.10.1990: 1 Jahr Freiheitsstrafe auf Be-
währung; Urteil des Landgerichts B-Stadt vom 01.10.1991: Freispruch (5 Ls 
1991/111) 

 

 Spruchkammerakten 

Betreff 

Name: Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2 

Mustermann, Max 

Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ  

12.12.1895 

Geburtsort: Nennung von Orten gemäß 1.3.4.1. 

Mühldorf a.Inn (Lkr. Mühldorf a.Inn) 

Wohnort: Meldeadresse 

Neumarkt-St. Veit (Lkr. Mühldorf a.Inn) 

Straße und Hausnummer: 

Hauptstr. 1 

Beruf: Angabe der Amts- oder Berufsbezeichnung 

Regierungsinspektor 

Kategorie: Hauptschuldiger, Belasteter, Minderbelasteter, Mitläufer oder Entlasteter 

Mitläufer 

Liegen für eine Person aufgrund geänderter Entscheidungen mehrere Einstufungen 
vor, werden diese nach Möglichkeit erfasst.  

 

 Jugendgerichtshilfeakten 

Betreff 

Name: Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2 

Mustermann, Max 

Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ  

12.12.2004 

Geburtsort: Nennung von Orten gemäß 1.3.4.1. 

Mühldorf a. Inn (Lkr. Mühldorf a. Inn) 
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Delikt: Angabe des Delikts, mehrere Delikte werden durch Komma getrennt erfasst.  

Schulversäumnisse, vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit 
vorsätzlicher Körperverletzung 

 

 Registergerichtsakten 

Betreff 

Name des Vereins, der Genossenschaft, der Firma: Nennung von juristischen Perso-
nen und Institutionen gemäß 1.3.4.3 

Politura Corporation 

Tag der Eintragung: (TT.MM.JJJJ) 

04.09.2002 

Datum des Gesellschaftsvertrages: TT.MM.JJJJ 

12.08.2002 

Ausstellendes Notariat:  

Notariat Schongau 

Aktenzeichen des ausstellenden Notariats: (UR-Nr.) 

UR 1234/02 

Sitz des Vereins, der Genossenschaft, der Firma: Nennung von Orten gemäß 1.3.4.1. 

Schongau (Lkr. Weilheim-Schongau) 

Geschäftsform/Rechtsform bei Firmen: GmbH, AG, e.K., OHG, VR, eingetragene Ge-
nossenschaft 

GmbH 

Gegenstand des Unternehmens:  

Herstellung, Vertrieb und Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen 

Gesellschafter (Wiederholgruppe): Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2 

Mustermann, Max  

Musterfrau Erika... 

Stammkapital:  

250.000 Euro 

Löschungsdatum: TT.MM.JJJJ 

12.12.2012 

Nachfolgefirmen:  

Pro-Politura Corporation 

 

 Arbeitnehmerakten der Arbeitsverwaltung 

Betreff 

Name: gemäß 1.3.4.2 
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Mustermann, Max 

Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ  

01.01.1980 

Geburtsort: gemäß 1.3.4.1. 

München 

Beruf: Angabe des Berufs 

Schlosser 

Straße und Hausnummer:  

Schönfeldstraße 100 

Wohnort: gemäß 1.3.4.1 

München 

Leistungen: Angaben der gewährten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, 
gegebenenfalls unter Auflösung von Abkürzungen  

 statt Kug: Kurzarbeitergeld 

 

 Bedarfsgemeinschaftsakten der Arbeitsverwaltung 

Betreff  

Name: Nennung von natürlichen Personen gemäß 1.3.4.2 

Mustermann, Max 

Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ  

01.01.1980 

Geburtsort: gemäß 1.3.4.1. 

München 

Beruf: Angabe des Berufs 

Schlosser 

Leistungen: Angaben der gewährten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, 
gegebenenfalls unter Auflösung von Abkürzungen 

Regelbedarf, Kosten der Unterkunft und Heizung 

Gehören einer Bedarfsgemeinschaft mehrere Personen an, folgen deren individuelle 
Angaben jeweils separat untereinander, ehe die gemeinsam bezogenen Leistungen 
erfasst werden. 

 

 Trägerakten der Arbeitsverwaltung 

Betreff 

Träger: Bezeichnung des Trägers 

Deutsches Erwachsenen-Bildungswerk GmbH Deggendorf 

Fördermaßnahme: Bezeichnung in aufgelöster Form 
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statt BaE: Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen 

Teilakt: Vertragsakt oder Maßnahmenakt 

Maßnahmenakt 

 

2.3 Automatisierte Verzeichnung bei Übernahmen aus eAkte-Sys-
temen anhand des xdomea-Aussonderungsclients 

Datenübernahmen aus eAktesystemen unter Verwendung des xdomea-Aussonde-
rungsclients der Staatlichen Archive Bayerns erfolgen auf der Grundlage des ein-
schlägigen Austauschstandards xdomea. Für Zwecke der Archivierung wurde ein ei-
genes Subset xdomea-BY definiert, das die für die Bewertung und automatisierte Er-
schließung Metadaten zu Akten, Vorgängen und Dokumenten abbildet.  

Im Rahmen des durch den Client gewährleisteten automatisierten Verarbeitungswork-
flows, der das vierstufige Aussonderungsverfahren abbildet, werden mit dem xdomea-
Abgabepaket (Nachricht Aussonderung.Aussonderung.0503) für die archivwürdig 
(„A“) und im Einzelfall noch zu bewerten („B“) eingestuften Akten, Vorgänge und Do-
kumente neben den Primärdaten die erforderlichen Metadaten im xdomea-XML an 
den Anlieferungsshare des zuständigen Archivs übermittelt. Wird im Client das Ingest-
werkzeug gestartet und die Abgabeportion (SIP) als ein AIP im Archivspeicher abge-
speichert, erfolgt gleichzeitig und automatisiert dessen Basisverzeichnung im AFIS. 
Nach dem Abschluss einer eventuellen Nachbewertung wird die Bildung der AIPs aus 
dem SIP auf der Ebene entweder von Akten oder Vorgängen sowie deren Zuweisung 
zu einem Archivbestand mit dem Strukturierungswerkzeug im Client angestoßen. 
Dadurch wird automatisch für jedes der ausgewählten Containerobjekte ein eigenes 
AIP im Archivspeicher angelegt, in das neben den Primärdaten ein valides Teil-XML 
der xdomea-Abgabenachricht mit den beschreibenden Metadaten gespeichert wird. 
Aus den Metadaten des jeweiligen xdomea-XML erfolgt zudem eine automatisierte 
Grundverzeichnung der AIPs im Archivinformationssystem.  

Eine nachträgliche Bearbeitung der Grundverzeichnung der AIP ist jederzeit möglich 
und richtet sich grundsätzlich nach fachlichen Erfordernissen und verfügbaren Res-
sourcen.  
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3. Urkunden 

3.1 Allgemeines 

 Definition 

Folgende Ausführungen beschränken sich auf die Verzeichnung von Urkunden im 
Sinne von Dokumenten des Mittelalters und der Neuzeit, die rechtserhebliche Sach-
verhalte unter Einhaltung bestimmter Formen mit öffentlicher Beweiskraft dokumen-
tieren. Urkunden weisen typische innere und äußere Merkmale auf. Die Verzeichnung 
von Notariatsurkunden (Notariat ab 1862) unterliegt nicht diesen Richtlinien.  

 

 Regest 

„Unter einem Regest versteht man die Zusammenfassung des Inhalts einer Urkunde, 
ergänzt durch ihre Beschreibung und eventuelle Anmerkungen. Traditionell stellt ein 
Regest als Vollregest (bzw. in mehr oder weniger gekürzter Form als „Archivregest“) 
die intensivste Form der archivischen Erschließung dar. Aufgrund enger werdender 
personeller Ressourcen einer- und oft erheblicher Verzeichnungsrückstände bei den 
Urkundenbeständen (namentlich bei Urkunden des späten Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit) andererseits, erscheint es angebracht, zukünftig die Urkundenverzeichnung 
ausschließlich mittels Kurzregesten durchzuführen, um mit vertretbaren Mitteln und 
innerhalb überschaubarer Zeiträume größere Urkundenbestände erschließen zu kön-
nen. Von den Richtlinien abweichende, umfassende Erschließungsmaßnahmen sind 
nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.“ (Richtlinien der staatlichen Archive 
Bayerns für die Erstellung von Regesten, Stand Mai 2010). 

Anm.: Die Stichwortbildung (z.B. Nennung von Aussteller, Siegler, Datum) anstatt der 
Satzform ist in Ausnahmefällen möglich. Diese entspricht aber nicht den Anforderun-
gen, die an Archivregesten gestellt werden. 
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3.2 Verzeichnungselemente 

 Inhaltliche Beschreibung 

3.2.1.1 Betreff 

Im Betreff stehen: 

 Aussteller – Empfänger 

Bei größerer Anzahl von Ausstellern bzw. Empfängern, summarischer Verweis 
möglich. 

„N. und weitere namentlich genannte Aussteller…geben N. und weiteren 
namentlich genannten Empfängern zu kaufen/ zu Lehen etc.“ 

 Rechtsgeschäft 

Der eigentliche Rechtsinhalt der Urkunde wird unter Weglassung aller unwe-
sentlichen Formeln und Urkundenteile in 1 bis 2 Sätzen (in der Regel) zusam-
mengefasst. Die Sätze werden verbal formuliert (Subjekt + Prädikat + Objekt), 
nicht substantivisch, und mit einem Punkt abgeschlossen. Vollständigkeit aller 
Namen (Orts-, Personen-, Flurnamen usw.) ist nicht unbedingt erforderlich. 

König Heinrich IV. erteilt dem Kloster Benediktbeuern ein allgemeines 
Schutzprivileg.  

nicht 

Schutzprivileg König Heinrichs IV. für ... 

Bestimmte Teile (Güterbeschreibungen, Bürgen, Rechts- und Pertinenzfor-
meln,  Zeugen, usw.) sind – wenn überhaupt – lediglich pauschal aufzuführen. 
Ausnahmen davon sind zulässig für Zeugennennungen in Urkunden des Früh- 
und Hochmittelalters.  

 Erläuterungen und Ergänzungen sind in eckige Klammern zu setzen. 

Kaiser Friedrich III. empfiehlt Abt [Johannes] von Sankt Emmeram den 
Kaspar Pirckl wegen seiner Tüchtigkeit für eine demnächst freiwerdende 
Pfründe aus der geistlichen Lehenschaft des Abtes.  

Gottfried Christoph von Mämmingen, innerer Rat und Hansgraf der 
Reichsstadt Regensburg, bestätigt zusammen mit seinen Beisitzern des 
Hansgerichts dem Georg Kinastel, geboren in Oberwinzer, auf seine 
Bitte hin, dass er in zweijähriger Lehrzeit bei Zimmermeister Johann An-
dreas Keyn in Regensburg das Zimmererhandwerk gelernt hat [Lehr-
Brief]. 

Liegt eine Zusammenfassung des Rechtsgeschäfts in einer Überschrift vor, 
kann diese für die Betreffsbildung übernommen werden. 

Abkommen zwischen der Regierung des Freistaates Bayern und der 
Bundesregierung der Republik Österreich über die Regelung der Was-
serkraftnutzung der Saalach 

 Siegler 

 Siegler sind namentlich in der Reihenfolge ihrer Nennung aufzunehmen.  

 Sind Aussteller und Siegler identisch, dann genügt ein Vermerk. 

 Siegler 1 = Aussteller 1, bzw. S1 = A1 
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S 1 = A 1 
S 2: Paul Sämann 
S 3: N.N. 

 

3.2.1.2 Enthält-Vermerk 

Hinweise auf Beilagen zu den Urkunden bzw. auf andere Urkunden (bei Inserten, 
Transfixen) ohne weitere formale Beschreibung. 

Enthält: Papierkuvert mit Kurzregest von Hand Roman Zirngibls 

Enthält: Taufschein des Johann Georg Kinastl, geb. 19. November 1743, aus-
gestellt am 4. Februar 1764 von J.B. Keil, Pfarrer von Winzer und Kneiting als 
Beilage 

Enthält auch: inserierte Urkunde vom 10. Dezember 1277 über die Bestätigung 
der Statuten des Domkapitels durch Herzog Heinrich von Bayern 

Enthält auch: Vidimus vom 12. Februar 1622 

Hinweis: Als Insert enthalten in Kloster Baumburg Urkunden 1178 

 

3.2.1.3 Laufzeit 

Die Datierung der Urkunde nach Heiligentagen, Indiktion oder nach Elementen des 
Römischen Kalenders (Kalenden, Nonen, Iden) etc. ist aufzulösen. Ergänzung: Bei 
undatierten Urkunden wird das erschlossene oder ungefähre Datum in eckige Klam-
mern gesetzt.  

 

3.2.1.4 Originaldatierung 

Für das Mittelalter und bis 1582 wegen der damals häufigen Datierung nach Heiligen-
tagen, aber unter Umständen, v.a. bei konfessioneller Gemengelage im Umkreis des 
Sitzes der Provenienzstelle, auch noch für die Zeit bis 1700 (wegen der in katholi-
schen und protestantischen Territorien zu verschiedenen Stichtagen umgesetzten 
Gregorianischen Kalenderreform) kann die Originaldatierung, z.B. „actum Salzburg ... 
indict. XIIII non. apr.“ wörtlich in das dafür vorgesehene Feld Originaldatierung über-
nommen werden. Auf Anführungszeichen wird dabei im Feld verzichtet. 

 

3.2.1.5 Ausstellungsort 

Ortsangaben erfolgen in moderner Schreibweise. 

 

 Formale Beschreibung10 

3.2.2.1 Format 

Das Format wird nach dem Muster Höhe x Breite in Zentimetern angegeben, wobei 
auf ganze Zentimeter auf- bzw. abgerundet wird.  

 
10 Das Feld „Äußere Beschreibung“ dient ausschließlich der Dokumentation von Altdaten und wird 
nicht weiter aktiv genutzt.  
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22 x 30 cm 

 

3.2.2.2 Überlieferungsart11 

Auswahl der Werte Ausfertigung, Abschrift, Entwurf, Insert, Transfix oder Vidimus. 
Originale werden als "Ausfertigung" bezeichnet. 

 

3.2.2.3 Sprache 

Angabe in abgekürzter Form: dt., lat., frz., ital. Neben diesen traditionellen Abkürzun-
gen für die gängigsten Sprachen finden für andere die Abkürzungen nach ISO 639-2 
Anwendung.  

 

3.2.2.4 Beschreibstoff 

Beschreibstoffe: Pergament, Papier (ohne Angaben zu Wasserzeichen), Sonstiges 

 

3.2.2.5 Besiegelung/Beglaubigung 

 Siegel mit Angabe der Menge und der Befestigungsart (z.B. anhängend, ab-
hängend, aufgedrückt, an Seidenschnüren, an Pergamentstreifen). 

 1 rückseitig aufgedrücktes Verschlusssiegel 

2 an Pressel anhängende Siegel in Holzkapseln (Deckel fehlen) 

1 an schwarz-gelber Schnur anhängendes Siegel in ziselierter Silber-
kapsel 

 Angabe von Siegelverlust bzw. -beschädigungen oder nicht ausgeführter Be-
siegelung. 

an Pressel anhängendes Siegel (stark beschädigt, Siegelverlust) 

 Falls kein Wachssiegel: Angabe des Siegelstoffs (z.B. Goldbulle, Bleisiegel).  

 Bleisiegel an Seidenfäden 

 Keine Siegelbeschreibung. Pauschale Angabe von Notarszeichen und eigen-
händigen Unterschriften.  

 Unterschrift des Notars 

 

3.2.2.6 Vermerke 

 Kanzleivermerk (recto und/oder verso): Pauschaler Verweis genügt. 

  Kanzleivermerk auf Vorderseite 

 Rückvermerke, alte Registraturvermerke: Hinweis nur bei inhaltlich belangvol-
len Rückvermerken. 

 
11 Das Feld „Überlieferung“ dient nur zur Sicherung von Altdaten und wird perspektivisch aus der 
Maske entfernt. 
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Dorsualvermerk des 15. Jahrhunderts nimmt Bezug auf den In-
halt der zugrundeliegenden (abrasierten) echten Urkunde 

Aufnahme von alten Registraturvermerken im Hinblick auf die Formierung von 
Beständen, ansonsten pauschaler Hinweis 

 

3.2.2.7 Registratursignatur / AZ 

Auf der Rückseite der Urkunde vom ursprünglichen Registraturbildner angebrachter 
Registratrurvermerk/Aktenzeichen. 

Kasten 3 Schublade 6 Nr. 9 

 

3.2.2.8 Besondere äußere Merkmale 

Hier werden archivalientypologische Besonderheiten (Libell, Rotulus usw.) sowie Il-
luminationen (Wappen, Initialen, Zeichnungen) vermerkt. Wurde als Beschreibstoff 
„Sonstiges“ gewählt, erfolgt hier eine nähere Erläuterung.  
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4. Amtsbücher 

4.1 Allgemeines 

 Definition 

Unter Amtsbüchern versteht man nach Eckhart G. Franz „...zumeist buchmäßig ge-
bundene Kompositionen selbständiger oder unselbständiger Einträge, wobei diese 
Einträge […] auch Abschriften von Urkunden oder Schreiben sein können“12. Charak-
teristisch ist für diesen Archivalientyp, der eine Vielzahl spezieller Arten und Formen 
hervorgebracht hat, dass die Einträge im Zuge einer Verwaltungstätigkeit im weitesten 
Sinne entstanden sind. Amtsbücher bzw. Amtsbuchserien bilden in den Archiven häu-
fig lagerungstechnische Selekte. 

Als typische Ressorts der Amtsbuchführung können genannt werden: 

1. Freiwillige, streitige und Strafgerichtsbarkeit (z.B. Briefprotokolle, Grundbücher, 
Urteilsbücher, Achtbücher, Verhörsprotokolle) 

2. Finanz- und Steuerverwaltung (z.B. Steuerbücher, Kataster) 

3. Grund- und Lehenherrschaft (z.B. Urbare, Lehenbücher, Stiftbücher) 

4. Schriftgutorganisation (z B. Aktenverzeichnisse, Repertorien) 

5. Kanzleihilfsmittel (z.B. Formularbücher, Titulaturbücher, Ein- und Auslaufjour-
nale) 

6. Wirtschaftsführung und Rechnungslegung (z.B. Kassenjournale, Rechnungen, 
Manuale) 

7. Rechtssicherung (z.B. Urkundenregister, Kopialbücher) 

8. Protokollierung des Verwaltungshandelns (z.B. Verhandlungs- und Beschlusspro-
tokolle) 

9. Personalorganisation (z.B. Universitätsmatrikel, Stammrollen) 

10. Personenstandswesen (z.B. Pfarrmatrikel, Personenstandsregister). 

Die Bezeichnungen von Amtsbüchern können regional stark variieren. Auf eine ver-
gleichende Zusammenstellung im Rahmen dieser Richtlinien wird verzichtet. 

 

 Innerer Aufbau 

Die Bandbreite des inneren Aufbaus eines Amtsbuchs reicht von ganz individuellen 
Strukturierungen bis hin zu exakt standardisierten Vorgaben.  

 Soweit Amtsbücher eines Amtsbuchbestands gleichförmig aufgebaut sind, 
sind Informationen zum Aufbau allenfalls in der Einleitung zum Findbuch 
erforderlich. Bei den einzelnen Verzeichnungseinheiten wären dann nur Ab-
weichungen aufzunehmen. 

 Dagegen sollten individuelle Varianten und insbesondere Mischformen im 
Einzelnen – abhängig von der beabsichtigten Erschließungstiefe – genauer 
erfasst werden. Dies kann im Vorwort zum Findbuch, in der Vorbemerkung 
zu einer Amtsbuchserie oder bei der Erfassung des einzelnen Bands ge-
schehen. 

 
12 Eckhart G. Franz – Thomas Lux, Einführung in die Archivkunde, 9. Aufl., Darmstadt 2018, S. 79. 
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4.2 Verzeichnungselemente 

 Vorbemerkung Amtsbuchserie 

Die zusammenfassende Beschreibung inhaltlicher und formaler Kriterien einer Amts-
buchserie wird in den Feldern „Titel“ und „Beschreibung“ eines übergeordneten Seri-
enobjekts erfasst (siehe 1.1.3). Die Befüllung empfiehlt sich besonders bei umfang-
reicheren Serien, u.a. auch hinsichtlich Veränderungsentwicklungen der Serie (z.B. 
Serienspaltungen).13 

Feld Titel (Serienobjekt): 

 Rechnungen 1718-1801) 

Feld Beschreibung (Serienobjekt): 

Inhalt: Jahrgangsweise Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben der 
Herrschaft Landshaag und des Urbaramts Putzleinsdorf (Original). 

Aufbau: Es werden jeweils der Kassenrest, die nach den Orten Landshaag und 
Putzleinsdorf gegliederten Einnahmen nach Sachtitel, die Gesamteinnahmen, 
die nach Sachtiteln gegliederten Ausgaben mit chronologischen Angaben der 
Empfänger, Grund und Betrag der Ausgaben und eine Bilanz aufgeführt. 

Es folgen: 

1.  Rechnung des Ziegelstadels 

2.  Rechnung über den Bau- und Zehntwein 

3.  Ab 1763–1790/I und 1796–1800 Inventare über Kanzlei, Ziegelstadel, Ma-
terialstadel, Weinpresszeug und Bräuhaus. 

Die Jahrgänge 1727–1731, 1758 und 1763 sind nicht überliefert. 

Der Bestand ist durch Wasser (besonders die Jahrgänge 1736 bis 1773), zu-
letzt (1794 bis 1801) auch durch erhebliche mechanische Einwirkungen be-
schädigt. 

 

 Inhaltliche Beschreibung 

4.2.2.1 Betreff 

Beschreibt knapp und präzise den Inhalt des Amtsbuchs bzw. den Amtsbuchtyp mit 
seinem Gültigkeitsbereich (v.a. Ort/Personenkreis).  

Die Formulierung wird modern gestaltet und orientiert sich am Originaltitel, soweit er 
inhaltlich tatsächlich zutrifft. 

Stift- und Gültregister des Klosters Formbach für die im Pfleggericht Griesbach 
gelegenen Güter 

Segnitz, Grundsteuerkataster, Hausnummern 1–56b 

Eine erkennbare Entstehungsstufe (Rapular, Entwurf, Original, Reinschrift) wird in 
Klammern nach dem Betreff vermerkt. 

Rechnung der Urbarverwaltung Traunstein (Rapular) 

 
13 Die Vorbemerkung zur Amtsbuchserie wurde bis 2025 im Feld „Beschreibung“ der Klassifikations-
maske erfasst. 



47 

Eine buchstabengetreue Aufnahme des Originaltitels kann zusätzlich in Klammern 
(ggfs. gekürzt) erfolgen, falls dieser inhaltlich irreführend, ungebräuchlich, zur Erklä-
rung hilfreich ist oder in anderen Amtsbüchern auf ihn Bezug genommen wird. Der 
Originaltitel wird zur Kennzeichnung des buchstabengetreuen Zitats in Anführungs-
zeichen gesetzt. 

Stift- und Gültbuch der fuggerischen Herrschaften Grönenbach und Hetzlinsh-
ofen („Urbarbüech …“) 

Chronologische Aufstellung der Besitztitel des Fürstentums Ansbach  
(„Ankunfftbuch Lit. AA“) 

 

4.2.2.2 Enthält-/Darin-Vermerk 

a) Enthält:  

Sinnvoll insbesondere bei Amtsbüchern vermischten Inhalts. Ausführliche Enthält-
Vermerke sollten möglichst übersichtlich gegliedert werden (z.B. nach Inhalt, innere 
Gliederung, Sprengel).  

Nähere notwendige inhaltliche Erläuterungen (bei größeren Amtsbuchserien s.o. 
Element 4.2.1 Vorbemerkung) sind v.a.:  

 Inhalt (ggfs. auch Mischformen, Veränderungen aufnehmen, z.B. Besitzer-
wechsel in einem Salbuch). 

Inhalt: Zunächst als Herrenfallprotokoll angelegt, ab 1618 
auch die Mannfälle und Besitzwechsel verzeichnend 

 innere Gliederung (ggfs. auch Veränderungen aufnehmen) 

Aufbau einer Seite: 

-  linke Spalte: Inhaber und Abgaben (einzeln aufgeführt) 

-  rechte Spalte: jährliche Dedit-Vermerke in tabellarischer Form  
(Vordruck) 

 weitere Differenzierung des Gültigkeitsbereichs 

Betreff: Briefprotokoll („Notlbuch“) der Urbarverwaltung des Salzburger 
Domkapitels in Seehaus (Gde. Petting, Lkr. Traunstein) 

Enthält: Ämter Freidling (Orte A, B, C), Petting (Orte D, E, F), Pieling  
(Orte G, H, I), Saaldorf (Orte J, K, L) und Thundorf (Orte M, N, O) 

 Beilagen, die formal keine Besonderheit sind, werden, wenn sie lose vor-
liegen, als „Beilage“ angegeben, wenn sie in das Amtsbuch eingebunden 
sind mit dem Vermerk „Enthält auch“. 

Beilage: Belege 

Enthält auch: Belege 

 Register, Inhaltsverzeichnisse. Sie können wichtige Orientierungshilfe im 
Amtsbuch sein. Die Beschreibung ihrer Lage im Amtsbuch – sofern nicht 
klar ersichtlich bzw. nicht typischerweise am Anfang oder Ende – erleichtert 
dem Benutzer das Auffinden. Falls mit vertretbarem Zeitaufwand feststell-
bar, können auch Aussagen über Vollständigkeit und Qualität aufgenom-
men werden. 
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Enthält: unvollständiges Ortsregister (fol. 5r) 

Beilage: Inhaltsverzeichnis  

 Vorreden, Widmungen 

Betreff: Urbar des Klosters Michelsberg 

Enthält auch: Schreibernennung mit Begründung der Anlage des Amts-
buchs (fol. 5) 

b) Darin:  

Bestandteile, die in formaler Hinsicht etwas Besonderes sind, z.B. Karten, Pläne, 
Zeichnungen oder herausragende Einzelstücke. Angaben zur genauen Lage inner-
halb des Amtsbuchs sind hilfreich (Seiten-, Folio- oder Produktzählung). 

Darin: kreisförmige Tabelle zur Berechnung der Goldenen Zahl und zum 
Auffinden beweglicher Feiertage aus dem 15. Jh. (fol. 35r) 

Darin: Das Wort „Anlaithen“ im Titel ist mit Illustrationen ausgeschmückt 

Darin: Federzeichnung des Klostergründers mit Wappendarstellungen 
(fol. 4) 

 

4.2.2.3 Laufzeit 

Sie gibt den ältesten und jüngsten Bearbeitungszeitpunkt des Amtsbuchs wieder. 

Sonderfälle: 

 Retrospektiv niedergeschriebene Amtsbücher: Inhaltlicher Zeitrahmen und 
Abfassungszeitpunkt fallen auseinander (z.B. bei Rechnungsbänden). Der 
inhaltliche Zeitrahmen wird im Betreff aufgenommen, sowie in runden Klam-
mern im Feld Laufzeit dem Abfassungs- bzw. Revisionszeitpunkt vorange-
stellt. 

Betreff: Amtsrechnung des Oberamts Uffenheim für 1788, verfasst 
durch Hieronymus Kritzel 1795, revidiert in der Hofkammer 1796  

Laufzeit: (1788) 1795–1796 

 

Betreff: Kopialbuch des Klosters Windberg (1233–1601), angelegt 1633 

Laufzeit: (1233–1601) 1633 

 Nachträge. Ihre Laufzeit kann häufig nur annähernd geschätzt werden. An-
gaben über Nachträge werden im Betreff mit aufgenommen. Im Feld Lauf-
zeit folgt nach dem Anlagedatum in Klammern der Zeitrahmen der Nach-
träge 

Betreff: Salbuch des Amts Kleinheim 1589 (mit Nachträgen bis Anfang 
des 18. Jh.)  

Laufzeit: 1589 (ca. 1590–1720) 
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4.2.2.4 Verweis 

Verweise auf andere inhaltlich zusammenhängende Amtsbücher. 

Inhalt teilweise deckungsgleich (1571–1605) mit Fürstpropstei Berchtesgaden, 
Amtsbücher 76 

Einzelne Rapulare auch im Bestand „Stadt- und Land(pfleg)gericht Freising“ 

 

 Formale Beschreibung 

4.2.3.1 Beschreibstoff 

 Papier 

 Pergament 

 Sonstiges 

 

4.2.3.2 Format 

Das Format wird nach dem Muster Höhe x Breite x Tiefe in Zentimetern angegeben, 
wobei auf ganze Zentimeter auf- bzw. abgerundet wird.  

 33 x 22 x 4 cm 

 

4.2.3.3 Umfang 

Seiten-/Blattzahl wird nur aufgenommen, falls Ermittlungsaufwand nicht zu groß. Im 
Zweifelsfall erfolgt eine Schätzung. 

57 Bl.  

ca. 300 Bl. 

 Angaben über lose Formierung sollten aufgenommen werden. 

85 Bl., ab fol. 45 lose Lagen 

 Angaben über Leerseiten werden nicht aufgenommen, außer ihr Anteil im 
Amtsbuch ist sehr hoch. 

67 S., davon 40 Leerseiten 

 

4.2.3.4 Einband 

 Material und ggfs. Verarbeitung, Applikationen, Prägungen, Beschläge und 
Verschlussmittel 

Holzdeckeleinband mit geprägtem Lederbezug 
und zwei verzierten Metallschließen (beschädigt) 

marmorierter Pappeinband mit Pergamentrücken, Stoffschnüre 

 Streckmappe 
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 Besonderheiten wie die Wiederverwendung älterer Handschriften (Makulatur). 
Soweit nähere Angaben zu den Stücken gemacht werden können (Datierung, 
Aussteller, Schlagwort), sollen sie aufgenommen werden. 

Einband mit Pergamentmakulatur (Urkundenfragment von 1513,  
vorderes Vorsatzblatt) 

 

4.2.3.5 Besiegelung bzw. sonstige Authentifizierung 

Art des Siegels, Siegelaussteller, Unterschriften und Angabe zur Position im Amts-
buch 

  besiegelt und unterschrieben 

1 Siegel (Lack) der Hofkammer am Textende (fol. 234v) aufgedrückt, 
drei Unterschriften 

 

4.2.3.6 Besondere äußere Merkmale 

Beispielsweise Wasserzeichen, gefärbter Schnitt. 

 Goldschnitt 

 verschiedene Wasserzeichen 
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5. Karten und Pläne 

5.1 Allgemeines 

 Definition 

Karten und Pläne geben räumliche, zeitliche oder funktionale Verhältnisse bildlich 
abstrahierend wieder. 

Bildliche Darstellungen/ Graphiken/ Diagramme/ Luftbildfotografien können, wenn sie 
überwiegend der Orientierung im Raum dienen, wie Karten und Pläne erschlossen 
werden. 

 

5.1.1.1 Karten 

Die Karte im engeren Sinne ist ein orientiertes, verkleinertes, verebnetes Grundriss-
bild eines Teiles der Erdoberfläche, das die Gesamtheit der für diesen Teil bedeu-
tungsvollen Erscheinungen bzw. von Konstruktionen (Planungen), die sich auf deren 
Oberfläche beziehen, wiedergibt. Thematisch unterscheiden sich Karten in topografi-
sche Karten (Karten in Atlanten, Straßenkarten, Wanderkarten etc.) und Verwaltungs-
karten (Flurkarten, Katasterkarten, Eisenbahn- und Straßenbaukarten, Forst- und 
Jagdkarten, sogenannte Streitkarten etc.). 

 

5.1.1.2 Pläne 

Pläne lassen sich typologisch unterteilen in die Kategorien Architektur- und Bauzeich-
nungen sowie in technische Zeichnungen. In beiden Fällen sind in der graphischen 
Darstellung Grundrisse, Längs- und Querschnitte sowie Aufrisse üblich, oftmals auch 
erweitert um Lagepläne, Ansichten und Vogelschauperspektiven.  

Eine Darstellungsform ist die Schnittzeichnung oder Schnittdarstellung kurz Schnitt. 
Sie wird v.a. im Baugewerbe auch Risszeichnung oder kurz Riss genannt. Davon lei-
ten sich auch die Begriffe Grundriss und Aufriss (Ansicht) ab. Je nach Schnittebene 
bezeichnet man die Zeichnung als Längs- oder Querschnitt. Im Bergbau ist für eine 
topographische Zeichnung eines Bergwerks der Begriff Grubenriss gebräuchlich. 

 

 Verzeichnungseinheit 

Jede Karte/Plan bildet i.d.R. eine eigene Verzeichnungseinheit. Kartenwerke können 
aber auch je nach gewünschter Verzeichnungsintensität in einer zusammenfassen-
den Einheit verzeichnet werden. 

 Lagekarten der Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht (68 Karten) 

 

5.2 Verzeichnungselemente 

 Inhaltliche Beschreibung 

5.2.1.1 Betreff 

In der Regel enthält jede Karte/Plan einen Titel. Dieser Titel soll den Inhalt der Karte 
unter Berücksichtigung ihres Entstehungszwecks zutreffend beschreiben. Der Origi-
naltitel wird übernommen, wenn er den Entstehungszweck und den Inhalt der 
Karte/Plan ausreichend wiedergibt. Ist dies nicht der Fall, sind Veränderungen und 
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Ergänzungen des Titels notwendig.  

Bei mehreren gleichförmigen Karten und Plänen sollte eine standardisierte Betreffs-
bildung erfolgen, z.B.: 

Ort: amtliche Ortsbezeichnung 

Adresse: Ort, Straße + Hausnummer, evtl. Flurnummer 

Objekt: Gebäude- bzw. Gebäudeteil 

Baumaßnahme: z.B. Neubau, Umbau, Anbau, Abriss, Sanierung usw. 

Der Originaltitel kann im Bedarfsfall buchstabengetreu in eckigen Klammern mit auf-
genommen werden. 

Wallfahrtskirche Mariahilf in Maria-Eck (Gde. Siegsdorf, Lkr. Traunstein) 

[Grundt Abriß des Gotthaus und Khürchen Maria Hilf, in das Closter Seon gehörig, 
wie es anno 1635 von neuen grundt ist zu pauen und zu erweitern angefangen, 
und gantz vollendet worden unter Abbt Honorato]  

Bei mehreren Titeln gilt derjenige mit den vollständigeren Angaben zu Gebiet und 
Sache als der Originaltitel, unabhängig von seiner Platzierung auf der Karte/dem Plan. 
Ein neuer Titel wird gebildet, wenn der Originaltitel unzureichend ist oder fehlt. 

Topografische Einzelkarten werden nach folgendem Muster erfasst:  

 Topografische Karte Blatt 812 Tegernsee 

Folgende Standardbegriffe sollten bei der Beschreibung verwendet werden (Aus-
wahl): 

Ansicht, Aufriss, Grundriss, Bauplan, Bebauungsplan, Konstruktionszeichnung, Lage-
plan, Lageskizze, Plan, Schnitt (auch: Längsschnitt oder Querschnitt), Skizze, Stadt-
plan, Übersichtsplan, Vogelschau. 

Auch die Entstehungsstufe, soweit es sich nicht um die „Reinzeichnung“ handelt, ist 
im Titel häufig mit angegeben. (z.B. Skizze, Entwurf, Kopie, Nachzeichnung)  

Coburg, Herzogliches Mausoleum auf dem Friedhof, Skizze des Säulensockels 
am Hauptportal 

Nummerische Maßstäbe sind wesentliche Merkmale einer Karte und werden deshalb 
in Klammern nach dem Betreff angefügt.  

Der Maßstab ist in der Form 1:25.000 anzugeben. Sollte eine Verzeichnungseinheit 
mehrere Karten umfassen, so sind die unterschiedlichen Maßstäbe den einzelnen 
Karten zuzuordnen. 

 (1:15.000 (Blatt 1–3), 1:50.000 (Blatt 4–5)) 

Bei fehlendem Maßstab ist er zu schätzen und in eckigen Klammern anzugeben.  

 [ca. 1:100.000] 

Grafische Maßstabsangaben in alten Längeneinheiten werden in den metrischen 
Maßstab umgerechnet. Ist das nicht möglich, so wird die Maßstabsangabe folgender-
maßen wiedergegeben:  

 [Skala mit 500 Rheinländischen Schuh=10,1 cm auf der Karte] 

 [2000 halbe bayerische Schuh=14,5 cm auf der Karte] 

 [10 unbezeichnete Einheiten = 25 cm auf der Karte] 
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Bei nicht ermittelbaren Maßstäben ist „(Maßstab ohne Angabe)“ einzutragen. 

 

5.2.1.2 Enthält-/Darin-Vermerk 

Ggfs. sind hier nähere inhaltliche Erläuterungen zum Titel, eine genauere Beschrei-
bung der Karte/Plan, bemerkenswerte Details wie Einzeichnungen, Nachträge, Be-
schriftungen auf der Rückseite oder besondere grafische Hervorhebungen einzutra-
gen. Auch die Erwähnung von Nebenkarten, amtlichen Vermerken, Deckblättern, Bei-
lagen (z.B. zum Plan gehörige Tabelle oder zu einer Architekturzeichnung gehöriger 
Kostenvoranschlag) können hier eingetragen werden. Legenden sollten nur dann auf-
genommen und beschrieben werden, wenn sie durch Umfang, verwendete Symbole, 
ästhetische Gestaltung etc. besonders auffallen. 

Enthält: Bemerkenswerte Details, Beiwerk: Kompass; Zirkelöffnung; Namenskür-
zel des Geometers mit Jahreszahl; Galgen westlich von Stockau; Ortsansicht von 
XY 

 

5.2.1.3 Laufzeit  

Hier steht das Herstellungsdatum der Karte/des Plans, eventuell erweitert durch 
Nachträge (z.B. spätere Einzeichnungen14). Die Datierung wird durch das Anfangs- 
und Schlussdatum wiedergegeben. Falls kein Datum vorhanden ist, ist eine Schät-
zung vorzunehmen. Ältere Daten, die mit dem Entstehungsprozess zusammenhän-
gen (z.B. Vermessung, Datierung der Eintragungsvorlage), werden dem Anfangsda-
tum in runden Klammern vorangesetzt.  

 (1765) 1767, 1780–1785 

Kartentypische Datierungen können u.a. sein: Vermessung, Datenerhebung, Ferti-
gung des Entwurfs, Revision des Entwurfs, Reinzeichnung, Fertigung der Vorlage 
(z.B. bei Kopien, Nachzeichnungen oder Mehrfachexemplaren), Eintragungen15 und 
Ergänzungen, Kopierung, Druck, Nachdruck, Neuauflage eines Drucks. 

 

5.2.1.4 Urheber/Verfasser/Rechteinhaber 

Aus dem Plan selbst oder aus den zugehörigen Dokumenten ersichtliche Bearbeiter 
(Geometer, Zeichner, Kupferstecher, Ersteller von Nachträgen usw.), auch Kopisten  
oder beglaubigende Personen werden in der originalen Schreibweise aufgenommen. 
Personen werden nach dem Muster Nachname, Vorname erfasst und Institutionen 
nach dem Muster Name, Ort. Ihre Funktion ist in runden Klammern hinter dem Namen 
hinzuzufügen. Erschlossene oder aufgrund von Zuschreibung angegebene Bearbei-
ter werden in eckige Klammern gesetzt. 

 Dachs, Fabian (Baumeister und Geometer) 

 

5.2.1.5 Verlag/Drucker 

Soweit ein Verlag genannt ist, wird er nach dem Muster: Verlagsort, Verlagsname 
aufgenommen. Ist kein Verlag erkennbar, wird der Name des Druckers erfasst. 

 
14 Der Begriff „Einzeichnung“ wird bei grafischen Darstellungen verwendet. 
15 Der Begriff „Eintragung“ wird bei Text oder Zahlen verwendet. 
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5.2.1.6 Verweis 

Verweise informieren über inhaltliche oder sonstige Verbindungen mit anderen Archi-
valieneinheiten im Bestand oder in anderen Beständen, z.B. Funktion/Anlass für die 
Anfertigung des Plans – Grenzstreit, Gerichtsverfahren, eventuelle Erläuterungen 
zum Plan, Hinweis auf etwaige Lokaltermine usw. 

 Karte wird auf fol. 34v als Beilage erwähnt. 

 Kopie von Plansammlung 10841 

 

 Formale Beschreibung 

5.2.2.1 Format 

Das Format wird nach dem Muster Höhe x Breite in Zentimetern angegeben, wobei 
auf ganze Zentimeter auf- bzw. abgerundet wird. Bei besonders schiefem Beschnitt 
werden die maximalen Ausmaße verwendet. Sollte das Trägermaterial vom Format 
der bildlichen Darstellung erheblich abweichen, ist auch dieses Format zu vermerken.  

 

5.2.2.2 Umfang 

Bei Kartenwerken und Atlanten, aus Einzelblättern bestehenden Karten/Plänen oder 
inhaltlich zusammengehörigen Karten/Plänen, die gemeinsam in einer Verzeich-
nungseinheit erfasst werden, ist aus statistischen Gründen die Anzahl der Blätter in 
einem gesonderten Zahlenfeld aufzunehmen 

 

5.2.2.3 Ausführungstechnik/Fertigungsart 

Hand-, Bleistift-, Farbstift-, Feder-, Aquarellzeichnung oder Stich, Druck, Steindruck, 
Lithografie, Blaupause, Fotokopie usw.; einfarbig, mehrfarbig, handkoloriert etc.  

 kolorierte Federzeichnung 

Lichtpause mit Bleistiftzeichnung 

 

5.2.2.4 Trägermaterial 

Angabe des Beschreibstoffs, z.B. Papier, Karton, Stoff, Pergament usw. 

 Papier auf Leinen 

 

 Interne Vermerke 

5.2.3.1 Entnommen aus: 

Angabe der Signatur mit genauer Seiten-/Blattzahl. 

 Kurbayern Äußeres Archiv 272 fol. 34v 

 

5.2.3.2 Provenienz 

Als Provenienz einer Karte/eines Plans gilt die Stelle, wo die Karte/der Plan zur Re-
gistratur genommen wurde. In der Regel wurde die Karte/der Plan für diese Stelle 
hergestellt oder bearbeitet. 



55 

6. Plakate und Flugblätter 

6.1 Allgemeines 

 Definition 

Plakate sind fast durchwegs großformatige Informationsmedien, die als bildliche Dar-
stellung, Text oder in einer Mischform zwischen beiden veröffentlicht werden. Ihre 
Herstellung erfolgt durch druckgrafische Verfahren als einseitig bedruckte Mehrfach-
exemplare, sie können aber auch Unikate sein. Ihre Gestaltung soll die Aufmerksam-
keit des Betrachters auf sich ziehen und sein Interesse wecken. Auf geeigneten Flä-
chen (z.B. Plakatwand, Litfaßsäule) werden sie gut sichtbar aufgeklebt oder angehef-
tet und sind an eine unbekannte Gruppe von Empfängern gerichtet.  

Flugblätter sind ebenfalls Informationsmedien, die als Mehrfachexemplare gedruckt 
werden. Sie erscheinen jedoch vorwiegend in Textform, sind eher kleinformatig und 
werden vertrieben, verteilt oder ausgelegt. Mehrseitige Exemplare werden als Flug-
schriften bezeichnet. 

Plakate und Flugblätter dienen v.a. amtlichen, kommerziellen (Werbeplakat), politi-
schen, propagandistischen, künstlerischen oder allgemeinen Informationszwecken. 

Plakate und Flugblätter werden vorwiegend nach ihrem Entstehungszweck systema-
tisiert.  

 

 Verzeichnungseinheit 

Verzeichnungseinheit ist ein einzelnes Plakat/Flugblatt oder eine Mehrzahl inhaltlich 
zusammengehöriger Plakate/Flugblätter. Vorzugsweise wird für jedes einzelne Pla-
kat/Flugblatt eine Verzeichnungseinheit angelegt. Mehrfachexemplare identischer 
Plakate/Flugblätter werden in einer gemeinsamen Verzeichnungseinheit erfasst. 

 

6.2 Verzeichnungselemente 

 Inhaltliche Beschreibungselemente 

6.2.1.1 Betreff  

a) Erfassung des Titels, es sind drei Varianten möglich: 

 Der Originaltitel (Überschrift) des Plakats/Flugblatts ist immer aufzunehmen. Er ist 
in Anführungszeichen zu setzen.  

Titel: „Der Staat von Weimar hat Euch um Eure Ersparnisse gebracht“ 

 Bei Textplakaten oder Textbildplakaten ohne Überschrift werden die Anfangswör-
ter des Texts in Anführungszeichen übernommen. 

Titel: „Der Kommunismus wird das Brot verbilligen (...)“ 

 Bei Bildplakaten ohne Überschrift erfolgt stattdessen eine Beschreibung der bild-
lichen Darstellung (siehe c) Darstellung). 
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b) Anlass 

Soweit möglich, wird der Entstehungszweck (Anlass) des Plakats/Flugblatts erfasst.  

 Anlass: Reichstagswahl September 1930 

 Anlass: Werbung für Schuhe 

 Anlass: Bezugsscheinausgabe für Kohlen an die Münchner Bevölkerung  

c) Darstellung 

Sie kann zusätzlich erfasst werden, v.a. wenn der Titel den Inhalt des Plakats/Flug-
blatts nur unzureichend beschreibt und der Anlass nicht erkennbar ist. Bei bildlichen 
Darstellungen auf Plakaten ist die Erfassung wesentlicher Elemente obligatorisch.  

 Darstellung: Wappen von Kulmbach neben Zeichnung des Roten Turms 

 Darstellung: Konrad Adenauer im Profil vor Trümmerlandschaft 

Beispiel für einen Plakat-Betreff: 

Titel: „Frauen – für Freiheit und Frieden! Wählt Sozialdemokraten“ 

Anlass: Reichstagswahl 1930 

Darstellung: Frau, frontal mit erhobenem rechten Arm, vor rotem Hintergrund 

Eine von der veröffentlichen Version abweichende Entstehungsstufe wird dem Betreff 
in Klammern nachgestellt (z.B. Entwurfsskizze). 

 

6.2.1.2 Enthält-/Darin-Vermerk 

Im Enthält-Vermerk können besondere Auffälligkeiten aufgenommen werden, wie z.B. 
Beschriftungen der Rückseite, spätere Einzeichnungen, Eintragungen bzw. Hervor-
hebungen, aufgeklebte Zettel usw. 

 Enthält: Titel mit rotem Stift durchgestrichen und überschrieben mit „Lüge!!“ 

 

6.2.1.3 Laufzeit 

Die Laufzeit ergibt sich aus dem Entstehungsdatum des Plakats/Flugblatts. Sie kann 
die Datierung einer Vorlage, eines Drucks, eines Nachdrucks oder der Neuauflage 
eines Drucks sein. Datierbare nachträgliche Eintragungen werden der Laufzeit in run-
den Klammern nachgestellt. 

 

6.2.1.4 Urheber/Rechteinhaber 

Es werden alle erkennbaren Urheber – Personen und Institutionen – erfasst, die an 
der Entstehung des Plakats beteiligt waren. Personen werden nach dem Muster 
Nachname, Vorname erfasst und Institutionen nach dem Muster Name, Ort. Vermu-
tete Auflösungen/Ergänzungen werden in eckige Klammern gesetzt. Kürzel, die nicht 
aufgelöst werden können, werden in ihrer originalen Schreibweise übernommen. Die 
Funktion des Urhebers wird dem Namen in Klammern nachgestellt. 

Schmidt, Hans (Grafiker) 
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Es werden neben dem/den Urheber/n auch gegebenenfalls die Rechteinhaber unter 
Angabe des entsprechenden Rechts (z.B. Verwertungsrecht) erfasst. 

 Messe München (Verwertungsrecht) 

 

6.2.1.5 Verlag/Drucker 

Soweit ein Verlag genannt ist, wird er nach dem Muster: Verlagsort, Verlagsname 
aufgenommen. Ist kein Verlag erkennbar, wird der Name des Druckers erfasst. 

München, Knorr und Hirth 

 

6.2.1.6 Herausgeber 

Personen werden nach dem Muster Nachname, Vorname (evtl. Funktion) erfasst. Zur 
Erfassung von Verlagen siehe 6.2.1.5  

Wermuth, Adolf (Stadtrat von Berlin) 

 

6.2.1.7 Entnommen aus 

Angabe der Signatur des Archivales, aus dem die Entnahme erfolgt ist:  

 Pol.Dir. München 8889 

 

 Formale Beschreibung 

6.2.2.1 Umfang 

Liegen in einer Verzeichnungseinheit mehrere Plakate/Flugblätter vor, wird ihre An-
zahl erfasst.  

 

6.2.2.2 Drucktechnik 

 Offsetdruck 

 Typendruck 

 Holzschnitt 

 Kupferstich 

 Radierung 

 (Farb-)Lithographie 

 Siebdruck 

 Sonstige 

 

6.2.2.3 Farbigkeit 

 schwarz-weiß 

 Farbe 
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6.2.2.4 Trägermaterial 

 Papier 

 Papier auf Gewebe 

 Stoff 

 Kunststoff 

 Sonstige 

 

6.2.2.5 Format 

Das Format wird nach dem Muster Höhe x Breite in Zentimetern angegeben, wobei 
auf ganze Zentimeter auf- bzw. abgerundet wird.  

Entsprechen die Abmessungen einem DIN-Format, so wird dieses aufgenommen. 

DIN A1 

Hat das Plakat/Flugblatt eine Umrahmung oder ist es auf einem großformatigeren 
Trägermaterial befestigt, so werden nur die Maße des Plakats innerhalb dieser Be-
grenzung angegeben.  

Soweit erforderlich können zusätzlich die Maße einschließlich Rahmen bzw. Träger-
material angegeben werden, gegebenenfalls ergänzt um eine knappe formale Be-
schreibung in Klammern. Dies ist insbesondere bei fest verbundenen Trägern anzu-
geben, da hiervon z.B. Transportbehälter und Ausstellungsvitrinen abhängen. 

74 x 50 cm (Plakat), 90 x 60 cm (Kartonträger) 
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7. Bilder 

7.1 Allgemeines 

 Definition 

Bilder im Sinne dieser Richtlinie sind bildhafte Archivalien („unbewegte Bilder“), die in 
unterschiedlichen Erscheinungsformen vorliegen können. In der Praxis relevant sind 
v.a. Fotografien und Ansichtskarten.  

 

 Verzeichnungseinheit 

Verzeichnungseinheit ist ein einzelnes Bild oder eine Mehrzahl von Bildern, die inhalt-
lich zusammengehören oder gemeinsam formiert sind (z.B. Fotoalbum). Vorzugs-
weise wird für jedes einzelne Bild eine Verzeichnungseinheit angelegt.  

 

7.2 Verzeichnungselemente 

 Inhaltliche Beschreibung 

7.2.1.1 Betreff 

Der Betreff soll den dargestellten Inhalt des Bildes und nach Möglichkeit den Entste-
hungszweck zutreffend kennzeichnen.  

Es sollten soweit möglich standardisierte Bezeichnungen verwendet werden. In sor-
tierfähiger Formulierung sollten Personen-, Orts- oder Sachangaben vorangestellt 
werden.  

Daran anschließend folgt gegebenenfalls eine nähere inhaltliche Beschreibung unter 
Verwendung üblicher Standardbegriffe, insbesondere  

 Porträt,  

 Profil,  

 Brustbild,  

 Halbfigur,  

 Kniestück,  

 Gruppenbild,  

 Luftbild,  

 Ansicht,  

 Vorderansicht,  

 Rückansicht,  

 Ortsansicht.  

Als weitere erläuternde Attribute kommen insbesondere in Frage:  

 vorblickend, 

 rechts- bzw. linksblickend (bezogen auf die abgebildete Person, nicht auf 
den Betrachter) 

 rechts- bzw. linksgewandt,  
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 frontal,  

 stehend,  

 sitzend,  

 vor Landschaftskulisse.  

Maisach (Lkr. Fürstenfeldbruck): Luftbild 

Ludwig III., König von Bayern: Brustbild, rechtsgewandt, in Uniform mit Or-
den 

Freikorps Werdenfels: marschierende Angehörige, frontal, in Tracht, bewaff-
net mit Gewehren, in München 

Gruppenaufnahmen werden unter Berücksichtigung der vorgegebenen Ordnung, in 
der Regel reihenweise, beschrieben.  

Staatsregierung, Gruppenaufnahme des Kabinetts Söder I 

1. Reihe v.l.n.r.: Carolina Trautner, Kerstin Schreyer, Joachim Herrmann, Ilse 
Aigner, Markus Söder, Marion Kiechle, Michaela Kaniber, Melanie Huml; an-
lässlich der Vereidigung im Prinz Carl-Palais, München 

Soweit bekannt, sollen der Anlass und ggfs. der Entstehungszweck eines Bildes 
ebenfalls erfasst werden. Die Begriffe „Anlass“ und „Entstehungszweck“ werden je-
weils vorangestellt. 

Straubing: Luftaufnahme des brandgeschädigten Rathausdachstuhls 

Anlass: Rathausbrand am 25.11.2016 

Entstehungszweck: Schadensdokumentation für polizeiliche Ermittlungen zur 
Brandursache 

  

Zusätze im Sinne von „Foto des“ sind soweit möglich wegzulassen. Der Hinweis auf 
ein Fotoalbum sollte der inhaltlichen Beschreibung nachgestellt sein.  

Ebenso in Klammern und Anführungszeichen dem archivisch gebildeten Betreff nach-
zustellen sind, wo dies inhaltlich geboten ist, überlieferte Originaltitel.  

Erschießung von Juden an einem Panzergraben in Charkow („Sonderbehand-
lung von Juden“) 

 

7.2.1.2 Enthält-/Darin-Vermerk 

a) Enthält 

Bedeutsame Inhalte eines Bildes bzw. einer Mehrheit von Bildern (Fotoalbum) können 
im Enthält-Vermerk näher beschrieben werden. Infrage kommen einzelne Personen, 
Orte, Objekte oder Ereignisse. Gegebenenfalls sind einzeln aufgeführte Bilder aus 
Fotoalben mit dem Zusatz formaler Angaben (Höhe x Breite in cm, Urheber) zu be-
schreiben. Bei Ansichtskarten ist gegebenenfalls der Inhalt einer umseitigen Text-
nachricht zu beschreiben bzw. bei geringer inhaltlicher Bedeutung dessen Vorhan-
densein durch den Hinweis „gelaufen“ anzudeuten.  
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b) Darin 

Der Darin-Vermerk dient der Erfassung einzelner Teile der Verzeichnungseinheit, die 
in formaler Hinsicht als Besonderheit zu gelten haben, z.B. Flugschriften in einem 
Fotoalbum. Zahlenangaben erfolgen in Ziffern.  

 

7.2.1.3 Laufzeit 

Die Laufzeit ergibt sich aus dem Aufnahmedatum einer Fotografie, bei einer Mehrzahl 
von Fotografien aus den Aufnahmedaten der einzelnen Fotografien. Bei erkennbar 
späteren Abzügen sind die Entstehungszeit der Vorlage und die des Abzugs zu be-
rücksichtigen. In diesen Fällen entspricht die Entstehungszeit der Vorlage der Lauf-
zeit, die Entstehungszeit des Abzugs wird in runden Klammern der Laufzeit nachge-
stellt. 

Bei einem Fotoalbum ist gegebenenfalls die ermittelte Zeit der Formierung in die Lauf-
zeit mit einzubeziehen.  

Bei Ansichtskarten ergibt sich die Laufzeit aus der (ggf. ermittelten) Herstellungszeit 
der Ansichtskarte und der Datierung der Textinformation des Verfassers. Datierungen 
sind so genau wie möglich anzugeben (siehe 1.3.2.3).  

 

7.2.1.4 Urheber/Rechteinhaber 

Soweit bekannt, wird der Urheber bzw. gegebenenfalls der Rechteinhaber erfasst, 
Letzterer unter Angabe des entsprechenden Rechts (Persönlichkeitsrecht, Verwer-
tungsrecht). Personen werden nach dem Muster Nachname, Vorname erfasst und 
Institutionen nach dem Muster Name, Ort. Die Funktion des Urhebers wird dem Na-
men in Klammern nachgestellt. 

Müller, Max (Fotograf) 

Huber, Hans (Lithograph)  

 

7.2.1.5 Verlag/Drucker 

Soweit ein Verlag genannt ist, wird er nach dem Muster: Verlagsort, Verlagsname 
aufgenommen. Ist kein Verlag erkennbar, wird der Name des Druckers erfasst. 

 

7.2.1.6 Entnommen aus: 

Angabe der Signatur des Archivales, aus dem die Entnahme erfolgt ist:  

 Landbauamt Rosenheim 3344 

 

 Formale Beschreibung 

7.2.2.1 Umfang 

Als Umfang wird die Anzahl der in der Verzeichnungseinheit erfassten Bilder in Form 
einer arabischen Zahl erfasst.  
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7.2.2.2 Ausführung 

Erfasst wird die Technik, mit der ein Bild erzeugt worden ist. Von Fotografien zu un-
terscheiden sind dabei die in fotomechanischen Verfahren erzeugten Bilder, die ins-
besondere bei Ansichtskarten zum Einsatz kamen. Unter Druckgrafik werden die un-
terschiedlichen Verfahrenstechniken zusammengefasst, von denen die geläufigsten 
das Flachdruckverfahren (Lithographie) und die Tiefdruckverfahren (z.B. Kupferstich, 
Stahlstich) sind.  

 Fotografie, 

 Fotomechanisches Verfahren, 

 Druckgrafik,  

 Gemälde,  

 Zeichnung,  

 Sonstige.  

 

7.2.2.3 Fotografisches Verfahren 

Fotografien sind nach dem jeweiligen Verfahren den folgenden Kategorien zuzuord-
nen:  

 Negativ  

 Positiv  

 

7.2.2.4 Farbigkeit 

Die Farbigkeit von Bildern wird nach den folgenden Kategorien erfasst:  

 schwarz-weiß 

 Farbe 

 

7.2.2.5 Träger 

Erfasst wird das Trägermaterial analoger Bilder nach den folgenden Kategorien:  

 Papier,  

 Glas,  

 Metall,  

 Zellulosenitratfilm,  

 Azetatfilm,  

 Polyesterfilm,  

 Sonstiges.  
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7.2.2.6 Format 

Das Format wird nach dem Muster Höhe x Breite, bei analogen Bildern in Zentimetern 
angegeben, wobei auf ganze Zentimeter auf- bzw. abgerundet wird, bei digitalen Bil-
dern in Pixel. Befindet sich ein analoges Bild innerhalb einer Umrahmung, z.B. in ei-
nem Passepartout, bezieht sich die Angabe auf das Bild innerhalb dieser Umrah-
mung. Gegebenenfalls sind die Maße des Bildes und davon abweichend die des Trä-
germaterials zu erfassen, gegebenenfalls ergänzt um eine knappe formale Beschrei-
bung in Klammern. Bei einem Fotoalbum sind dessen Maße in geschlossenem Zu-
stand zu erfassen. Bei Filmrollen wird die Konfektionierung angegeben (16 mm, 35 
mm oder 60 mm Rollfilm).  

 25 x 45 cm (roter Samteinband, Goldschnitt)  
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8. Audiovisuelle Medien 

8.1 Definition 

Audiovisuelle Medien sind Film- und/oder Tonaufzeichnungen auf unterschiedlichen 
Informationsträgern. Sie sind meist nur mit technischen Hilfsmitteln visualier- und hör-
bar zu machen. 

 

8.2 Verzeichnungselemente 

 Inhaltliche Beschreibung 

8.2.1.1 Betreff  

Der auf dem AV-Medium vermerkte Titel ist grundsätzlich buchstabengetreu aufzu-
nehmen. Mögliche Zusatzinformationen werden in runden Klammern nachgestellt.  

Jurahäuser im Altmühltal (Bayerische Hauslandschaften) 

Bei AV-Medien, die keinen Werktitel führen oder bei reinen AV-Aufzeichnungen ohne 
Werkzusammenhang (wie Live-Mitschnitten) sind Archivtitel zu bilden. AV-Archivtitel 
sind in eckige Klammern zu setzen und ohne Anführungszeichen zu schreiben. 

[Sprengung des Bürgerbräukellers in München] 

 

8.2.1.2 Enthält-Vermerk 

Enthält: Der Enthält-Vermerk hebt die für die Benutzung und Auswertung bedeutsa-
men Inhalte mit Timecode (hh:mm:ss) hervor. Dieser sollte nur bei herausgehobenen 
dokumentarischen Materialien ohne künstlerischen Werk-Charakter verwendet wer-
den, die eine ausschnittsweise Nachnutzung erwarten lassen. 

Enthält u.a.: Hier wird nur eine Inhaltsauswahl (ausgewählte Personen, Landschaf-
ten, Gegenstände oder Ereignisse) verbalisiert, die für die Auswertung von besonde-
rer Bedeutung ist bzw. aufgrund des AV-Werktitels nicht zu erwarten ist. 

Enthält v.a: Hier wird eine inhaltliche Auswahl verbalisiert, die den quantitativ über-
wiegenden Teil wiedergibt. 

Enthält auch: Der Vermerk berichtigt unzutreffende Angaben eines beizubehaltenden 
Werk-Titels, der zu eng gefasst ist, also nur einen Teil der behandelten Gegenstände, 
Tatsachen und Vorgänge widerspiegelt. 

Enthält nur: Der Vermerk berichtigt unzutreffende Angaben eines beizubehaltenden 
Werk-Titels, der zu weit gefasst ist.  

 

8.2.1.3 Laufzeit 

Maßgeblich ist das Produktionsjahr. Soweit tagesgenaue Angaben möglich sind, 
etwa bei Filmdokumentationen konkreter Ereignisse, erfolgt die Angabe gemäß 
1.3.2.3. 

 

8.2.1.4 Abspieldauer  

Die Wiedergabedauer bezeichnet den zeitlichen Umfang. Sie wird in der Schreib-
weise „hh:mm:ss“ angegeben.  
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8.2.1.5 Urheber/Rechteinhaber 

Hier werden alle erkennbaren Urheber, Personen oder Institutionen erfasst, die an 
der Schaffung des Werkes beteiligt waren. Personen werden nach dem Muster Nach-
name, Vorname erfasst und Institutionen nach dem Muster Name, Ort. Die Funktion 
des/der Urheber wird dem Namen in Klammern nachgestellt.  

Ferner sind hier jene natürlichen Personen aufzunehmen, die Ansprüche auf das 
Werk oder dessen Teile im Sinne des Urheberrechts geltend machen können, darun-
ter z.B. der Drehbuchautor, der Textautor, der Komponist oder der Regiekamera-
mann.  

ARRI-Filmproduktion, München, im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern; Wieland, Dieter (Drehbuch); Bogner, Franz Xaver (Regie); Lermer, 
Horst (Kamera); Hartmann, Volker (Redaktion) 

Es werden neben dem/den Urhebern auch gegebenenfalls die Rechteinhaber unter 
Angabe des entsprechenden Rechts (z.B. Verwertungsrecht) erfasst. 

Warner Bros. (Verwertungsrechte) 

 

8.2.1.6 Entnommen aus 

Angabe der Signatur des Archivales, aus dem die Entnahme erfolgt ist. 

 

8.2.1.7 Mitwirkende 

Bei künstlerischen Werken sind in Auswahl Darsteller und fachlich beratende natür-
liche Personen oder Personengruppen zu erfassen, soweit sie im Vor- oder Abspann 
genannt werden (z.B. Sprecher, Schauspieler, ein Chor, wissenschaftliche Fachbe-
rater).  

Monika Baumgartner und Erich Hallhuber (Darsteller); Ilse Neubauer und Wolf 
Euba (Sprecher), Hans Jürgen Buchner = Haindling (Musik) 

 

 Formale Beschreibung  

8.2.2.1 Trägermaterial Film 

 Film auf Nitrocellulose-Basis  

 16-mm-Film  

 35-mm-Film  

 Normal 8-Film  

 Super 8-Film  

 color-Magnetband  

 U-matic-Band  

 VHS Video  

 S-VHS-Video (=Super VHS)  

 Betacam SP  
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 DigiBeta  

 DUB Video  

 SVC 

 LVC 

 Sonstiges 

 

8.2.2.2 Tonträger 

 Analoges Tonband  

 analoges Kassettentonband  

 SACD  

 DAT (= digitales Audiotape)  

 Schelllackplatte 

 Vinylschallplatte, nachgeordnet weiteres Auswahlfeld mit Angabe Lang-
spielplatte (LP) oder Single  

 Sonstiges 

 

8.2.2.3 Abspielgeschwindigkeit 

 Die Abspiel- bzw. Bandgeschwindigkeit wird in U/min bei Schallplatten und 
in cm/s bei Tonbändern angegeben 

 

8.2.2.4 Farbigkeit 

 schwarz-weiß 

und/oder 

 Farbe 

 

8.2.2.5 Ton 

 mit Ton 

 ohne Ton 
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9. Digitale Abgabeportionen (Submission Information Packages / 
SIPs) 

9.1 Allgemeines  

Während analoge Abgaben im Zuge der archivischen Erschließung aufgelöst werden, 
bleiben digitale Abgabeportionen (im Folgenden: SIPs) im Archivspeicher dauerhaft 
erhalten und werden dort auch einer Bitstream-Erhaltung unterzogen. Daher werden 
SIPs zur Steuerung der technischen Weiterverarbeitung und für die Nachvollziehbar-
keit der digitalen Archivierung, ggf. auch für Rückgriffe der Verwaltung anhand ausge-
wählter Metadaten im Archivinformationssystem verzeichnet. 

Sind in Bezug auf einzelne Metadaten konkrete Angaben nicht möglich, beispiels-
weise zur Versionsnummer des Quellsystems, bleiben die Felder im Archivinformati-
onssystem leer. Angaben wie „unbekannt“ oder „-“ unterbleiben.  

Soweit erforderlich, etwa bei der Größenabgabe in Bytes, wird das Tausendertrenn-
zeichen mittels Interpunktion verwendet.  

 12.345.678 

 nicht: 12345678 oder 12 345 678 

 

9.2 Verzeichnungselemente 

 Allgemeine Angaben 

9.2.1.1 Zugangsnummer der Abgabeportion 

Die jahrgangsweise Zählung der SIPs erfolgt gemeinsam mit den analogen Abgaben 
eines Archivs. Die Zugangsnummer wird als arabische Zahl ohne Führungsnullen er-
fasst. Die Verzeichnung des SIP ersetzt nicht dessen Erfassung im elektronischen 
Zugangsbuch.  

 

9.2.1.2 Jahr der Abgabe 

Das Jahr der Abgabe wird nach dem Schema JJJJ erfasst. 

 

9.2.1.3 Abgabebehörde / -stelle 

Die Abgabestelle wird anhand der offiziellen Bezeichnung angegeben. Unselbstän-
dige Organisationseinheiten bleiben unberücksichtigt. 

 Regierung der Oberpfalz 

nicht: Regierung der Oberpfalz, SG 33 IuK 

 

9.2.1.4 Signatur der Abgabeportion  

Die Signatur setzt sich zusammen aus dem Archivkürzel, der Angabe „Abgaben“, dem 
Abgabejahr und der Zugangsnummer. Die Bildung erfolgt automatisiert im Archivin-
formationssystem.  

 StAA, Abgaben/2010/1 

 



68 

9.2.1.5 Vorgangskennzeichen des Aussonderungsvorgangs  

Das Vorgangskennzeichen des Aussonderungsvorgangs wird erfasst, um im weiteren 
Verlauf der digitalen Archivierung den gegebenenfalls notwendigen Rückgriff auf dort 
dokumentierte Informationen zu erleichtern.  

BayHStA-AII-1521-4/12 

 

 Inhaltlich-technische Kurzbeschreibung 

9.2.2.1 Bekannte Provenienzbildner im SIP 

In einem SIP können Unterlagen unterschiedlicher Provenienzen enthalten sein. Die 
bekannten Provenienzbildner werden anhand deren offizieller Bezeichnungen erfasst. 
Jeder Provenienzbildner erhält einen eigenen Eintrag. 

 Landratsamt Würzburg 

 Landratsamt Kitzingen 

nicht: Landratsämter Würzburg und Kitzingen  

 

9.2.2.2 Kurzbeschreibung des Aufbaus des SIP (Datenstruktur) 

Die Beziehungen zwischen den einzelnen Bestandteilen des SIP und – falls erforder-
lich – die Beziehung zu weiteren SIPs einer Gesamtabgabe werden knapp erläutert. 
Verteilt sich das SIP auf mehrere Datenträger, sind auch die Beziehungen der Daten-
träger untereinander einschließlich der erforderlichen Reihenfolge beim Einspielen in 
den Archivspeicher anzugeben.  

 Tabelle mit 14 Spalten 

 14 Fileordner mit 93 Dateien 

 

9.2.2.3 Kurzbeschreibung der Primärdaten des SIP 

Die im SIP enthaltenen Primärdaten werden nach Art und Umfang beschrieben, an-
zugeben ist zudem das Format.  

Drei Datenbanktabellen einer relationalen Datenbank mit aufgelösten 
Schlüsselwerten und beschrifteten Tabellenspalten im CSV-Format 

 

9.2.2.4 Kurzbeschreibung der Metadaten des SIP 

Beschreibung, um welche Metadaten es sich handelt und in welchem Format diese 
vorliegen. 

XDOMEA 2.1.0-XML-Nachricht Aussonderung.Aussonderung.0503, die 
per UUIDs auf die einzelnen Akten, Vorgänge und Dokumente der Gesamt-
abgabe sowie die Primärdaten (Schriftstücke) referenziert 

 

9.2.2.5 Größe des SIP in Bytes 

Die Größe des SIP in Bytes wird in arabischen Ziffern angegeben (siehe 9.1). 
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9.2.2.6 Laufzeit des SIP 

siehe 1.3.2.3 

 

9.2.2.7 Art des Erwerbs 

Die Art des Erwerbs wird anhand der folgenden Kategorien erfasst:  

 Aussonderung 

 Innerarchivische Beständebereinigung 

 Schenkung 

 Ankauf 

 Hinterlegung als Depositum 

 Auftragsarchivierung 

 

9.2.2.8 Anzahl der Dateien des SIP 

Die Anzahl der im SIP enthaltenen Dateien wird als arabische Zahl erfasst. 

 

9.2.2.9 Bezeichnung der Software des Quellsystems 

Die Bezeichnung der Software des Quellsystems, aus dem die übernommenen Daten 
stammen, wird anhand des Produktnamens erfasst.  

Fabasoft eGov-Suite Bayern 

 

9.2.2.10 Versionsnummer des Quellsystems 

Produktversion des Quellsystems, aus dem die Daten stammen. 

 2016  

 8.1 

 

9.2.2.11 Kurzbeschreibung des Inhalts des SIP 

Knappe, verbale Charakterisierung des Inhalts.  

Primärdaten aus der Häftlingsdatenbank mit Eintritts- und Austrittszeit, Haft-
grund etc. 

Metadaten mit Angaben zu Geschäftszeichen, Zeichnungen, Laufwegen, Lauf-
zeiten u.a. zu elektronischen Akten, Vorgängen und Dokumenten  

 

9.2.2.12 Hersteller des Quellsystems 

Bezeichnung des Herstellers des Quellsystems, aus dem die Daten stammen.  

 Firma Fabasoft (Linz)  

 Eigenentwicklung der Obersten Baubehörde durch Herrn Max Mustermann 
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9.2.2.13 Vorschlag für die AIP-Bildung 

Aus dem SIP sind im Archivspeicher AIPs (Archival Information Packages) zu bilden, 
die dem formierten Archivale entsprechen. Dieser Arbeitsschritt wird operativ von IT-
Mitarbeitern des Digitalen Archivs vollzogen. Der konzeptionelle Vorschlag dazu nach 
archivfachlichen Grundsätzen wird knapp und verständlich formuliert.  

 Jeder Vorgang bildet ein AIP. 

 Für jeden landwirtschaftlichen Betrieb ein AIP bilden. 

 

9.2.2.14 Art der Datenübernahme 

Die Art der Datenübernahme wird anhand der folgenden Kategorien erfasst:  

 Mobiler Datenträger 

 Anlieferungs-Share 

 Cloud 

 Sonstiges 

 

9.2.2.15 Kurzbeschreibung des Aufbaus und Einsatzzwecks des Quellsystems 

Aufbau und Einsatzzweck des Quellsystems werden knapp beschrieben.  

Dokumentenmanagementsystem mit implementierter Workflowkomponente 
zur Aufnahme retrodigitalisierter Altakten gemäß Stufe 2 des DOMEA-Stufen-
modells und zur kompletten elektronischen Vorgangsbearbeitung gemäß DO-
MEA-Stufe 3. 

 

 Beschreibung der Signifikanten Eigenschaften 

Nach PREMIS werden als Signifikante Eigenschaften (Informationen, Funktionalitä-
ten) diejenigen Informationen digitaler Archivalien definiert, die den eigentlichen Kern 
der Intellektuellen Entität ausmachen und folglich über alle Migrationsmaßnahmen 
hinaus zu erhalten sind. Die Staatlichen Archive Bayerns leiten Signifikante Eigen-
schaften primär aus der Art der Verwendung der Primärdaten in der abgebenden 
Stelle ab. Es handelt sich dabei um eine formale Beschreibung, die in einem zeitlich 
möglichst engen Zusammenhang mit der Datenübernahme erfolgen sollte. Neben den 
Bestandteilen einer formalisierten Beschreibung, die im Archivinformationssystem als 
Auswahlwerte hinterlegt sind, erfolgt bis auf weiteres eine Verbalisierung der Signifi-
kanten Eigenschaften.  
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9.2.3.1 Verknüpfung der Daten 

Ausführliche und ggf. auf das übernommene Dokumentationsmaterial in weiteren Ab-
gabeportionen verweisende Beschreibung, welche Metadaten und Primärdaten in der 
abgebenden Stelle für deren Sacherledigung miteinander verknüpft waren und wie 
diese Verknüpfungen beschaffen waren.  

 

Bestandteile der formalisierten Beschreibung: 

Auswahlfeld Auswahlwerte 

Verknüpfung von Primärdaten und Me-
tadaten 

 Ja 

 Nein 

Persistenz des verknüpfenden Identifi-
kators 

 UUID/GUID ohne Nachweissys-
tem 

 Quellsysteminterner Identifikator 

 URN/Handle/DOI 

Primärdatenseitige Hinterlegung des 
Identifikators 

 Dateiname 

 Fileordnername 

 Dateiinhalt 

Metadatenseitige Hinterlegung des 
Identifikators in 

 Dateiname 

 Fileordnername 

 Dateiinhalt 

 

Beispiele für die Verbalisierung:  

Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem: 

Die Akten, Vorgänge, Dokumente sowie der Aktenplan referenzieren aufeinan-
der mit jeweils eigenen IDs in Gestalt von UUIDs. Die Bezüge dieser einzelnen 
IDs untereinander können dem hierarchischen Aufbau der xdomea-Nachricht 
Aussonderung.Aussonderung.0503 entnommen werden. Die Versionierungen 
derselben Primärdokumente sind durch den unterschiedlichen Zeitstempel im 
ansonsten gleichen Dateinamen (uuid.Zeitstempel. File-Extension) erkennbar. 

Fileablage: 

Die Dateien sind in Fileordnern, die bis zu 3 Ordner tief gestaffelt sind, abge-
legt. Eine inhaltliche Zusammengehörigkeit der in den einzelnen Fileordnern 
abgelegten Dateien ist nur teilweise zu erkennen (Ordner „Korrespondenzen 
mit OB“, „Ausschreibung für Rohrleitung Mangfall“ und „Dienstreisen“). Andere 
Fileordner wurden dagegen nicht nach erkennbaren Kriterien bestückt (Ordner 
„Varia“, „Müll“, „zu löschen“, „Klaus und Kollegen“). 
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E-Mail-Account: 

Die Anlagen zu den einzelnen E-Mails sind mit diesen im Quellsystem selbst 
verbunden, nicht aber über persistente Identifier verknüpft gewesen. Diese Ver-
knüpfung ist bei der Aussonderung verloren gegangen. Das Gros der Mails liegt 
in den Standardordnern („Posteingang“, „Entwürfe“, „Gesendete „Objekte“ und 
„Gelöschte Objekte“ vor. Dazu wurde ein thematischer Ordner für 15 Mails an-
gelegt „Weisungen an Frau Mustermann“. 

Fachverfahren: 

Die Primärdokumente sind als BLOBs in einer Datenbank gespeichert gewe-
sen und über nicht persistente, datenbankinterne Identifier (vierstelliges Zah-
lenpräfix, Bindestrich als Infix und zweistellige kleingeschrieben Buchstaben 
als Suffix) mit den 15 Metadatentabellen verknüpft. Die Details sind dem Hand-
buch zum Fachverfahren „Gefahrenabwehr Bergrutsch – GefBe“ in der Abga-
beportion BayHStA, Abgaben/2017/103 niedergelegt. 

E-Publishing: 

15 getrennte PDF-Dateien ohne technischen Bezug aufeinander. 

 

9.2.3.2 Lesbarkeit / Interpretierbarkeit der Daten 

Ausführliche und ggf. auf das übernommene Dokumentationsmaterial in weiteren Ab-
gabeportionen verweisende Beschreibung, welche Metadaten und Primärdaten in der 
abgebenden Stelle für deren Sacherledigung automatisiert oder visuell wahrgenom-
men wurden – z.B. die Anzeige bestimmter Inhalte einer Datenbank über eine grafi-
sche Benutzeroberfläche (GUI). Zudem ist darzulegen welche Metadaten und Primär-
daten in der abgebenden Stelle für deren Sacherledigung automatisiert oder analog 
über ein User-Interface benutzt wurden und wie diese Benutzung realisiert war – z.B. 
in Form bestimmter Datenbankabfragen. 

 

Bestandteile der formalisierten Beschreibung:  

Auswahlfeld Auswahlwerte 

Grobklassifikation der 
Archivalientypen 

 Dateisammlung aus sog. Fileablagen 

 Accountgestützte elektronische Kommunikations-
medien 

 Fachverfahren/Datenbanken 

 eAkten 

 Digitalisate analoger Unterlagen 

 ePublishing 

Feinklassifikation der 
Archivalientypen 

 Dateisammlung von lokalem Datenträger 

 Dateisammlung von Abteilungs-/Behördenshare 

 Dateisammlung aus der Cloud 

 E-Mail 
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Auswahlfeld Auswahlwerte 

 Microblogging-/Instant-Messaging-Dienste 

 eAkten aus DMS/VBS 

 eAkten aus Fachverfahren 

 Raumordnungs-/informationssysteme 

 Geoinformationssysteme 

 Registraturverwaltungssysteme/Metadatenspeicher 

 Fachverfahren zur Bearbeitung von Geschäftspro-
zessen 

 Elektronische Amtsdrucksachen/Periodika 

 Internet-/Intranetseiten 

Schichteneinteilung  Daten aus Frontend 

 Daten aus Backend 

Datenstrukturierung  eAkten mit 5 Schriftgutobjekten 

 eAkten mit 4 Schriftgutobjekten 

 eAkten mit 3 Schriftgutobjekten 

 eAkten mit 2 Schriftgutobjekten 

 Dateisammlung entlang Aktenplan/Ordnerkonven-
tion 

 Dateisammlung mit ungenormter Ordnerstruktur 

 Sprechende Dateinamen 

 Sprechende Ordnernamen 

 Temporäre/aussagefreie Dateinamen 

 Temporäre/aussagefreie Ordnernamen 

 Datenbank mit automatisierbarer Schlüsselauflö-
sung 

 Datenbank ohne automatisierte Schlüsselauflösung 

 Datenbank ohne Schlüsselauflösung 

 Datenbank mit umgesetzter Schlüsselauflösung 

Kryptographische 
Verschlüsselung 

 Dateien (teilweise) verschlüsselt 

 Dateien komplett unverschlüsselt 

Dateiebene  Audiodateien 

 Videodateien 

 Vektorgrafiken 

 Rastergrafiken 
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Auswahlfeld Auswahlwerte 

 Textdateien 

 Trennzeichen separierte Datenbankdateien 

 Fixed Field Datenbankdateien 

Nutzung  Automatisierte Auswertung durch Quellsystem 

 Automatisierte Auswertung durch Drittsystem 

 Anzeige auf GUI 

Veröffentlichung der 
Primärinhalte beab-
sichtigt 

 Ja 

 Nein 

Funktionaler Zweck-
bezug 

 Verwaltungshandeln mit überwiegendem Innenbe-
zug 

 Verwaltungshandeln mit überwiegendem Außenbe-
zug 

 Justizhandeln mit überwiegendem Innenbezug 

 Justizhandeln mit überwiegendem Außenbezug 

 Handeln Sonstiger mit überwiegendem Eigenbezug 

 Handeln Sonstiger mit überwiegendem Außenbezug 

Phänotypische Aus-
prägung der Wahr-
nehmung 

 Statisch (Bescheid/Bericht/Urteil etc.) 

 Temporär (Abfrage/View etc.) 

 

Beispiele für die Verbalisierung: 

Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem: 

Die Primärdokumente wurden beim Vorliegen von Microsoft Office 2010 bis 
2012-Formaten durch den Start der originalen Officeanwendung angezeigt so-
wie nach der Reinschrifterstellung im Format PDF durch den Adobe Acrobat-
Reader 2015.20.x. Letzterer ermöglichte auch die Einsicht der Gesamtansicht 
aller Dokumente des Vorgangs im Format PDF. Die Metadaten zum kompletten 
Lebenszyklus von Akte, Vorgang und Dokument wurden nur teilweise aus der 
Datenbank ausgelesen, um über eine GUI dargestellt zu werden. Dies betraf 
konkret die Adressangaben, die Zeichnungen und zeichnungsbezogenen Be-
merkungen sowie die Informationen zum Geschäftsgang (Details sind dem Da-
tenmodell des Handbuchs in der Abgabe BayHStA/105-4/2017 zu entnehmen). 

Alle in der eGov-Suite angelegten oder importierten Primärdokumente dienten 
der Sacherledigung in der abgebenden Behörde, indem diese mit menschlichem 
Auge gelesen und erstellt wurden, um von externen oder internen Empfängern 
(Aktennotiz, Aktenvermerk) ebenfalls mit menschlichem Auge gelesen und intel-
lektuell ausgewertet zu werden. Eine Interpretierbarkeit im Ziel-DMS mittels 
OCR sollte ebenfalls ermöglicht werden. Die Verwaltung, Bereitstellung und das 
Wiederauffinden der Primärdokumente sowie der zugehörigen Akten, Vorgänge 
und Aktenplaneinträge erfolgte ausschließlich über die in der Oracle-Datenbank 
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im Hintergrund gehaltenen Metadaten, die überwiegend (Ausnahmen siehe 
oben) automatisiert ausgewertet und nur teilweise als archivwürdig übernommen 
wurden (Auditlogs wurden kassiert). Ein kleiner Teil der Metadaten (Auflistung 
siehe oben) ist in die Primärobjekte eingebettet und daher zur Wahrnehmung 
mit menschlichem Auge oder OCR-Technik bestimmt. 

Fileablage: 

Es handelt sich überwiegend um Produkte von Microsoft Office 2010 und 2012 
(13 x Word-Format „doc“, 24 x Word-Format „docx“, 3 x PowerPoint-Format 
„ppt“, 1 x PowerPoint-Format „pptx“, 23 Excel-Format „xls“), 5 PDFs sowie 3 Da-
teien unbekannter proprietärer Formate. Die Microsoft Office-Dokumente wur-
den in der Original-Officeanwendung angezeigt, die lesende Verarbeitung der 
drei proprietären Nischenformate ist unbekannt. Die PDF-Dateien wurden mit 
Adobe Acrobat Reader (unbekannte Version) zum Lesen angezeigt. 

Alle identifizierbaren Primärdokumente dienten der Sacherledigung des Sach-
bearbeiters indem diese über die GUI des Quellprogramms mit menschlichem 
Auge gelesen und erstellt wurden, um von externen oder internen Empfängern 
im Ausdruck oder unter Verwendung der Anwendungen Adobe Acrobat Reader 
sowie Microsoft Office 2010 und 2012 ebenfalls mit menschlichem Auge gelesen 
und intellektuell ausgewertet zu werden. Die Form der Interpretation der fünf 
proprietären Dateiformate ist unbekannt, erfolgte aber wahrscheinlich automati-
siert durch ein nicht mehr in Funktion befindliches Fachverfahren. 

E-Mail-Account: 

Es handelt sich um E-Mails in den Formaten Rich-Text, HTML, TXT und v.a. 
MSG, die alle über das Programm Microsoft Outlook 2012 lesend genutzt wur-
den. Die Anlagen entstammen v.a. Mircosoft Office-Produkten, teilweise aber 
auch proprietären Anwendungen und konnten nur in diesen Drittprogrammen auf 
dem Bildschirm gelesen werden. 

Die Daten dienten dem elektronischen Versand und mussten vom Empfänger 
bzw. Absender über die GUI des Mail-Clients bzw. der Drittprogramme (Anlagen) 
mit menschlichem Auge gelesen und intellektuell erstellt und interpretiert wer-
den. 

Fachverfahren:  

Die Metadaten wurden über eine GUI des Quellsystems zur optischen Anzeige 
gebracht. Die referenzierten Primärdokumente wurden dagegen über Microsoft 
Office 2012 (Word-Dateien) und den Java ESRI Shape File Reader (ESRI 
Shape-Dateien) zur optischen Anzeige gebracht. Die Details sind im Handbuch 
zum Fachverfahren „Gefahrenabwehr Bergrutsch – GefBe“ in der Abgabeportion 
„BayHStA/103-3/2017“ niedergelegt. 

Nur die Inhalte der Metadatentabellen „GIS“ und „Bescheide“ wurden – mit Aus-
nahme der datenbankinternen Identifier – komplett über die GUI zur rein intel-
lektuellen Interpretation und händischen Bearbeitung durch die Sachbearbeiter 
angezeigt, während die Inhalte der anderen 13 Metadatentabellen automatisiert 
durch die Historisierungsfunktion und Logmechanismen erstellt und durch wö-
chentliche, automatisierte Prüfroutinen im Backend zum Zweck der Integritäts- 
und Konsistenzprüfung ausgewertet wurden (vgl. Handbuch zum Fachverfahren 
„Gefahrenabwehr Bergrutsch – GefBe“ in der Abgabeportion BayHStA/103-
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3/2017“). Die Primärdokumente wurden im Falle der Word-Dateien vom Sach-
bearbeiter im Rahmen des Geschäftsgangs händisch erstellt, bearbeitet und 
ausgewertet, während die ESRI-Shape-Dateien unveränderte Kopien der Ge-
obasisdaten des Landesamts für Breitband, Digitalisierung und Vermessung wa-
ren, die über den Geo-Datenviewer (Java ESRI Shape File Reader) dem Sach-
bearbeiter nur zur intellektuellen Interpretation angezeigt wurden. 

E-Publishing: 

Die kompletten Amtsblätter wurden rein intellektuell mittels Micrcosoft Word 
2012 erstellt und durch das Einstellen als PDF-Version über gängige Adobe 
Acrobat / PDF-Reader auf der Homepage www.lra-ffb.de ganz oder in selbst ge-
wählten Ausschnitten (Volltextsuche) wahrgenommen. 

Die Amtsblätter dienten der vollständigen oder mittels Inhaltsverzeichnis und 
Volltextsuche der gezielten inhaltlichen Wahrnehmung der elektronischen Be-
kanntmachung der rechtserheblichen Verordnungen des Landratsamts Fürsten-
feldbruck durch Augenschein mittels eines gängigen Adobe Acrobat-Readers 
gemäß dem BayEGovG vom 22. Dezember 2015. Zielgruppe waren die Bürge-
rinnen und Bürger des Landkreises Fürstenfeldbruck. 

 

9.2.3.3 Reproduzierbarkeit der Daten 

Ausführliche und ggf. auf das übernommene Dokumentationsmaterial in weiteren Ab-
gabeportionen verweisende Beschreibung, welche Metadaten und Primärdaten in der 
abgebenden Stelle für deren Sacherledigung automatisiert oder händisch reproduziert 
wurden und wie diese Reproduktion realisiert wurde.  

 

Bestandteile der formalisierten Beschreibung: 

Auswahlfeld Auswahlwerte 

Reproduktionsform  Elektronisch 

 Analog 

 Analog/elektronisch 

Reproduktionsmethode  Druck 

 Versand 

 Onlinestellung 

 

Beispiele für die Verbalisierung:  

Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem: 

Die Primärdokumente sollten als Anlagen zu E-Mails im Format PDF versendet 
werden. Bei Anlagen war die Beibehaltung des Ursprungsformats optional mög-
lich. Alternativ wurden die Primärdokumente ausgedruckt und per Briefpost oder 
Fax versendet. Ganze Vorgänge konnten jedoch auch über eine Exportfunktion 
als PDF exportiert und in ein xdomea-kompatibles Zielsystem eingelesen wer-
den. 
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Fileablage:  

Die identifizierten Primärdokumente wurden auf elektronischem Weg (per Mail, 
Austausch über Share der Behörde) oder im Papierausdruck vervielfältigt und 
übermittelt. 

E-Mail-Account:  

Die Daten wurden in elektronischer Form über den Microsoft Outlook-E-Mail-
Client an eine jeweils unterschiedliche Anzahl von Empfängern versendet sowie 
im Falle von Eingängen teilweise ausgedruckt, aber nicht zu einem Papierakt 
genommen. 

Fachverfahren:  

Die Word-Schreiben wurden nach der Fertigstellung ausgedruckt und per Brief-
post versandt, der Entwurf danach zur Bearbeitung im System gesperrt. Die In-
halte der Datentabelle „GIS“ wurden zu internen Berichtszwecken flexibel zu-
sammenrecherchiert und – optional um die einschlägigen ESRi Shape-Layer er-
gänzt – im Format PDF aus dem Fachverfahren für die elektronische Versen-
dung oder einen Ausdruck exportiert. 

E-Publishing:  

Die Amtsblätter konnten als PDF von der Homepage des Landratsamts 
(www.lra-ffb.de) heruntergeladen und gespeichert, als E-Mail-Attachment wei-
tergeleitet, sowie unmittelbar ausgedruckt werden. 

 

9.2.3.4 Technische Merkmale der Daten 

Ausführliche und ggf. auf das übernommene Dokumentationsmaterial in weiteren Ab-
gabeportionen verweisende Beschreibung, welche technischen Parameter der Daten 
(Format, Auflösung etc.) in der abgebenden Stelle für deren Sacherledigung von zent-
raler Bedeutung waren.  

Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem: 

Es sollten laut Dienstanweisung in Gestalt eines Organisationshandbuchs nur 
PDF, PNG, JPEG, HTML, TIFF und Microsoft Office-Formate zum Einsatz kom-
men, da andere Formate nicht von den Programmen und Viewern auf den Ar-
beitsplätzen der Mitarbeiter unterstützt wurden. Nicht anzeigbare Formate wur-
den dennoch in kleiner Anzahl in ZIP-Containern oder als Einbettungen inner-
halb von E-Mails in die eGov-Suite Bayern importiert. Aber diese Dateien konn-
ten nicht geöffnet werden und spielten daher für die Aufgabenerledigung der Be-
hörde keine Rolle. Vom Minister zu bearbeitende Vorgänge wurden stets in 
Farbe, 24 Bit im Format TIFF verscannt, während der restliche Einlauf nur in 
Schwarz-weiß mit xy Graustufen verscannt wurde.  

Fileablage:  

Die Datei mit dem proprietären Format „.fgh“ hat ein Speichervolumen von 345 
GB.  

E-Mail-Account: 

Etwa 10 % der Anlagen zu den Mails besteht aus unbekannten, proprietären 
Formaten, deren Quellanwendungen nicht zu ermitteln sind. 
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Fachverfahren:  

Die zu den Geobasisdaten gehörenden Geometadaten sind nur rudimentär in 
der Datenbanktabelle „GIS“ enthalten und dort durch einige Geofachdaten des 
Registraturbildners ergänzt worden, ohne Berücksichtigung der durch die 
Rechtsverordnungen zur Geodateninfrastruktur Bayern vorgegebenen Datenre-
lationen. Eine automatisierte Verknüpfung der Inhalte der Datenbanktabelle 
„GIS“ mit den Shape-Dateien ist daher über Standard-Plugins nicht möglich. 

E-Publishing: 

 Ein PDF enthält ein eingebettetes Image (Format PNG?). 

 

 Weitere Angaben über zu erhaltende Eigenschaften 

Über die Aufgabenerledigung der abgebenden Stelle hinaus können aus archivischer 
Sicht weitere inhaltliche und technische Funktionalitäten, Aussagen und Parameter 
der abgegebenen Daten dauerhaft erhaltenswert sein. Soweit solche Eigenschaften 
bestehen, sind diese einschließlich einer kurzen Begründung festzuhalten. Dokumen-
tenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem: 

Die Ausläufe müssen ebenfalls farbig erhalten werden, da das Ministerium das 
große Staatswappen in Farbe auf seinen Briefköpfen führte, was ein wichtiger 
Aspekt moderner Heraldik ist. 

Fileablage: 

Die Dateipfade und die Namen der Fileordner sollen erhalten werden, da diese 
neben den Dateinamen teilweise Rückschlüsse auf die Verwendung und inhalt-
liche Zusammenhänge erlauben. 

E-Mail-Account: 

Die Schriftgrößen und Farben, nicht aber die einzelnen Schrifttypen in den  
E-Mails haben für deren Verständnis (Betonungen, Hervorhebungen) zentrale 
Bedeutung und sind zu erhalten.  

Fachverfahren:  

Die Farbtiefe von 32 Bit in den Geobasisdaten ist für das Verständnis der Hang-
vegetation (Bewuchshöhe) erforderlich und daher zu erhalten. 

E-Publishing: 

 Die Volltextsuche ist für eine zielgerichtete Suche von zentraler Bedeutung. 

 

 Archivfachliche Angaben zur Übernahme 

9.2.5.1 Gesamtabgabe komplett abgegeben 

Das SIP kann identisch mit einer Abgabe oder – zusammen mit weiteren SIPs – Teil 
einer Abgabe sein, die sich über einen längeren Zeitraum hinziehen kann. In beiden 
Fällen wird (im Archivinformationssystem durch ein Auswahlfeld) angegeben, ob die 
Gesamtabgabe komplett abgegeben wurde.  
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9.2.5.2 SIP übernommen am 

Mit einer Datumsangabe TT.MM.JJJJ wird der Tag erfasst, an dem das SIP übernom-
men worden ist.  

 

9.2.5.3 SIP übergeben an 

Mit dem Archivkürzel wird das Archiv erfasst, dem das SIP von der Abgabestelle über-
geben worden ist. Dieses Archiv muss nicht identisch sein mit demjenigen, das letzt-
lich für die Archivierung zuständig ist.  

 

9.2.5.4 Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 

Mit Vor- und Nachname, ggf. ergänzt um vorangestellte akademische Titel, wird die 
archivarische Sachbearbeiterin/der Sachbearbeiter der Aussonderung erfasst.  

 

9.2.5.5 Ergebnis der inhaltlichen Vollständigkeitsprüfung per Stichprobe 

Das Ergebnis der stichprobenhaften Vollständigkeitsprüfung wird erfasst. Dabei ist es 
unerheblich, ob sämtliche Dateien am Arbeitsplatz des Sachbearbeiters geöffnet wer-
den können.  

 

9.2.5.6  Bemerkungen 

Als mögliche Bemerkungen kommen insbesondere Hinweise auf unvollständige Ab-
gaben oder Hinweise auf ähnliche SIPs, gegebenenfalls in der Zuständigkeit anderer 
Archive, in Frage.  

 

 Informationstechnische Angaben zur Übernahme 

Informationstechnische Angaben zur Übernahme sind nicht vom Archivar zu erfassen. 
Sie fallen in die Zuständigkeit der IT-Mitarbeiter des Digitalen Archivs.  
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10. Informationsobjekte aus Fachverfahren 

10.1 Allgemeines 

Fachverfahren sind datenbankgestützte IT-Anwendungen zur Abwicklung strukturier-
ter Verwaltungsprozesse. Ihre Funktion kann von Informationssystemen über den 
Verwaltungsprozess unterstützende Systeme bis zur vollintegrierten Vorgangsbear-
beitung (ohne im strengen Sinn VBS zu sein) variieren. In dem zuletzt genannten Fall 
werden Fachverfahrensdaten xdomea-konform im Sinne von Akten bzw. Vorgänge 
übernommen und auch gemäß den für diesen Archivalientyp geltenden Richtlinien 
(siehe Kap. 2) verzeichnet. Für alle weiteren Fachverfahren richtet sich die Verzeich-
nung nach den folgenden Richtlinien. Für die Archivierung der Daten kommen dabei 
zwei Möglichkeiten in Frage:  

 die dauerhafte Archivierung eines Datenbankschnitts oder eines Komplettab-
zugs aus einem Datenbanksystem als ein Informationsobjekt ohne weitere lo-
gische Aufteilung der Datenbasis, 

 die Aufteilung der Daten eines Datenbankschnitts oder eines Komplettabzugs 
aus einem Datenbanksystem in mehrere Informationsobjekte entsprechend 
den zu bestimmenden intellektuellen Entitäten (Datensätze zu einer Person, 
einem Objekt oder Kreatur). 

Auf der Ebene der VZE abzubilden sind grundlegende Informationen zum Fachver-
fahren (ausführliche Informationen werden beim betreffenden SIP erfasst, siehe Ziff. 
9) und eine weitere inhaltliche Beschreibung des Informationsobjekts. Dafür werden 
soweit möglich Informationen aus vorarchivischen Daten übernommen. Infrage kom-
men – jeweils menschenlesbar aufgelöste – Bezeichnungen von (Teil)Datenbanken, 
Datenbanktabellen bzw. einzelne Attribute (Eigenschaft einer Entitätsmenge) und At-
tributwerte. Für die Entitäten Datenbank, Datenbanktabelle und Attribut wird im Ar-
chivinformationssystem die Bezeichnung „Merkmal“ verwendet, für Attributwerte die 
Bezeichnung „Wert“. Der Zuschnitt des Informationsobjekts entscheidet logisch dar-
über, welche Kategorien von Merkmalen und Werte erfasst werden. Umfasst das In-
formationsobjekt einen gesamten Datenbankschnitt oder einen Komplettabzug aus 
einem Datenbanksystem mit Daten zu einer Vielzahl von Einzelfällen, können Merk-
male nur pauschal genannt werden.  

Die Kategorisierung von Merkmalen nach den archivischen Verzeichnungselementen 
„Betreff“ und „Enthält-Vermerk“ dient der hierarchischen Abbildung der Informationen 
und soll deren intellektuelle Verarbeitung ebenso erleichtern wie das Mapping auf das 
Austauschformat EAD. Im Archivinformationssystem sind Merkmale und Werte von 
Betreff und Enthält-Vermerk als Wiederholgruppen ausgeprägt. Dadurch wird ein fle-
xibler, dem jeweiligen Informationsobjekt angemessener Umfang ermöglicht. Dieser 
sollte auf ein sinnvolles Maß beschränkt bleiben.  

In besonderen Fällen hierarchisch tiefgestaffelter Primär- und Metadaten kann eine 
Nutzung der Vorgangsebene angezeigt sein (siehe Kap. 1.2).  

 

10.2 Beschreibung des Fachverfahrens 

Bezeichnung des Fachverfahrens: Eigenname des Fachverfahrens, ggf. in aufgelös-
ter Schreibweise als Klammerzusatz.  

 iMVS (integriertes Migrantenverwaltungssystem) 

 IT-Vollzug 
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Datenbankschnitt: Inhaltlich abgedeckter Zeitraum oder Jahr der Übernahme. Dieser 
Zeitraum ist nicht zwingend identisch mit der Laufzeit des Informationsobjekts.  

 2000–2006 

 2016 

Kurzbeschreibung des Fachverfahrens: Kurzbeschreibung des Aufbaus und Einsatz-
zwecks des Quellsystems (siehe 9.2.2.15).  

 

10.3 Betreff 

Je nach Umfang und Struktur des Informationsobjekts sind Merkmale im Betreff auch 
dann aus einzelnen Attributen abzuleiten und um entsprechende Werte zu ergänzen, 
wenn im Enthält-Vermerk nur mehr auf pauschale Merkmale im Sinne von (Teil)Da-
tenbanken oder Datenbanktabellen verwiesen wird. Dadurch wird die klare Zuordnung 
entsprechender Datensätze auf die maßgebliche intellektuelle Entität gewährleistet.  

Merkmal 1: Datenbank-, Tabellen- oder Attributbezeichnung in menschenlesbarer 
Form.  

Familienname 

Wert 1: Attributwert.  

 Mustermann 

Merkmal 2: Datenbank-, Tabellen- oder Attributbezeichnung in menschenlesbarer 
Form.  

 Vorname 

Wert 2: Attributwert.  

 Max 

Merkmal 3: Datenbank-, Tabellen- oder Attributbezeichnung in menschenlesbarer 
Form.  

 Geburtsdatum 

Wert 3: Attributwert.  

 01.01.1980 

 

10.4 Enthält-Vermerk 

Merkmal 1: Datenbank-, Tabellen- oder Attributbezeichnung in menschenlesbarer 
Form. 

 Einweisungsbehörde 

Wert 1: Attributwert.  

 Staatsanwaltschaft Weiden 

Merkmal 2: Datenbank-, Tabellen- oder Attributbezeichnung in menschenlesbarer 
Form. 

 Art der Entscheidung 

Wert 2: Attributwert.  
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 Urteil 

Merkmal 3: Datenbank-, Tabellen- oder Attributbezeichnung in menschenlesbarer 
Form. 

 Haftart 

Wert 3: Attributwert.  

 Freiheitsstrafe 

Werden im Enthält-Vermerk lediglich (Teil)Datenbanken oder Datenbanktabellen als 
Merkmale genannt, dient der Wert lediglich der Bestätigung, dass Daten aus diesen 
Entitäten vorliegen. Liegen für ein Informationsobjekt von mehreren für eine dieser 
Entitäten keine Informationen vor, bleibt der Wert leer. Entsprechend diesen Angaben 
werden einzelne Merkmale beim Findbuchausdruck bzw. beim Datenexport in Aus-
tauschformate für Onlinefindmittel berücksichtigt oder nicht.  

Merkmal 1: Agrarumweltmaßname 

Wert 1: Daten vorhanden 

Merkmal 2: Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm 

Wert 2:  

 

Beim Einsatz des Generalisierten XML-Aussonderungsclients der Staatlichen Archive 
Bayerns gewährleistet das obligatorische Metadatenmapping eine automatisierte Ver-
arbeitung der konfigurierten Metadaten beim Ingest der Primärdaten in den Archiv-
speicher. Dadurch wird die entsprechende Anzahl von Merkmalen mit den jeweiligen 
Werten belegt. Eine manuelle Erfassung kann entfallen, soweit nicht Korrekturen oder 
Ergänzungen vorgenommen werden sollen.  
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11. Dreidimensionale Objekte  

11.1 Allgemeines 

 

 Definition 

In archivischen Kontexten werden Objekte überliefert, die sich der Archivalientypologie im 
engeren Sinn entziehen und aufgrund ihrer Merkmale musealen Charakter aufweisen. Dies 
kann der Fall sein beispielsweise bei dreidimensionalen Beilagen zu Verwaltungsschriftgut 
oder im Kontext von Sammlungen und Nachlässen. Als Objekt in diesem Sinn wird aufge-
fasst ein „materielles Ding, das mit den Sinnen wahrgenommen werden kann, vor allem 
Kunstwerke und Gegenstände der historischen Sachkultur [....]. Ein Objekt kann aus einem 
oder mehreren Teilen bestehen.“16 Soweit für Objekte in dieser sehr allgemeinen Definition 
eindeutige archivalientypologische Richtlinien bestehen, etwa für Bilder und Karten, gehen 
diese den folgenden Richtlinien vor.  

 Einbindung des Normvokabulars des Art & Architecture Thesaurus 
deutsch (= AAT deutsch) und der Gemeinsamen Normdatei (GND) 

Bei der Verzeichnung ist eine Verknüpfung mit dem Normvokabular des Art & Architecture 
Thesaurus (AAT) in seiner deutschen Fassung17 und der Gemeinsamen Normdatei (GND) 
möglich. Ob und in welchem Umfang dies geschieht, hängt jeweils von der Bedeutung des 
Objekts und der vorgesehenen Verzeichnungstiefe ab. Die Einbindung soll künftig aus-
schließlich über die Normdaten-Reiter Sachbegriffe, Ortsnamen und Personennamen erfol-
gen. Die Anpassung der Erfassungsmaske im Archivinformationssystem ist derzeit in Bear-
beitung. Bis auf Weiteres sind die im Folgenden einzelnen Normdaten-Reitern zugeordne-
ten Informationen auf dem Reiter „Dreidimensionale Objekte 1“ zu erfassen.  

Die zentrale Redaktion des AAT liegt beim Getty Research Institute. Der Thesaurus ist po-
lyhierarchisch gegliedert. Er enthält Fachbegriffe nicht nur für die Objektbezeichnungen, 
sondern auch für die physische Beschreibung von Objekten, wie Farbe, Materialien und 
Herstellungstechniken sowie die Zuordnung zu Stilen und Perioden. Je nach Fachkenntnis 
wird es nicht bei jedem Merkmal gelingen, eine korrekte Zuordnung der teils sehr differen-
zierten Fachbegriffe auf der untersten Hierarchiestufe vorzunehmen. In diesen Fällen sind 
die zweifelsfrei bestimmbaren Oberbegriffe auszuwählen. Dies gilt auch für den Fall einer 
noch nicht vorliegenden Tiefengliederung eines übergeordneten Fachbegriffs (Beispiel: „Eu-
ropäisches Papiergeld“ bei der Verzeichnung einer 5 DM-Banknote). 

Die Fachbegriffe des AAT deutsch sind in acht thematische Einheiten („Facetten“) geglie-
dert. Zum großen Teil liegen die Fachbegriffe bisher nur in ihrer englischen Fassung vor. 
Insbesondere die Facette Objekte enthält jedoch bereits umfangreiche deutsche Überset-
zungen. 

 Immer auch nach dem englischen Fachbegriff suchen (Beispiel: kein Suchergebnis 
für „Gotik“, aber Ergebnis für „Gothic“) 

Personen-, institutions- und ortsbezogene Verzeichnungselemente können mit dem Norm-
vokabular der GND verbunden werden.   

 
16 http://www.aat-deutsch.de/aat/detailseite/?id=300311889 (abgerufen am 16.6.2023) 
17 http://www.aat-deutsch.de/das_projekt/?zoom=0 (abgerufen am 16.6.2023).  
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 Verzeichnungseinheit 

Befinden sich dreidimensionale Objekte als eigenständige Entitäten nicht in einem konkre-
ten Bezug zu einem Archivale, werden sie nach den folgenden Vorgaben als eigenständige 
Verzeichnungseinheit erfasst. 

Stehen dreidimensionale Objekte in einem unselbständigen Verhältnis zu einem Archivale, 
etwa als Beilage zu einem Akt, werden sie als Teil dieser Verzeichnungseinheit im Darin-
Vermerk beschrieben (siehe 1.3.2.2 Enthält-/Darin-Vermerke). Davon kann abgewichen 
werden, wenn begründete Umstände dafürsprechen, insbesondere wenn eine separate La-
gerung und Signierung angezeigt sind.  

 

11.2 Verzeichnungselemente 

  Vorbemerkung Erfassungsmaske – Freitext- und Normdatenfelder 

11.2.1.1 Reiter „Dreidimensionale Objekte 1“ im Archivinformationssystem 

Ein Teil der Feldbezeichnungen auf dem Reiter „Dreidimensionale Erfassungsmaske 1“ ent-
spricht den Facettenbezeichnungen des AAT. Diese Felder werden hier jedoch ausschließ-
lich als Freitextfelder befüllt. Soweit sinnvoll orientiert sich der Feldinhalt an den Fachbe-
griffen des AAT, die jedoch teilweise keine ausreichende Tiefengliederung aufweisen. Die 
Feldinhalte können daher mit dem Ziel einer möglichst konkreten objektspezifischen Be-
schreibung frei befüllt werden18.   

Beispiel: Sie verzeichnen den Schlüssel zu einer Zunfttruhe der Augsburger Bäcker-
zunft:  

  Akteur: Bäckerzunft Augsburg  

Im AAT deutsch liegt nur der übergeordnete Fachbegriff „guilds“ vor, der an dieser 
Stelle zu allgemein ist. 

11.2.1.2 Reiter „Normdaten Sachbegriffe“ „Normdaten Ortsnnamen“ und 
„Normdaten Personennamen“ im Archivinformationssystem 

Eine mögliche zusätzliche Erfassung von normierten Fachbegriffen aus dem AAT deutsch 
erfolgt ausschließlich unter dem Reiter „Normdaten Sachbegriffe“.   

 Zu obigem Beispiel:  

 Akteur: guilds 

(Der Fachbegriff „guilds“ liegt bisher noch nicht auf Deutsch vor und ist nicht 
weiter nach Handwerksarten tiefengliedert.) 

Werden mehrere Fachbegriffe aus unterschiedlichen Facetten des AAT deutsch eingebun-
den, so erscheinen Sie untereinander aufgereiht ohne dass die Benennung der jeweiligen 
Facette als solche angezeigt wird.  

 
18 Das Feld „Darstellung“ fällt perspektivisch weg und wird nicht befüllt.  
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Normierte Personen-, Institutions-  und Ortsnamen können über die Gemeinsame Normda-
tei (GND) angebunden werden. 

 

 Inhaltliche Beschreibung 

Soweit einzelne Verzeichnungselemente an den AAT deutsch angelehnt sind, werden sie im 
Folgenden sowohl als Freitext- wie auch als Normdatenfelder beschrieben. 

11.2.2.1 Objektgattung  

Reiter 1 (Freitext):  

Das Feld dient der groben Klassifizierung von Objekten. Es enthält Begriffe, die allgemein in 
Umfang oder Zweck sind, wie zum Beispiel „Textilie“ oder „Behältnis“. Hier eingeschlossen 
sind auch Begriffe für allgemein verbreitete Objektformen unabhängig vom Material wie zum 
Beispiel „Ball“.  

   Beispiele:  Kette 

     Schreibgerät 

Reiter Normdaten Sachbegriffe:  

Verknüpfung mit dem AAT deutsch Facette „Objekt“, Abschnitt „Objektgattung“. Häufig sehr 
allgemeine Begriffe, wie z.B. „Kunstgegenstand“ und „Antiquität“. 

11.2.2.2 Objektbezeichnung 

Reiter 1 (Freitext):  

Kurzbezeichnung des Objekts. 

   Beispiel: Bügelbrille 

Reiter Normdaten Sachbegriffe:  

Verknüpfung mit AAT deutsch Facette „Objekte“, v.a. Abschnitte „Einrichtungen und Aus-
stattungen“, „Visuelle und verbale Kommunikation“. 

   Beispiel:  Bügelbrille 

Ist die Brille zugleich auch ein Meisterstück könnte die-
ser Begriff zusätzlich aus der Facette Objekte, „Visuelle 
und verbale Kommunikation“ aufgenommen werden: 

Meisterstück 

11.2.2.3 Alternative Objektbezeichnung (Freitext) 

Das Feld dient der Aufnahme von alternativen Objektnamen/wissenschaftlichen Fachbegrif-
fen oder genauerer Erläuterung der Handhabung. 

Beispiel:  Zündholzschachtel [bei Objektbezeichnung „Streich-
holzschachtel“] 
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 Fingerhut (Büroutensil) [bei Objektbezeichnung „Blatt-
wender“] 

11.2.2.4 Objektteil 

Reiter 1 (Freitext):  

Dieses Feld wird zusätzlich zur Objektbezeichnung befüllt, falls es sich bei dem Objekt nur 
um einen Bestandteil eines Gegenstands handelt.  

Beispiel: Klinge [bei Objektbezeichnung: Messer]  

Reiter Normdaten Sachbegriffe:  

Verknüpfung mit der AAT deutsch Facette „Objekte“, Abschnitt „Components“. Sie enthält 
allerdings nur einen Teil möglicher Erscheinungsformen. Gegebenenfalls sind Einträge in 
anderen Hierarchieebenen der Facette Objekte oder in weiteren Facetten erforderlich19. 

11.2.2.5 Objektbeschreibung (Freitext) 

Die nähere Beschreibung des Objekts, die einzelne Beschreibungselemente in Beziehung 
setzt, soll eine möglichst eine genaue bildliche Vorstellung ermöglichen. 

  Beispiel:  

Brille mit Silberrahmen und blauen wegklappbaren Gläsern in einem Etui aus 
mit grünem Leder bezogener Pappe; der rechte Bügel ist innen mit der In-
schrift „Patent“ graviert.  

11.2.2.6 Datierung (Freitext) 

Datierung der Objekterstellung, spätere Veränderungen werden einbezogen. Falls sie nicht 
eindeutig erkennbar ist, wird sie geschätzt. Eine nähere Erläuterung der Datierung kann in 
die Objektbeschreibung aufgenommen werden. Zur formalen Erfassung der Laufzeit siehe 
die Ausführungen unter 1.3.2.3. 

  Beispiel: ein Objekt wurde vermutlich um 1950 hergestellt, 1976 umgearbeitet 

[um 1950], 1976 

11.2.2.7 Beschriftung/Abbildungen (Freitext) 

Beschriftungen können wichtige Informationen zum Kontext des Objekts liefern, beispiels-
weise Angaben über den Eigentümer oder den Anlass der Herstellung oder Weitergabe.  

  Beispiel:   Franz Huber - Zum 40jährigen Dienstjubiläum 

    Brunnenfest 1953 

  

 
19 Nähere Ausführungen zum Auffinden von Bezeichnungen für Objektbestandteile im AAT unter: 
http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=300241490&logic=AND&note=&english=N&prev_page
=1&subjectid=300241490 (abgerufen am 16.6.2023) 
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11.2.2.8 Funktion (Freitext) 

Die konkrete Funktion eines Gegenstands kann hier näher beschrieben werden. 

 Beispiel:  

Verwendung als Becher für Schulspeisungen im Flüchtlingslager E-
belsbach (Lkr. Haßberge) [Objekt: Konservendose] 

11.2.2.9 Herstellungsort 

Reiter 1 (Freitext):  

Ort, in dem das Objekt hergestellt wurde (nicht der Herkunftsort) 

   Heroldsberg (Lkr. Erlangen-Höchstadt) 

Reiter Normdaten Ortsnamen:  

Verknüpfung mit der Gemeinsamen Normdatei (GND) 

11.2.2.10 Hersteller/Künstler 

Reiter 1 (Freitext):  

In diesem Feld sind die Urheber, Hersteller, Produzenten, Künstler oder die beteiligten Insti-
tutionen anzugeben. Bei einer Schere z.B. ein Schmiedebetrieb. Sind verschiedene Urheber 
(und/oder Beteiligte) bekannt, müssen alle – wenn möglich mit Funktion – angegeben wer-
den. Die Angabe erfolgt nach dem Muster Nachname, Vorname bzw. Institution, Ort ange-
geben. 

 Beispiel:  Edding AG, Ahrensburg (Schleswig-Holstein) 

Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG, Heroldsberg (Lkr. 
Erlangen-Höchstadt) 

Reiter Normdaten Personennamen und Sachbegriffe (für Institutionen):  

Verknüpfung mit der Gemeinsamen Normdatei (GND). 

11.2.2.11 Markennamen (Freitext) 

Bezeichnungen für Markennamen. Sie können vollständig oder teilweise identisch sein mit 
dem Namen einer Herstellerfirma (siehe 11.2.2.10 Hersteller/Künstler) 

 Beispiel: Schwan-Stabilo 

11.2.2.12 Akteur 

Reiter 1 (Freitext):  

Akteure stehen in einer unmittelbaren Beziehung zum beschriebenen Objekt. Sie sind Per-
sonen, Personengruppen oder Organisationen, die über Beruf oder Aktivitäten, körperliche 
oder geistige Eigenschaften oder durch die gesellschaftliche Rolle oder sozialen Stand iden-
tifiziert werden. Auch Tiere und Pflanzen können als Akteure auftreten.  

 Beispiel:  Richter [Objekt: zerbrochener Richterstab] 
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Reiter Normdaten Sachbegriffe:  

Verknüpfung mit dem AAT deutsch, Facette „Akteure“.  

 Beispiel:  Judge (bisher keine deutsche Übersetzung) 

Reiter Normdaten Personennamen: 

Verknüpfung konkreter Personen, Institutionen mit der Gemeinsamen Normdatei (GND). 

11.2.2.13 Aktivitäten 

Reiter 1 (Freitext):  

Bereiche von Aufgaben, körperlichen und geistigen Tätigkeiten, einzelnen Ereignissen, 
planvollen Folgen von Handlungen, zu einem bestimmten Zweck eingesetzte Methoden und 
Prozesse, die im Zusammenhang mit Materialien oder Objekten vorkommen. Aktivitäten 
können reichen von Ausbildungsgängen und Berufszweigen bis zu individuellen Lebenser-
eignissen, von geistig ausgeführten Aufgaben bis zu Prozessen, die an oder mit Materialien 
und Objekten ausgeführt werden, von einzelnen physischen Handlungen bis zu komplexen 
Spielen. 

Beispiel: Deutsche Hochschulmeisterschaften 2012 in Kassel (Hessen), 4 x 
400m-Staffel [Objekt: Silbermedaille] 

Reiter Normdaten Sachen: 

 Verknüpfung mit dem AAT deutsch, Facette „Aktivitäten“ 

  Beispiel: student competitions 

11.2.2.14  Stile und Perioden 

Reiter 1 (Freitext):  

Benennungen für Stile in Kunst und Architektur, historische Epochen, Kunstbewegungen, 
Kulturen sowie ethnische Zugehörigkeit. Namen von Völkern oder Stätten sind eingeschlos-
sen, wenn sie eigenständige Stile oder Epochen bezeichnen. 

Beispiel:  Neoromantik 

Reiter Normdaten Sachen:  

Verknüpfung mit dem AAT deutsch, Facette „Stile und Perioden“   

  Beispiele:  Neo-Romantic (bisher keine deutsche Übersetzung) 

Biedermeier 

Middle Ages (bisher keine weitere Untergliederung vorlie-
gend, z.B. Frühmittelalter) 
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11.2.2.15  Assoziierte Begriffe 

Reiter 1 (Freitext):  

Assoziierte Begriffe sind abstrakte Begriffe und Phänomene, die sich auf die Erforschung 
und die Durchführung einer breiten Palette menschlichen Denkens und Aktivitäten, ein-
schließlich der Baukunst, des Kunstschaffens in allen Medien sowie anderen Disziplinen be-
ziehen. Sie umfasst auch theoretische und kritische Gedanken, Ideologien, Haltungen und 
soziale oder kulturelle Bewegungen. 

 Beispiel:  Kunsthandwerk 

Reiter Normdaten Sachen:  

Verknüpfung mit dem AAT deutsch, Facette „Assoziierte Begriffe“ 

Beispiel:  golden section (goldener Schnitt, assoziierter Begriff aus dem Bereich 
Proportionen) 

11.2.2.16  Rechteinhaber (Freitext) 

Der Rechteinhaber kann vom Hersteller/Urheber (siehe 11.2.2.10) abweichen. 

Angabe nach dem Muster: Nachname, Vorname bzw. Institution, Ort angegeben 

11.2.2.17 Literatur (Freitext) 

Publikationen, die mit Bezug auf das konkrete Objekt verfasst wurden oder auch solche, die 
das Objekt oder sein Bezugsarchivale in weitergefassten Zusammenhängen erwähnen. 

 

 Formale Beschreibung   

11.2.3.1 Länge (in cm) 

Es wird auf ganze Zentimeter auf- bzw. abgerundet. 

11.2.3.2 Breite/Tiefe (in cm) 

Es wird auf ganze Zentimeter auf- bzw. abgerundet. 

11.2.3.3 Höhe (in cm) 

Es wird auf ganze Zentimeter auf- bzw. abgerundet. 

11.2.3.4 Durchmesser (in cm) 

Für runde Objekte. Bei konisch zulaufenden Objekten wird die breiteste Stelle gemessen. 
Es wird auf ganze Zentimeter auf- bzw. abgerundet. 

11.2.3.5 Gewicht (in Gramm) 

Das Gewicht wird in Gramm angegeben.  
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11.2.3.6 Material 

Reiter 1 (Freitext):  

Besteht das Objekt aus mehreren Materialien so sind alle Materialien aufzunehmen. An ers-
ter Stelle wird das vorherrschende Material genannt. 

  Beispiel:  Esche 

    Glas 

Reiter Normdaten Sachen: 

Eintrag gemäß AAT Facette „Material“. 

11.2.3.7 Farbe 

Reiter 1 (Freitext):  

Ist das Objekt mehrfarbig, werden alle Farben aufgenommen. An erster Stelle wird die vor-
herrschende Farbe genannt. 

Reiter Normdaten Sachen: 

Eintrag gemäß AAT Facette „Physische Attribute“, Colors. 

 Beispiel: Preußisch blau 

11.2.3.8 Technik (Freitext) 

Beschreibung der Herstellungstechnik. 

Beispiele: gedrechselt  

gegossen 

 

11.3 Ergänzende Erschließungsdaten – Schadenskataster 

Soweit im Feld „Schadenkataster“ keiner der vorgegebenen Schadenstypen in der Auswahl-
liste zutrifft, wird „2.12. Sonstige Schäden“ ausgewählt. Im Freitextfeld „Erläuterung des 
Schadens“ können insbesondere für dreidimensionale Objekte typische Schäden näher er-
läutert werden. 

 Beispiele: verbogen 

   zerbrochen 

   zerkratzt 

   Beule auf der Unterseite 
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Anlage 1: Verzeichnungsintensität bei Aktenbeständen 
 

Die Verzeichnungsintensität ist abhängig von der Bedeutung des zu erschließenden 
Bestandes im Rahmen der Gesamtüberlieferung eines mehrzelligen Archivs sowie 
von den für die Erschließung zur Verfügung stehenden mitgelieferten Daten einer Ab-
gabebehörde. Maßgeblich sind die inhaltliche und damit historische oder rechtliche 
Relevanz der überlieferten Archivalien. Bei der Wahl der Verzeichnungsintensität ist 
zu berücksichtigen, dass nur die Information gefunden werden kann, die auch aus 
dem Archivale exzerpiert wird. So erscheint es gerechtfertigt, inhaltsreiche Fonds, die 
zudem mit ergänzendem Material (z.B. Bildern, Zeichnungen, Presseausschnitten, 
Plakaten, Broschüren oder Plänen und nicht papierbasierten Medien) angereichert 
sind, intensiver zu verzeichnen als serielle Massenakten, deren inhaltliche Bedeutung 
sich zunächst in der individuellen erschöpft und erst in der Masse auf eine gesell-
schaftliche Relevanz erstreckt. Ferner ist bei der Verzeichnungsintensität auch das 
Nutzerinteresse zu berücksichtigen, also die Herangehensweise der Nutzer an die 
Archivalien mit deren Kenntnissen bzw. die Erwartungen der Nutzer an den Informa-
tionsgehalt. So kann bei Katastern die Aufnahme von alten Hausnummern hilfreich 
sein bzw. die Auflistung der im Band aufgeführten Straßennamen, bei Briefprotokollen 
wäre eine Aufnahme der Aussteller denkbar, bei Baugenehmigungsakten die der Flur- 
und Hausnummern sowie der Straßennamen. Es gilt also vorab zu prüfen, welche 
zusätzlichen Daten aufzunehmen sind und ob deren Erfassung überhaupt einen 
Mehrwert darstellt, der den Aufwand rechtfertigt. 

Bei der Wahl der Verzeichnungsintensität sind Abstufungen möglich. Die Definition 
von Verzeichnungsstufen soll eine Planungsgrundlage liefern auch für den Einsatz 
von Kennzahlen, die eine bessere Steuerung von Verzeichnungsvorhaben ermögli-
chen.  

 

Stufe 1: Intensivverzeichnung  

Diese beinhaltet eine Betreffsbildung, die durch einen „Enthält-Vermerk” inhaltlich er-
gänzt wird und formale Besonderheiten durch einen „Darin-Vermerk” heraushebt. Die 
Aufnahme von Aktenzeichen (falls vorhanden), die Erstellung von Registern gehört 
hier ebenso dazu wie mögliche Altsignaturen, alte Lagerorte, … usw. 

Beispiel für Altbestände:  

Bauwesen in A-Stadt 

Enthält: Reparatur und Bauunterhalt des Getreidekastens; Schloss- und Pfleg-
amtswohnung; Neubau des (Flussname-)Wehrs; Gartenmauer der Schwestern 
vom Dritten Orden beim Klostergarten; Bräuhaus der Paulaner; Wasserwerk im 
und Wasserleitung durch den Garten des Augustinerklosters (Name) 

Darin: 2 Pläne des Isarwehrs und des Paulanerbräuhauses von François de 
Cuvilliés 

Laufzeit: 1721–1789 

Altsig: BayHStA GL Fasz. 162, Nr. 42; GL Fasz. 224, Nr. 16; GL Fasz. 242, Nr. 
69/29; KL Fasz. 77/13 
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Ortsregister: 

A-Stadt (Lkr. XY); Getreidekasten 

A-Stadt (Lkr. XY); Schloss 

A-Stadt (Lkr. XY); Klostergarten Dritter Orden 

A-Stadt (Lkr. XY); Paulanerbräuhaus 

A-Stadt (Lkr. XY); Augustinerkloster 

A-Stadt (Lkr. XY); Pflegamtswohnung 

Flussname 

Personenregister: 

Cuvilliés, François de 

Sachregister: 

Paulanerbräuhaus; A-Stadt 

Augustinerkloster;  

Wehr; (Flussname) 

Pflegerwohnung; A-Stadt 

Getreidekasten; A-Stadt 

 

Beispiel für neuere Akten:  

Kreisjugendringe in Schwaben (Orte A–K) 

Enthält u.a: Satzung der Raiffeisenbank Krumbach 1963 

Darin: Fotoband vom Kreisjugendsingen in Krumbach am 12. Mai 1962, mit ein-
geheftetem Ankündigungsplakat; 2 Plakate der Kreisjugendringe Illertissen (Lkr. 
Neu-Ulm) und Augsburg-Stadt 

Laufzeit: 1958–1965 

Aktenzeichen: 123-4 

Ortsregister: 

Krumbach (Schwaben) (Lkr. Günzburg); Raiffeisenbank 

Illertissen (Lkr. Neu-Ulm); Kreisjugendring 

Augsburg; Kreisjugendring 

Schwaben (Regierungsbezirk); Kreisjugendringe 

 

Sachregister: 

Kreisjugendsingen; Krumbach (Schwaben) (Lkr Günzburg) 

Kreisjugendring Augsburg 

Kreisjugendring Illertissen 

Kreisjugendringe; Schwaben 

Raiffeisenbank Krumbach (Schwaben) 

Stufe 2: Standardverzeichnung 
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Diese beinhaltet die Betreffsbildung mit gelegentlichem Enthält- und Darin-Vermerk. 
Die Titelaufnahme ist dabei so gestaltet, dass die inhaltliche Erläuterung im Enthält-
Vermerk i.d.R. wegfallen kann bzw. diese gedanklich vom Rezipienten ergänzt wer-
den muss. Es wird in Ausnahmefällen ein Orts- bzw. Personenregister erstellt. Derar-
tige Erschließungen eignen sich für Einzelfallakten auf Vorgangsebene. Das Akten-
zeichen, falls bekannt, wird aufgenommen, da es wertvolle Anhaltspunkte für die in-
nere Gliederung des Fonds gibt.  

Beispiel für neuere Akten: 

Bau einer Fußgängerbrücke über die Isen in Dorfen  

Darin: 2 Pläne; Broschüre zur Einweihung, 1986 

Laufzeit: 1980–1987 

Aktenzeichen: 4000-1 

Ortsregister: 

Dorfen (Lkr. Erding); Fußgängerbrücke 

Isen (Fluss) 

In diesem Fall werden mögliche Stufen, die zum Bau der Brücke geführt haben (Ver-
handlungen im Gemeinderat, Grundstückserwerb, Gutachten aller Art, Verwaltungs-
streitigkeiten, Einweihungsfeier und alle Dinge, die im Umgriff eines Bauprojekts an-
fallen und in den Akten enthalten sein können), nicht weiter erwähnt. Der Titel führt 
auf den Akt hin, bei Interesse muss dieser nach den möglichen darin enthaltenen o.g. 
inhaltlichen Kriterien im Rahmen einer Benutzung durchsucht werden. 

Beispiel für Altbestände: 

Maier, Leonhard, Kleindingharting (Gde. Straßlach-Dingharting, Lkr. Mün-
chen)./. Huber, André, Straßlach (Gde. Straßlach-Dingharting, Lkr. München), 
wegen eines Weiderechts im Schäftlarner Klosterwald 

Laufzeit: 1747 

Ortsregister: 

Kleindingharting (Gde. Straßlach-Din-
gharting, Lkr. München) 

Straßlach (Gde. Straßlach-Dingharting, 
Lkr. München) 

Schäftlarn (Lkr. München); Klosterwald 

Schäftlarn (Lkr. München); Weiderecht 

Personenregister 

Maier, Leonhard; Kleindingharting 

Huber, André; Straßlach 

Altsig: BayHStA GL Fasz. 236/21  

Der Titel wird nicht nominalisiert aufgenommen, was die Formulierung eines Fließtex-
tes erspart. Die eher schematische Titelaufnahme gibt nur die wesentlichen Fakten, 
Inhalte und Akteure wieder. Die Aufnahme der Altsignatur erfolgt nach festen und ein-
heitlichen Schemata (GL Fasz. 5/15 oder GL Fasz. 5 Nr. 15 oder GL F. 5/15). 
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Stufe 3: Basisverzeichnung 

Hier wird der Titel auf einige wenige Schlagworte reduziert. Eine weitere inhaltliche 
Differenzierung erfolgt nicht mehr. Die Unschärfe der Titelaufnahme nimmt zu und 
damit verringern sich die Möglichkeiten einer gezielteren Recherche. Derartige Titel-
bildungen eignen sich besonders für serielle Massenakten, für die die entsprechenden 
Daten bereits im Excel-Format von den Abgabebehörden geliefert werden. Notwen-
dige Ergänzungen (z.B. Provenienz) erfolgen zweckmäßiger Weise vor einem Import 
in der Excel-Tabelle. Auf Register wird in der Regel verzichtet.  

Fußgängerbrücke in Dorfen (Lkr. Erding) 

Laufzeit: 1980–1987 

Weiderecht im Klosterwald Schäftlarn 

Laufzeit: 1747 

Mustermann, Marianne  

geb. 1.1.1985 

Laufzeit: 2003–2005 

Aktenzeichen: 436 
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Anlage 2: Abkürzungen für archivübergreifend verwendete 
Bezeichnungen von Beständen des 19. bis 21. Jahrhunderts 
der bayerischen Staatsarchive 
bearbeitet von Dr. Hannah Hien, Rainer Jedlitschka M.A., Dr. Thomas Paringer 

 

Vorüberlegungen und Grundsätze 

Die hier gesammelten Abkürzungen dienen der einheitlichen Abkürzung von Bestän-
den der Staatlichen Archive Bayerns im Archivinformationssystem, beim Zitieren 
durch Benutzerinnen und Benutzer sowie im Geschäftsgang. Sie sollen vorwiegend 
allgemeinverständlich und selbsterklärend sein. Abgekürzt wird daher nur, wenn dies 
auch nötig erscheint. Auf Abkürzung nur um der Abkürzung willen soll verzichtet wer-
den, v.a. bei sehr kurzen und/oder seltenen Bestandsbezeichnungen (z.B. Kronfiska-
lat, Saline, Poststall). Grundlage bildete der „Beständerahmenplan der bayerischen 
Staatsarchive für das Schriftgut des 19.–21. Jahrhunderts“ (Stand: 9.1.2013). Die Er-
gebnisse der AG „Abkürzungen“ vom August 2014, die damals spezifisch auf Bestän-
denamensabkürzungen zur Bezeichnung von Digitalisaten zielte, haben in Teilen Ein-
gang gefunden. 

1. Einzelne, häufig vorkommende Zeichenfolgen werden stets standardisiert abge-
kürzt, und zwar insbesondere auch bei langen, zusammengesetzten Bestands-
bezeichnungen im Wort. Bei zusammengesetzten Bestandsbezeichnungen wird 
diese Standardabkürzung stets mit Großbuchstaben begonnen, es gibt somit Bin-
nen-Großbuchstaben. Dies ist der schnellen Lesbarkeit und besseren Erkennbar-
keit geschuldet (z.B. MessungsBeh für Messungsbehörde; ImprägAnst für Im-
prägnieranstalt; StiftungsA für Stiftungsamt).  

2. Zeichenfolgen, die stets ersetzt werden, sind in einer eigenen Tabelle alphabe-
tisch vorangesetzt. Sie beginnen stets mit einem Großbuchstaben und werden 
ohne Punkt und Leerzeichen angefügt. Folgt auf eine solche Abkürzung im Wort 
ein Kleinbuchstabe, so wird dieser zur besseren Lesbarkeit zum Großbuchstaben 
(z.B. HZollA für Hauptzollamt; OAufschlagsA für Oberaufschlagsamt). Abwei-
chungen von diesen generellen Abkürzungen werden nur bei fest eingeführten 
Kürzeln wie Gestapo, Kripo, BLVW usw. gemacht (im Bemerkungsfeld mit „fest 
eingeführt“ bezeichnet). Dies gilt insbesondere auch für standardisierte militäri-
sche Abkürzungen wie Kdo, Btl oder Rgt. 

3. Die Abkürzungen werden i.d.R. zu einem Wort zusammengezogen, außer es wer-
den bei mehrteiligen Behördenbezeichnungen ganze Wörter ersetzt, z.B. „für“, 
„bei dem“ etc. (z.B. wird Betriebsamt der staatlichen Schifffahrt zu BetrA Schiff-
fahrt, Forstamt für die Saalforste zu ForstA Saalforste, dagegen wird die Bakteri-
ologische Untersuchungsanstalt zur BaktUntersAnst und die Sozialtherapeuti-
sche Anstalt zur SozTherapAnst; einzelne Buchstaben werden jedoch nicht frei-
gestellt (z.B. A für Amt, daher wird Amt für Landwirtschaft und Gartenbau zu 
ALandwGartenbau). Mit „und“ verbundene Namen werden zusammengezogen 
(z.B. wird Samen- und Klenganstalt zu SamenKlengAnst). Abgekürzte Wortteile 
werden i. d. R. großgeschrieben (HandelsAppG für Handelsappellationsgericht), 
es sei denn es widerspricht der logischen Binnengliederung eines Wortes (Brand-
versichA für Brandversicherungsamt). 
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4. Einzelne, besonders kurze und/oder seltene Bestandsbezeichnungen bedürfen 
keiner Abkürzung (z.B. Beimaut, Festung, Kolleg, Landgestüt, Poststall); sie sind 
daher in der Liste der Bestandsbezeichnungen nicht enthalten. 

5. Für die Regierungsbezirke werden die offiziellen Abkürzungen lt. Redaktionsricht-
linie für die Redaktion von Rechtsvorschriften verwendet: MFr, NB, OB, OFr, OPf, 
Schw, UFr 1 

6. Orte werden nach den KFZ-Kennzeichen (auch Altkennzeichen) abgekürzt. Sind 
solche nicht vorhanden, werden die Orte ohne Abkürzung ausgeschrieben. 

7. Die Staatsarchive werden nach der im GDS 508/310 v. 26.02.1997 festgelegten Weise 
abgekürzt: StAA, StAAm, StABa, StACo, StALa, StAM, StAN, StAWü. 

 

1. Allgemeine Abkürzungen 

Begriff Abkürzung 

Abteilung Abt 

Administration Admin 

Agentur Ag 

Akademie Akad 

älterer Ordnung äO 

Amt, Amts A 

Anstalt Anst 

Anwaltschaft Anw 

Außenstelle ASt 

Bataillon Btl 

Behörde Beh 

Betrieb Betr 

Bezirk, Bezirks Bez 

Bundes B 

Bundesanstalt BA 

Direktion Dir 

Gefängnis Gef 

Gendarmerie Gend 

General Gen 

Gericht, Gerichts G 

Haupt H 

Inspektion, Inspektor Insp 

 
1 Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom 16. Juni 2015, Az. B II 2 – G 49/13 – 5 (All-
MBl. S. 319), hier unter 7.3. 
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Begriff Abkürzung 

Kammer K 

Kammer der/des Kd 

Kommando Kdo 

Kommissar, Kommission Komm 

Landes, Land L 

Leitung Ltg 

Meister / Meisterei M 

mittlerer Ordnung mO 

neuerer Ordnung nO 

Ober O 

Oberste Ob 

Polizei 
Pol (außer bei fest eingeführten Kürzeln wie 
Kripo) 

Präsidium Präs 

Provinzial Prov 

Rat R (in Zusammensetzungen) 

Regierung Reg 

Schule Sch 

Spezial Spez 

staatlich, staatliche, staatlicher, 
staatliches, staatlichen 

St (vorangestellt) 

Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt StAnw 

Station Stat 

Stelle St (nachgestellt) 

Straße Str 

Universität Uni 

Verband Verb 

Verwaltung Verw 

Zweigstelle ZwSt 
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2. Behördenbezeichnungen aus dem Beständerahmenplan 

Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Agentur für Arbeit Ag Arb  

Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten 

AELF fest eingeführt 

Amt für ländliche Entwicklung ALE fest eingeführt 

Amt für Landwirtschaft ALandw  

Amt für Landwirtschaft und Bo-
denkultur 

ALandwBodenkult  

Amt für Landwirtschaft und 
Forsten 

ALF fest eingeführt 

Amt für Landwirtschaft und Gar-
tenbau 

ALandwGartenbau  

Amt für Landwirtschaft und 
Pferdezucht 

ALandwPferdezucht  

Amt für Landwirtschaft und Tier-
zucht 

ALandwTierzucht  

Amt für Versorgung und Famili-
enförderung 

AVersorgFam  

Amt für Verteidigungslasten AVertLasten  

Amtsanwaltschaften AAnw  

Amtsgericht AG  

Amtsgericht Zweigstelle AG ZwSt  

Amtsgerichtsgefängnis AGGef  

Appellationsgericht AppG  

Arbeitsamt ArbA  

Arbeitsgericht ArbG  

Arbeitshaus ArbHaus  

Ausbildungsanstalt für Bader 
AusbildungsAnst 
Bader 

 

Ausgleichsamt AusglA  

Außenstelle der Bundesvermö-
gens- und Bauabteilung der 
Oberfinanzdirektion 

ASt BVermögBau-
Abt OFD 

 

Außenstelle des Bayerischen 
Landesamts für Vermögensver-
waltung u. Wiedergutmachung 

ASt BLVW BLVW fest eingeführt 

Autobahnamt AutobahnA  
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Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Autobahndirektion AutobahnDir  

Autobahnmeisterei AutobahnM  

Autobahnpolizeistation AutobahnPolStat  

Bahnamt BahnA  

Bahnexpedition BahnExp  

Bahnpolizeiamt BahnPolA  

Bakteriologisches Untersu-
chungsamt 

BaktUntersA  

Bakteriologische Untersu-
chungsanstalt 

BaktUntersAnst  

Bau- und Betriebsinspektion BauBetrInsp  

Bauabteilung der Kraftfahrbah-
nen (Autobahnbau) 

BauAbt Kraftfahr-
bahnen (Autobahn-
bau) 

 

Baubehörde BauBeh  

Bauinspektion BauInsp  

Bauleitung BauLtg  

Bayerische Verwaltung der 
staatlichen Schlösser, Gärten 
und Seen [Sammelbezeich-
nung], örtliche Außenverwaltun-
gen 

SchlossVerw, Burg-
Verw, GartenVerw 
etc. 

+ Ortsangabe, z.B. 
SchlossVerw Neuschwan-
stein 

Beizollamt BeizollA  

Beratungsstelle für öffentliche 
Büchereien 

BeratSt Büchereien  

Bereitschaftspolizei Bepo fest eingeführt 

Bereitschaftspolizeiabteilung BepoAbt  

Berg- und Hüttenamt BergHüttenA  

Bergamt BergA  

Berginspektion BergInsp  

Bergrevieramt BergRevA  

Berufsoberschule BOS fest eingeführt 

Berufsschule BerufsSch  

Berufungskammer BerufungsK  

Berufungskommission BerufungsKomm  

Besatzungskostenamt BesatzungskostenA  

Beschussamt BeschussA  
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Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Betriebsamt der staatlichen 
Schifffahrt 

BetrA Schifffahrt  

Betriebsinspektion BetrInsp  

Betriebswerkstatt BetrWerkstatt  

Bezirksamt BezA  

Bezirksarzt BezArzt  

Bezirksbergamt BezBergA  

Bezirksfinanzdirektion BFD fest eingeführt 

Bezirksgeometer BezGeometer  

Bezirksgericht BezG  

Bezirksgerichtsarzt BezGArzt  

Bezirksschulamt BezSchulA  

Bezirksschulbehörde BezSchulBeh  

Bezirkstierarzt BezTierarzt  

Bodenkulturstelle BodenkultSt  

Brandversicherungsamt BrandversichA  

Brandversicherungsinspektion BrandversichInsp  

Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben – Bundesforstbetrieb 

BA Immo – BForst-
Betr 

 

Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben – Nebenstelle 

BA Immo – NSt  

Bundesbahnbauamt BBahnBauA  

Bundesbahnbetriebsamt BBahnBetrA  

Bundesbahndirektion BBahnDir  

Bundesbahnneubauamt BBahnNeubauA  

Bundesforstamt BForstA  

Bundesforstbetrieb BForstBetr  

Bundesgrenzschutz BGS fest eingeführt 

Bundesgrenzschutzabteilung BGSAbt  

Bundesgrenzschutzinspektion BGSInsp  

Bundespolizei BPol  

Bundespolizeiabteilung BPolAbt  

Bundespolizeiamt BPolA  

Bundespolizeiinspektion BPolInsp  

Bundespolizeirevier BPolRev  
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Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Bundespolizeistation BPolStat  

Bundesvermögensamt BVermögA  

Bundesvermögensstelle BVermögSt  

Chemische Untersuchungsan-
stalt /-amt 

ChemUntersAnst / 
ChemUntersA 

 

Chirurgische Schule ChirurgSch  

Devisenstelle DevisenSt  

Direktion für ländliche Entwick-
lung 

DLE fest eingeführt 

Distriktsschulinspektion DistrSchulInsp  

Eichamt EichA  

Eisenbahnbauinspektion EisenbBauInsp  

Eisenbahnbausektion EisenbBauSekt  

Eisenbahnbetriebsdirektion EisenbBetrDir  

Eisenbahndirektion EisenbDir  

Erbgesundheitsgericht ErbgesundheitsG  

Erbgesundheitsobergericht ErbgesundheitsOG  

Erbhofgericht ErbhofG  

Erbhofobergericht ErbhofOG  

Fabrik- und Gewerbeinspektor FabrikGewInsp  

Fachhochschule FH fest eingeführt 

Fachoberschule FOS fest eingeführt 

Familienarchiv FA fest eingeführt 

Finanzamt FinA  

Finanzbauamt FinBauA  

Finanzdirektion FinDir 
+ Kreisname, z.B. Lech-
kreis 

Finanzgericht FinG  

Finanzmittelstelle FinMittelSt  

Flüchtlingsamt FlüchtlingsA  

Flüchtlingskommissar FlüchtlingsKomm  

Flurbereinigungsamt FlurberA  

Flurbereinigungsdirektion FlurberDir  

Förderschule FörderSch  

Forstamt ForstA  
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Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Forstamt für die Saalforste ForstA Saalforste  

Forstdirektion ForstDir  

Forstinspektion ForstInsp  

Fürsorgestelle FürsorgeSt  

Gaujägermeister GaujägerM  

Gefängnis Gef  

Geheime Staatspolizei Gestapo fest eingeführt 

Geheime Staatspolizei, Leit-
stelle 

GestapoLeitSt  

Gendarmerie-Abteilung GendAbt  

Gendarmeriebezirk GendBez  

Gendarmerie-Brigade GendBrig  

Gendarmerie-Infanteriekompag-
nie 

GendInfKomp  

Gendarmerie-Kavallerieeskad-
ron 

GendKavEsk  

Gendarmerie-Kompagnie GendKomp  

Gendarmerielegion GendLegion  

Gendarmeriestation GendStat  

Generalkommissariat GK 
+ Kreisname, z.B. Lech-
kreis 

Generallandeskommissär / Ge-
nerallandeskommissariat 

GLK fest eingeführt 

Generalstaatsanwaltschaft GenStAnw  

Gerichtsgefängnis GGef  

Gestütsamt GestütsA  

Gesundheitsamt GesA  

Gewerbeaufsichtsamt GewAufsA  

Gewerberat GewR  

Grenzaufsichtsstelle GrenzaufsSt  

Grenzpolizeiinspektion GrenzPolInsp  

Grenzpolizeikommissariat GrenzPolKomm  

Grenzpolizeiposten GrenzPolPosten  

Grenzpolizeistation GrenzPolStat  

Grenzpolizeistelle GrenzPolSt  
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Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Grenzschutzamt GrenzschutzA  

Grenzschutzkommando Süd 
GrenzschutzKdo 
Süd 

 

Grubenverwaltung GrubenVerw  

Grundschule GS fest eingeführt 

Gymnasium Gym  

Hafenamt HafenA  

Hallamt HallA  

Handelsappellationsgericht HandelsAppG  

Handelsgericht HandelsG  

Hauptfürsorgestelle HFürsorgeSt  

Hauptkammer HauptK 
hier keine Kürzung auf HK 
(wegen Verwechslungsge-
fahr mit Hofkammer) 

Hauptsalzamt HSalzA  

Hauptschule HS 
fest eingeführt [auch Hoch-
schule]  

Hauptversorgungsamt HVersorgA  

Hauptzollamt HZollA  

Hebammenschule HebammenSch  

Hochbauamt HochbauA  

Hochschule HS 

fest eingeführt [auch 
Hauptschule]; abwei-
chende fest eingeführte 
Abkürzungen für spezielle 
Hochschulen, z.B. PH 

Hochschule für angewandte 
Wissenschaften 

HAW fest eingeführt 

Hochschule für Lehrerbildung HS LehrerBild  

Hochschule für Musik HfM fest eingeführt 

Hofgericht HofG  

Hüttenamt HüttenA  

Hüttenverwaltung HüttenVerw  

Imprägnieranstalt ImprägAnst  

Jugendamt JugA  

Jugendarrestanstalt JugArrestAnst  

Justizvollzugsanstalt JVA fest eingeführt 
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Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Kanalamt KanalA  

Kanalbauinspektion KanalbauInsp  

Kreis- und Stadtgericht KreisStadtG  

Kreisamt KreisA  

Kreisgericht KreisG  

Kreisjägermeister KreisjägerM  

Kreiskommando der Landwehr KreisKdo Landwehr  

Kreiskommissariat KreisKomm  

Kriegsschädenamt KriegsschädenA  

Kriminalpolizei Kripo fest eingeführt 

Kriminalpolizeidirektionen KripoDir  

Kriminalpolizeiinspektion KPI fest eingeführt 

Kriminalpolizeileitstelle KripoLeitSt  

Kriminalpolizeistation KripoStat  

Kriminalpolizeistelle KripoSt  

Kulturbauamt KultBauA  

Kurverwaltung KurVerw  

Land- und Stadt(gericht)sarzt LandStadtGArzt  

Land-/Landeskommissariate LKomm  

Landbauamt LBauA  

Landbauinspektion LBauInsp  

Landesanwaltschaft LAnw  

Landesarbeitsamt LArbA  

Landesarbeitsgericht LArbG  

Landesausgleichsamt LAusglA  

Landesbildstelle LBildSt  

Landesdirektionen LDir  

Landesfinanzamt LFinA  

Landesfischzuchtanstalt LFischzuchtAnst  

Landesjugendamt LJugA  

Landesjugendhof LJugHof  

Landespolizei Lapo  

Landespolizeikommando LapoKdo  
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Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Landesuntersuchungsamt für 
das Gesundheitswesen Nord-
bayern/Südbayern 

LUntersA Gesundh 
Nord/Süd 

 

Landgericht LG  

Landgerichtsarzt LGArzt  

Landgerichtsgefängnis LGGef  

Landpolizei LandPol  

Landpolizeidirektion LandPolDir  

Landpolizeiinspektion LandPolInsp  

Landpolizeistation LandPolStat  

Landratsamt LRA  

Landwehrbataillon LandwehrBtl  

Landwehrregiment LandwehrRgt  

Landwirtschaftliches Untersu-
chungsamt 

LandwUntersA  

Landwirtschaftsamt LandwA  

Landwirtschaftsschule LandwSch  

Landwirtschaftsstelle LandwSt  

Lehrerbildungsanstalt LehrerBildAnst  

Lokalschulinspektion LokSchulInsp  

Maschinenbetrieb MaschBetr  

Maschineninspektion MaschInsp  

Mautamt MautA  

Mautinspektion MautInsp  

Merkantilgericht MerkantilG  

Messungsamt MessungsA  

Messungsbehörde MessungsBeh  

Militärversorgungsgericht MilitärversorgG  

Ministerialbeauftragter für die 
BOS und FOS 

MB BOS FOS MB fest eingeführt 

Ministerialbeauftragter für die 
Gymnasien 

MB Gym MB fest eingeführt 

Ministerialbeauftragter für die 
Realschulen 

MB RS MB fest eingeführt 

Ministerialkommissionen bei 
den Universitäten  

MinKomm Uni  
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Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Mittelschule MS fest eingeführt 

Moorkulturstelle MoorkultSt  

Nachlass NL fest eingeführt 

Nationalpark NatPark  

Neubauamt NeubauA  

Neubauinspektion NeubauInsp  

Oberaufschlagsamt OAufschlagsA  

Oberbahnamt OBahnA  

Oberfinanzdirektion OFD fest eingeführt 

Oberfinanzpräsidium OFinPräs  

Oberforstdirektion OForstDir  

Oberförsterei OFörsterei  

Oberlandesgericht OLG fest eingeführt 

Oberpost- und Bahnamt OPostBahnA  

Oberpostamt OPostA  

Oberpostdirektion OPostDir  

Oberpostdirektion (Reich) OPostDir (Reich)  

Oberschulkommissionen OSchulKomm  

Oberstaatsanwaltschaft OStAnw  

Oberste Bauleitung der Kraft-
fahrbahnen 

ObBauLtg Kraftfahr-
bahnen 

 

Oberste Bauleitung der Reichs-
autobahnen 

ObBauLtg Reichs-
autobahnen 

 

Oberste Justizstelle ObJustizSt  

Oberversicherungsamt OVersichA  

Oberzollamt OZollA  

Obst- und Gartenbaustelle ObstGartenbauSt  

Office of Military Government 
for Bavaria 

OMGB  

Office of Military Government 
for Germany (U.S.) 

OMGUS  

Pädagogische Hochschule PH fest eingeführt 

Patrimonialgericht PG fest eingeführt 

Pfalzbayerisches Ritterdirekto-
rium 

PfalzbayRitterDir  
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Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Pferdezuchtinspektion PferdezuchtInsp  

Philosophisch-theologische 
Hochschule 

PTH fest eingeführt 

Polizeidirektion PolDir  

Polizeiinspektion PI fest eingeführt 

Polizeiinspektion Fahndung PI Fahndung  

Polizeipräsidium PolPräs  

Polizeistation PolStat  

Polizeistelle Nordbayern PolSt Nord  

Post- und Bahnamt PostBahnA  

Post- und Telegraphenstation PostTelegrStat  

Postagentur PostAg  

Postamt PostA  

Postdirektion PostDir  

Postexpedition PostExp  

Postgiroamt PostgiroA  

Posthilfsstelle PostHilfsSt  

Postsparkassenamt PostSparkA  

Poststation PostStat  

Postverwaltung PostVerw  

Präparandenschule PräpSch  

Provinzial-Etats-Kuratel ProvEtatsKuratel  

Provinzialhauptkassen ProvHKasse  

Realschule RS fest eingeführt 

Regierung Reg 
+ Kreis-/Bezirksname, z.B. 
Reg UFr 

Regierung, Kammer des Innern Reg KdI  

Regierung, Kammer der Finan-
zen 

Reg KdFin  

Regierung, Kammer der Fors-
ten 

Reg KdForst  

Regierung, Präsidium Reg Präs  

Regierungsfiskalat RegFiskalat  

Regierungsflüchtlingskommis-
sar 

RegFlüchtlings-
Komm 
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Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Regierungsforstamt RegForstA  

Regierungshauptkasse RegHKasse  

Regierungsveterinärrat RegVetR  

Regierungswirtschaftsamt RegWiA  

Reichsbahnbauamt RBBauA  

Reichsbahnbetriebsamt RBBetrA  

Reichsbahndirektion RBDir  

Reichsbahnneubauamt RBNeubauA  

Reichsbauamt ReichsBauA  

Reichspostdirektion ReichsPostDir  

Rentamt RentA  

Saalforstamt SaalforstA  

Saatzuchtinspektion SaatzuchtInsp  

Salinenamt SalinenA  

Salzamt SalzA  

Salzoberfaktorei SalzOFaktorei  

Salzsteueramt SalzsteuerA  

Samen- und Klenganstalt SamenKlengAnst  

Sammlung Slg  

Schiedsgericht für Arbeitsversi-
cherung 

SchiedsG Arb-
Versich 

 

Schulamt SchulA  

Schutzpolizei Schupo fest eingeführt 

Sektion für Wildbachverbauung Sekt Wildbachverb  

Siegelamt SiegelA  

Sondergericht SonderG  

Sonderschule SonderSch  

Sozialgericht SozG  

Sozialtherapeutische Anstalt SozTherapAnst  

Spezialkasse SpezKasse  

Spezialkommission SpezKomm  

Spezialsteuerliquidationskom-
mission 

SpezSteuerLiqu-
Komm 

 

Spruchkammer SpK fest eingeführt 
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Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Staatliche Berufsfachschule im 
Bereich des Kultus- und Wis-
senschaftsressorts 

StBerufsfachSch + Fachbenennung 

Staatliche Bibliothek StB fest eingeführt 

Staatliche Feuerwehrschule StFeuerwehrSch  

Staatliche Landwirtschaftliche 
Fachakademie 

StLandwFachAkad  

Staatliche Landwirtschaftliche 
Fachschule 

StLandwFachSch  

Staatliches Rechnungsprü-
fungsamt 

StRechPrüfA  

Staatliches Studienseminar für 
berufliche Schulen 

StStudSem Berufs-
Sch 

 

Staatliches Bauamt StBauA  

Staatsanwaltschaft StAnw  

Staatsanwaltschaft bei dem Be-
zirksgericht 

StAnw BezG  

Staatsanwaltschaft bei dem 
Kreis- und Stadtgericht 

StAnw KreisStadtG  

Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht 

StAnw LG  

Staatsanwaltschaft bei dem 
Verwaltungsgericht 

StAnw VG  

Staatsarchiv StA fest eingeführt 

Staatsbahningenieur StBahnIng  

Staatsgerätepark StGerätepark  

Staatsoberkasse StOKasse  

Staatspolizeistelle StapoSt Stapo fest eingeführt 

Staatsschuldenliquidationskom-
mission 

StSchuldenLiqu-
Komm 

 

Staatsschuldentilgungskommis-
sion 

StSchuldenTilg-
Komm 

 

Staatstheater StTheater  

Stadt- und Landgericht StadtLG  

Stadtgericht StadtG  

Stadtkommissariat StadtKomm  

Standgericht StandG  

Steuerhebestelle SteuerhebeSt  
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Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Steuerliquidationskommission SteuerLiquKomm  

Stiftungsamt StiftungsA  

Strafanstalt StrafAnst  

Strafarbeitshaus StrafArbH  

Strafgefängnis StrafGef  

Straßen- und Flussbauamt StrFlussbauA  

Straßenbauamt StrBauA  

Straßenbauamt (Autobahnen) 
StrBauA (Autobah-
nen) 

 

Straßenneubauamt StrNeubauA  

Subdelegierte Kommission SubdelKomm  

Talsperrenneubauamt TalsperrenneubauA  

Technische Hochschule TH  

Telefonamt TelefA  

Telegraphenamt TelegrA  

Telegraphenanstalt TelegrAnst  

Telegraphenbauamt TelegrBauA  

Telegraphenneubauamt TelegrNeubauA  

Telegraphenstation TelegrStat  

Tierzuchtamt TierzuchtA  

Tierzuchtinspektion TierzuchtInsp  

Universität Uni  

Universitätsbauamt UniBauA  

Universitätsbauinspektion UniBauInsp  

Universitäts-Kuratel UniKuratel  

Unteraufschlagamt UAufschlagsA  

Untersuchungsgefängnis UntersGef  

Verkehrspolizeiinspektion VerkehrsPolInsp  

Vermessungsamt VermessungsA  

Versicherungsamt VersichA  

Versorgungsamt VersorgA  

Versorgungsärztliche Untersu-
chungsstelle 

VersorgÄrztlUn-
tersSt 

 

Versorgungsgericht VersorgG  
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Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Versorgungskrankenhaus VersorgKKH KKH fest eingeführt 

Versorgungskuranstalt VersorgKurAnst  

Verwahranstalt VerwahrAnst  

Verwaltungsgericht VG fest eingeführt 

Veterinäramt VetA  

Veterinärmedizinische(s) Unter-
suchungsanstalt / -amt 

VetUntersAnst / Vet-
UntersA 

 

Volksgericht VolksG  

Volksschule VS fest eingeführt 

Waldarbeiterschule WaldarbSch  

Waldbauschule WaldbauSch  

Wasser- und Schifffahrtsamt WSA  

Wasser- und Schifffahrtsdirek-
tion 

WSDir  

Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung 

WSV  

Wasser- und Straßenbauin-
spektion 

WasserStrBauInsp  

Wasserschutzpolizeistation 
WasserschutzPolS-
tat 

 

Wasserstraßenamt WasserstrA  

Wasserstraßenneubauamt WasserstrNeubauA  

Wasserwirtschaftsamt WWA fest eingeführt 

Wechsel- und Handelsappellati-
onsgericht 

WechselHandels-
AppG 

 

Wechselappellationsgericht WechselAppG  

Wechselgericht WechselG  

Wegegeldstation WegegeldStat  

Wiedergutmachungsbehörde WB fest eingeführt 

Wirtschaftsschule WiSch  

Wohnungs- und Siedlungsamt WohnSiedlA  

Wuchergericht WucherG  

Zentrales Ausgleichsamt Bay-
ern 

ZAusglA  

Zentrum Bayern Familie und 
Soziales, Region 

ZBFS fest eingeführt, + RegBez 
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Bestandsbezeichnung Abkürzung Bemerkung 

Zollamt ZollA  

Zollaufsichtsstelle ZollaufsSt  

Zollfahndungsamt ZollFahndA  

Zollinspektion ZollInsp  

Zollkommissariat ZollKomm  

Zollkontrollstelle ZollkontrollSt  

Zollstation ZollStat  

Zuchtverband ZuchtVerb  

Zweckverband ZweckVerb  

Zweigstelle ZwSt  

Zweigstelle des Bayerischen 
Landesamts für Vermögensver-
waltung und Wiedergutma-
chung 

ZwSt BLVW BLVW fest eingeführt 

Zweigstelle des Landesjugend-
amts 

ZwSt LJugA  
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3. Abkürzungen für Selekte aus dem Beständerahmenplan (gruppiert 
nach Ressort) 

Bezeichnung Abkürzung 

Allgemein  

Buch B 

Kataster Kat 

Rechnung R 

Register 
Reg (außer bei fest von der Jus-
tiz eingeführten Abkürzungen 
wie HRA oder VR) 

Steuer St 

Zweitschrift Zweitschr 

  

Finanzverwaltung  

Fischwasserkataster FischwasserKat 

Gewerbesteuerkataster GewStKat 

Grundsteuerkataster GrundStKat 

Häusersteuerkataster HäuserStKat 

Jagdsteuerkataster JagdStKat 

Zehntkataster ZehntKat 

  

Justiz  

Firmenregister FR 

Firmenregisterakten FR-Akten 

Genossenschaftsregister GenR 

Genossenschaftsregisterakten GenR-Akten 

Handelsregister A/B 
HRA 

HRB 

Handelsregisterakten A/B 
HRA-Akten 

HRB-Akten 

Vereinsregister VR 
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Bezeichnung Abkürzung 

Vereinsregisterakten VR-Akten 

    

Urkundsregister UR 

  

Adoptionsakten Adopt-Akten 

Nachlassakten NL-Akten 

Vormundschaftsakten V-Akten 

  

Grundbücher GrundB 

Hypothekenbücher HypoB 

  

Innere Verwaltung  

Ansässigmachungs- und Verehelichungsakten AuV-Akten 

  

Baupläne Bpl 

    

Geburtsregister GebReg 

Heiratsregister HeiratReg 

Personenstandsregister PersStandsReg 

Standesregister StandesReg 

Sterberegister SterbeReg 

    

Kirchenbuch KirchB 

Pfarrmatrikel PfarrMatr 
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Anlage 3: Handreichung für die Onlinestellung von Findmit-
teln mit schutzwürdigen Informationen in den Staatlichen Ar-
chiven Bayerns (Stand: 19.12.2025) 
bearbeitet von Dr. Nicola Humphreys, Andreas Nestl, Dr. Johannes Staudenmaier 

 

1. Vorbemerkung 

Die Einführung von ACTApro Benutzung sowie die intensivierte Onlinestellung von 
EAD-Findmitteln haben innerhalb der staatlichen Archivverwaltung zu einem erhöh-
ten Klärungsbedarf hinsichtlich der anzuwendenden Sperrfristen geführt. Auftrag der 
infolgedessen gebildeten Arbeitsgruppe (AORin Dr. Nicola Humphreys, AOR An-
dreas Nestl, AOR Dr. Johannes Staudenmaier) war daher die Erstellung eines Kata-
logs, der für die gängigsten Aktengruppen die Sperrfristen definiert und somit als 
Handreichung bei der Verzeichnung und beim Export der Findmittel dient. 

Anlässlich der Einführung eines geschützten virtuellen Lesesaals bei den Staatlichen 
Archiven Bayerns wurde die Handreichung nun überarbeitet. Die vorliegende Version 
berücksichtigt zudem zwei Änderungen der Rahmenbedingungen. Zum einen wird 
das Bayerische Archivgesetz aktuell novelliert. Die archivgesetzlichen Schutzfristen 
für personenbezogenes Archivgut werden dabei an die des Bundesarchivgesetzes 
angepasst (10 Jahre nach Tod des Betroffenen, hilfsweise 100 Jahre nach Geburt, 
dann hilfsweise 60 Jahre nach Entstehung der Unterlagen). Die Schutzfrist von 60 
Jahren ab Entstehung der Unterlagen für Entschädigungs- und Wiedergutmachungs-
akten wird aufgehoben. Zudem sieht das novellierte Archivgesetz eine Befugnisnorm 
für die Online-Veröffentlichung von Archivgutobjekten vor. Unter Berufung auf diese 
neue Rechtsgrundlage dürfen die staatlichen Archive auch bei der Online-Veröffentli-
chung eine Abwägung der schutzwürdigen Interessen Betroffener und Dritter mit 
dem Interesse an einer allgemeinen Zugänglichkeit von Archivgutobjekten vorneh-
men.  

Neben der Novellierung des Archivrechts hat der KLA-Ausschuss Archive und Recht 
ein Gutachten zur Online-Bereitstellung rechtebewehrter Archivgutobjekte erarbeitet 
und in diesem Rahmen ein Fristenmodell entwickelt. Die vorliegende Version der 
Handreichung berücksichtigt diese Änderungen und sieht nun ein angepasstes, ab-
gestuftes Fristenmodell vor. Die Veröffentlichung von Findmitteln orientiert sich dabei 
an den archivgesetzlichen Schutzfristen für personenbezogenes Archivgut sowie Ar-
chivgut unter Geheimnisschutz, die insoweit anzuwenden sind. Enthalten Findmittel 
keine personenbezogenen Daten oder geheimhaltungswürdigen Informationen, ist 
eine Veröffentlichung regelmäßig ohne Beachtung einer Sperrfrist zulässig. Für eine 
Veröffentlichung von personenbezogenen Metadaten mit Informationen aus der Pri-
vat- und Intimsphäre ist eine verlängerte Sperrfrist angezeigt, insbesondere wenn es 
sich dabei zugleich um rechtlich geschützte Privatgeheimnisse handelt. Zur Berech-
nung dieser Sperrfrist wird die archivgesetzliche Schutzfrist um 20 Jahre verlängert. 
Enthalten Findmitteldaten Informationen aus der Intimsphäre – was nur ausnahms-
weise der Fall sein sollte, beispielsweise bei Findmittelinformationen, die Sexualstraf-
taten zum Gegenstand haben – wird die archivgesetzliche Schutzfrist um 60 Jahre 
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verlängert, um jedwedes Risiko einer Rechtsgutsverletzung auszuschließen. Die 
Herleitung des Fristenmodells und Informationen zur Sphärentheorie des Bundesver-
fassungsgerichts kann dem Gutachten „Online-Bereitstellung rechtebewehrter Ar-
chivgutobjekte“ des KLA-Ausschusses Archive und Recht entnommen werden (On-
line verfügbar ab Mai 2025, Link: https://www.bundesarchiv.de/das-bundesarchiv/ko-
operationen-und-partner/kla/archive-und-recht/). 

Der Katalog versteht sich als nicht abschließend und kann jederzeit ergänzt werden. 

 

2. Schutz- und Sperrfristen 

1. Die Schutzfrist. Sie schließt die Benutzung von Archivgut aus und ist in Art. 10 
Abs. 3 BayArchivG klar definiert. Sie bedarf hier keiner weiteren Erläuterung. 

2. Die Sperrfrist für die Vorlage von Findmitteln im Haus (im Folgenden „Repertorien-
sperrfrist → „Sperrfrist Repertorienzimmer bis“). Sie gilt in erster Linie für Findmittel, 
die personenbezogene, aber auch andere schutz- bzw. geheimhaltungswürdige In-
formationen enthalten, zu denen auch unternehmensbezogene Informationen zählen 
können („Ermittlungsverfahren gegen N.N. wegen Straftat xy“), und orientiert sich an 
den jeweiligen Schutzfristen (§ 1 Abs. 4 Archiv-BO). Betroffen sind hiervon nicht 
Findmittel zu Archivgut, das zwar aufgrund seines Inhalts einer Schutzfrist unterliegt, 
deren Betreffe jedoch unbedenklich sind („Schülerakten des Abschlussjahrgangs 
1970“). Dieselbe Frist gilt ebenso für den Export der Findmittel nach ACTApro Benut-
zung intern, da hier die Benutzung auf einen begrenzten Kreis zugelassener und be-
kannter Personen beschränkt ist. 

3. Die Sperrfrist für die Onlinestellung von EAD-Findmitteln sowie den Export nach 
ACTApro Benutzung extern (im Folgenden „Online-Sperrfrist“ → „Sperrfrist Onlines-
tellung bis“). Auch diese gilt nur für schutzwürdige Informationen in den Findmitteln, 
nicht für den Inhalt der Archivalien. Die online verfügbaren Informationen können 
ohne Barriere (z.B. vorherige Anmeldung) von jedem eingesehen werden, der über 
einen Internetzugang verfügt. Da auch Suchmaschinen wie Google auf die Online-
findmittel zugreifen können, hat der Bayerische Landesbeauftragte für Datenschutz 
auf die Gefahr hingewiesen, dass hier eine Vielzahl von Informationen zu einzelnen 
Personen recherchierbar sei, die sich zu einer Art „Persönlichkeitsprofil“ verdichten 
könnten. Auch wenn die betroffene Person schon verstorben ist, können im Einzelfall 
noch Nachfahren davon unmittelbar berührt sein (sog. bestimmbare Personen), so 
dass hier eine über die archivgesetzliche Schutzfrist hinausgehende Sperrfrist ange-
setzt werden muss. 

4. Neben dieser Online-Sperrfrist für Findmittel ist auch für die Online-Veröffentli-
chung von Retrodigitalisaten eine eigene Online-Schutzfrist zu bestimmen. Diese 
folgt denselben Regeln wie die Online-Sperrfristen und muss teilweise ebenfalls län-
ger als die archivgesetzliche Schutzfrist angesetzt werden. Die Vergabe von Schutz-
fristen für die Online-Veröffentlichung von born digitals bleibt einer späteren Version 
vorbehalten. 
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Die Online-Sperrfristen variieren je nach Schutzwürdigkeit der personenbezogenen 
Informationen sowie der Erschließungstiefe. Zur Erleichterung für den Anwender in-
nerhalb der bayerischen Archivverwaltung wurden daher durch die Arbeitsgruppe für 
bestimmte Massenaktengruppen verbindliche Mindest-Sperrfristen festgelegt, die 
dem vorliegenden – zur laufenden Erweiterung vorgesehenen – Katalog zu entneh-
men sind. Eine Abweichung von den vorgeschlagenen Einordnungen ist im Einzelfall 
nach Rücksprache mit der Generaldirektion zulässig. 

Die Repertoriensperrfristen für Findmittel mit sensiblen und v. a. personenbezogenen 
Daten richten sich in ihrer Dauer nach den archivgesetzlichen Schutzfristen: 

- Personenbezogene Schutzfrist, 10 Jahre nach Tod (Art. 10 Abs. 3 Satz 2 
BayArchivG) 

- Personenbezogene Schutzfrist für Archivgut von Bundesbehörden und Archiv-
gut, das besonderen Geheimhaltungsvorschriften des Bundes unterliegt, 100 
Jahre nach Geburt (§ 11 BArchivG; jetzt gleichlaufend mit den Schutzfristen 
des BayArchivG) 

- Personenbezogene Schutzfrist für Archivgut sonstiger Stellen, 100 Jahre nach 
Geburt (Art. 10 Abs. 3 Satz 3 BayArchivG) 

- Personenbezogene Schutzfrist, 60 Jahre nach Laufzeitende (Geburts-/Sterbe-
datum unbekannt)  

- Besondere Geheimhaltungsvorschriften (60 Jahre nach Entstehen) 
- Sonstiges (um max. 30 Jahre verlängerte Schutzfrist; Gründe des Geheimnis-

schutzes; Vereinbarungen zugunsten nichtöffentlicher Eigentümer von Archiv-
gut; Art. 10 Abs. 4 Satz 3 BayArchivG; Art. 10 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 BayArchivG; 
Art. 4 Abs. 4 Satz 2 BayArchivG)  

- Hinweis: Sperrfristen können für ganze Archivgut- oder Findmittelgruppen mit 
Zustimmung der Generaldirektion verkürzt werden. 
 

Die Online-Sperrfristen orientieren sich an den archivgesetzlichen Schutzfristen für 
personenbezogenes Archivgut (Online-Sperrfrist I). Enthalten bereits Findmittel Infor-
mationen, die der Privatsphäre der Betroffenen unterfallen, verlängert sich diese Frist 
um 20 Jahre (Online-Sperrfrist II). Um insgesamt 60 Jahre wird die Online-Sperrfrist 
verlängert, wenn die Findmittel Informationen aus der Intimsphäre der angeführten 
Betroffenen aufweisen (Online-Sperrfrist III). Keiner Frist unterliegen Findmittel, die 
keine personenbezogenen Daten oder Informationen enthalten, die unter eine Ge-
heimhaltungsbestimmung fallen. Die Fristen setzen sich demnach wie folgt zusam-
men: 

Online-Sperrfrist I (Sozialsphäre) 

- 10 Jahre nach Tod, hilfsweise 
- 100 Jahre nach Geburt, hilfsweise 
- 60 Jahre nach Laufzeitende. 

 
Online-Sperrfrist II (Privatsphäre) 

- 30 Jahre nach Tod, hilfsweise 
- 120 Jahre nach Geburt, hilfsweise 
- 80 Jahre nach Laufzeitende. 
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Online-Sperrfrist III (Intimsphäre) 

- 70 Jahre nach Tod, hilfsweise 
- 160 Jahre nach Geburt, hilfsweise 
- 120 Jahre nach Laufzeitende. 

Dauerhaft 

Eine Onlineveröffentlichung von Findmittelinformationen zu Aktengruppen der Erbge-
sundheitsgerichte, Heil- und Pflegeanstalten, Gesundheitsämter und Landratsämter, 
die psychische Krankheiten betreffen, wäre rechtlich nach Ablauf der Onlinesperrfrist 
III möglich. Dennoch wird hier zunächst und bis zur Fassung eines Grundsatzbe-
schlusses eine dauerhafte Sperrung empfohlen. 

Es ist nicht zwingend notwendig, für jede einzelne Verzeichnungseinheit innerhalb ei-
nes Bestands oder eines Klassifikationspunkts die jeweilige Frist exakt zu definieren. 
Insbesondere aus arbeitsökonomischen Gründen kann hier auch ein pauschaler 
Wert eingetragen werden, wobei dann die jeweils höchste Frist ausschlaggebend ist. 

Für die von der Onlinestellung bis auf Weiteres ausgenommenen Bestände (z. B. 
Findmittel zu Erbgesundheitsgerichten) ist als pauschale Onlinestellungs-Sperrfrist 
der auch für Schutzfristen gebräuchliche Pauschalwert „31.12.9999“ anzugeben. 

 

3. Technische Umsetzung 

Die einzige Möglichkeit, alle drei Fristen stabil und korrekt in der Verzeichnung zu 
verankern, war die Einrichtung eines dritten diesbezüglichen Felderverbunds im Ver-
zeichnungsmaskenbereich „Benutzungsbeschränkungen“. Nach dem Verbund 
„Schutzfrist bis“ wurde daher 2023 der bisherige Verbund „Sperrfrist bis“ in „Sperrfrist 
Lesesaal bis“ umbenannt (jetzt „Sperrfrist Repertorienzimmer bis“) und der Verbund 
„Sperrfrist Onlinestellung bis“ neu hinzugefügt. 

Für die Modifizierung der Schutzfristen bei der Onlinestellung von Primärdaten (z.B. 
in Form von Digitalisaten) wird 2025 das Feld „Schutz- und Sperrfriständerung bei 
Onlinestellung“ neu eingeführt. Dieses Feld bietet die Auswahlwerte „Informationen 
aus der Öffentlichkeitssphäre“, „Informationen aus der Sozialsphäre“, „Informationen 
aus der Privatsphäre“, „Informationen aus der Intimsphäre“ sowie „Keine Veröffentli-
chung“. Das Programm addiert automatisch die entsprechende Anzahl an Jahren zur 
Schutzfrist hinzu und beeinflusst somit die Bestellbarkeit der Archivalieneinheiten aus 
dem Internet (d.h. von Standorten außerhalb des Behördennetzes). Dabei ist zu be-
achten, dass Primärinhalte aus einer besonders schutzbedürftigen Sphäre nicht 
zwangsläufig auch eine ebenso verlängerte Online-Sperrfrist nach sich ziehen. Die 
Fristen im Feld „Sperrfrist Onlinestellung bis“ sollen den jeweiligen Findmitteldaten 
angemessen sein, die Bestimmung der Sphäre im Feld „Schutz- und Sperrfristände-
rung bei Onlinestellung“ den jeweiligen Primärinhalten. Beide Mechanismen sind un-
abhängig voneinander zu befüllen. 
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4. Sperrfristenkatalog  

 

Bestandsgruppe Aktengruppe Findmittel 
vor Ort vor-
legbar 

Onlinestellung 

Bestandsübergreifend Personalakten 
Voraussetzung: Name und Amtsbezeichnung, ggf. Geburtsda-
tum und andere Informationen 

Sperrfrist Online-Sperrfrist I 

Akademien der Bildenden 
Künste/ Hochschulen für 
Angewandte Wissen-
schaften/ Hochschulen 
für Musik/ Technische 
Hochschulen 

Stipendienakten 
Voraussetzung: Name, ggf. Geburtsdatum und weitere Informa-
tionen 

Sperrfrist Online-Sperrfrist I 

Amt für Verteidigungslas-
ten 

Schadensfälle Sperrfrist Online-Sperrfrist I 

Amtsgerichte Adoptions- und Vormundschaftsakten 
Voraussetzung: Angaben zu den Mündeln und ggf. zu den Ver-
pflichteten 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist III 

Amtsgerichte Familien- und Betreuungssachen Sperrfrist Online-Sperrfrist III 
Amtsgerichte Insolvenzverfahren, Firmen und Private Sperrfrist Online-Sperrfrist II 
Amtsgerichte Nachlassakten 

Voraussetzung: Angaben nur zu den verstorbenen Nachlassge-
bern 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist I 

Amtsgerichte Registerakten Ja Ja 
Amtsgerichte Todeserklärungen Sperrfrist Onlinesperrfrist I 
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Bestandsgruppe Aktengruppe Findmittel 
vor Ort vor-
legbar 

Onlinestellung 

Amtsgerichte/Landge-
richte/ Oberlandesge-
richte 

Verfahrensakten der Strafgerichtsbarkeit 
Voraussetzung: Angaben zu den streitigen Parteien und dem 
Klagegegenstand, ggf. auch zu Tatopfern 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II; bei 
Sexualstraftaten: On-
line-Sperrfrist III 

Amtsgerichte/Landge-
richte/ Oberlandesge-
richte 

Verfahrensakten der Zivilgerichtsbarkeit 
Voraussetzung: Angaben zu den streitigen Parteien und dem 
Klagegegenstand 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Anerbengerichte Namentliche Besitzer des Erbhofes Sperrfrist Online-Sperrfirst II 
Arbeitsgerichte Verfahrensakten 

Voraussetzung: Angaben zu den streitigen Parteien und dem 
Klagegegenstand 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Bezirkskrankenhäuser/ 
vorher: Heil- und Pflege-
anstalt 

Patientenakten 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist 
III/keine Veröffentli-
chung 

Bezirksfinanzdirektionen Fiskalatsakten  
Voraussetzung: Angaben im Findmittel fallen nicht unter das 
Steuergeheimnis (keine Vermögensangaben usw.) 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Bezirksfinanzdirektionen Flüchtlingsproduktivkredite Sperrfrist Online-Sperrfrist I 
Bezirksfinanzdirektionen Rückerstattungsakten Einzelfälle: Behandlung wie WB/LEA 

 
Sperrfrist Online-Sperrfrist I. Je 

nach Erschließungstiefe 
Online-Sperrfrist II. S. 
Regelungen zum Pro-
jekt TdW. 

Erbgesundheitsgerichte Verfahrensakten Sperrfrist Online-Sperrfrist 
III/keine Veröffentli-
chung 

Finanzämter Betriebsprüfungsakten (z.T. Firmennamen) Sperrfrist Online-Sperrfrist I 
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Bestandsgruppe Aktengruppe Findmittel 
vor Ort vor-
legbar 

Onlinestellung 

Voraussetzung: Geschäftsgeheimnisse sollten nicht betroffen 
sein, Ergebnisse der Betriebsprüfung nicht im Findbuch enthal-
ten 
 

Finanzämter Steuerakten 
Voraussetzung: Angaben im Findmittel fallen nicht unter das 
Steuergeheimnis (keine Vermögensangaben usw.) 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Finanzämter Vermögens- und Liegenschaftsakten 
Voraussetzung: Angaben im Findmittel fallen nicht unter das 
Steuergeheimnis (keine Vermögensangaben usw.) 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Finanzgerichte Anfechtungsentscheidungen 
Voraussetzung: Angaben zu den streitigen Parteien und dem 
Klagegegenstand 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Finanzgerichte Verfahrensakten 
Voraussetzung: Angaben zu den streitigen Parteien und dem 
Klagegegenstand 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Gefangenenanstalten Gefangenenakten Sperrfrist Online-Sperrfrist II 
Gesundheitsämter Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten, teilw. Zwangssterili-

sation NS-Zeit Einzelfallakten 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist 
III/keine Veröffentli-
chung 

Gesundheitsämter Geisteskranke, Einzelfallakten 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist 
III/keine Veröffentli-
chung 

Gesundheitsämter Hebammenwesen 
Daten zu Neugeborenen sind bei der Fristberechnung zu be-
rücksichtigen 

Sperrfrist Online-Sperrfrist I 

Gesundheitsämter Rauschgiftsucht Einzelfallakten 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 
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Bestandsgruppe Aktengruppe Findmittel 
vor Ort vor-
legbar 

Onlinestellung 

Gesundheitsämter Sippenakten Sperrfrist Online-Sperrfrist III 

Jobcenter Leistungen zum Lebensunterhalt, Eingliederung, Unterhalt, Ord-
nungswidrigkeiten u.a. 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Krankenkassen/Versiche-
rungen 

Versichertenakten Sperrfrist Online-Sperrfrist I 

Landesamt für Vermö-
genskontrolle und Wie-
dergutmachung (inkl. Au-
ßenstellen) 

Rückerstattungsakten, Einzelfälle 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist I. Je 
nach Erschließungstiefe 
Online-Sperrfrist II. S. 
Regelungen zum Pro-
jekt TdW. 

Landesarbeitsamt Straf- und Bußgeldsachen 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Landgerichte, Wiedergut-
machungskammer 

Verfahrensakten 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist I. Je 
nach Erschließungstiefe 
Online-Sperrfrist II. S. 
Regelungen zum Pro-
jekt TdW. 

Landratsämter EAPl. 002 Staatsangehörigkeit (Einzelfälle: Feststellung, Er-
werb, Verlust)  

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Landratsämter EAPl. 060/neu: 060 Kriegsgefangenenentschädigungsakten (= 
Musterregistratur) 

Sperrfrist Online-Sperrfrist I 

Landratsämter EAPl. 087/neu: 0871 Unterhaltssicherung (= Musterregistratur) 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Landratsämter EAPl. 116 Namensänderungen, Namensfeststellungen (Einzel-
fallakten) 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Landratsämter EAPl. 151 Passwesen, Personalausweise (= zeitweise Muster-
registratur) 

Sperrfrist Online-Sperrfrist I 
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Bestandsgruppe Aktengruppe Findmittel 
vor Ort vor-
legbar 

Onlinestellung 

Landratsämter EAPl. 161-166/neu: 1610, 1640 Heimatlose Ausländer und Asy-
lanten (= Musterregistratur) 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Landratsämter EAPl. 411/neu: 411 Sozialhilfeempfänger Einzelfälle (= Muster-
registratur) 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Landratsämter EAPl. 417/neu: 4172 Familienfürsorge, Altenbetreuung (= Mus-
terregistratur) 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist III 

Landratsämter EAPl. 4164 Asylbewerberleistungen Einzelfälle (= Musterregist-
ratur) 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Landratsämter EAPl. 412/neu: 4120, 4121 Kriegsopferfürsorge; Schwerbehin-
dertenfürsorge (= Musterregistratur) 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist III 

Landratsämter EAPl. 432/neu: 4320 Amtsvormundschaften (= Musterregistra-
tur) 
Voraussetzung: Name, Geburtsdatum, ggf. Beginn und Ende 
der Vormundschaft/Pflegschaft 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Landratsämter EAPl. 434/neu: 2631 Minderjährigenfürsorge; Ausbildungsbeihil-
fen (= Musterregistratur) 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Landratsämter EAPl. 435 Fürsorgeerziehung  
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Landratsämter EAPl. 436/neu: 4364 Jugendgerichtshilfe (= Musterregistratur) 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Landratsämter EAPL 465 Flüchtlingsbetreuung (Einzelfälle)  
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 
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Bestandsgruppe Aktengruppe Findmittel 
vor Ort vor-
legbar 

Onlinestellung 

Landratsämter EAPl. 5340 Unterbringung psychisch Kranker (= Musterregistra-
tur) 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist 
III/keine Veröffentli-
chung 

Landratsämter EAPl. 602/neu: 6024 Baugenehmigungsakten () 
 

Sperrfrist 
(60 Jahre 
ab Entste-
hung) 

Online-Sperrfrist II (80 
Jahre ab Entstehung)  

Landratsämter EAPl. 661/neu: 6612 Förderung nach dem Zweiten Wohnungs-
baugesetz (sozialer Wohnungsbau) (= Musterregistratur) 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Oberlandesgerichte Berufsgerichtsverfahren Sperrfrist Online-Sperrfrist II 
Oberfinanzdirektion Bund Akten der Zollverwaltung Sperrfrist Online-Sperrfrist II 
Oberfinanzdirektion Land Jüdisches Vermögen  Sperrfrist Online-Sperrfrist I 
Oberfinanzdirektion Land Kriegsschädenakten Sperrfrist Online-Sperrfrist I 
Polizeidienststellen Personenakten (Ermittlungsakten) 

 
Sperrfrist Online-Sperrfrist II; bei 

Sexualdelikten: Online-
sperrfrist III 

Rechtsanwälte Mandantenakten Sperrfrist Online-Sperrfrist II 
Regierungen, Ausgleich-
samt 

Beschwerdeakten Sperrfrist Online-Sperrfrist I 

Regierungen, Ausgleich-
samt 

Garantiefondsakten Sperrfrist Online-Sperrfrist I 

Regierungen, Ausgleich-
samt 

Häftlingshilfegesetz 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Schulen Schülerakten (falls Namen im Betreff genannt sind) Sperrfrist Online-Sperrfrist I; bei 
Daten, die Auskunft 
über einzelne Verhält-
nisse des Schülers ge-
ben, Online-Sperrfrist II 
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Bestandsgruppe Aktengruppe Findmittel 
vor Ort vor-
legbar 

Onlinestellung 

Schulen für Gehörlose, 
früher: Taubstummenan-
stalten 

Schülerakten (falls Namen im Betreff genannt sind) Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Sozialgericht Verfahrensakten 
 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II; bei 
AZ Vs: Schwerbehinder-
tenrecht: 
Online-Sperrfrist III 

Spruchkammern Verfahrensakten 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist I 

Sondergerichte Verfahrensakten Sperrfrist Online-Sperrfrist II; bei 
Sexualdelikten: Online-
Sperrfrist III 

Staatsanwaltschaften Ermittlungsverfahren 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II; bei 
Sexualdelikten: Online-
Sperrfrist III 

Studentenwerk Förderungsakten Sperrfrist Online-Sperrfrist I 
Verwaltungsgerichte Verfahrensakten  

Voraussetzung: Angaben zu den streitigen Parteien und dem 
Klagegegenstand 

Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Zentrale Ausländerbe-
hörde 

Ausländerakten Sperrfrist Online-Sperrfrist II 

Zentrum Bayern Familie 
und Soziales (früher: Amt 
für Versorgung und Fami-
lienförderung) 

Versorgungsakten 
 

Sperrfrist Online-Sperrfrist III 
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Anlage 4: Entnahmevermerk 

 

Entnahmevermerk 
 

Dokumenttyp (z.B. Plan, Karte, Plakat, CD-ROM, VHS-Video): 

 

Inhaltliche Beschreibung: 

 

 

Entnommen am:  

 

Sachbearbeiter: 

 

 

Eingereiht in den Bestand: 

 

 

 

Signatur: 

 

 

Im neuen Bestand in ActaPro erfasst: 
 ja  nein  

Hinweis zu hybriden Archivalien: 

 

Die Bereitstellung digitaler Dokumente 
und von AV-Medien erfolgt unter der-
selben Signatur im digitalen Lesesaal! 

 

 

 

 

 

 

 

__________________     ____________________ 

Unterschrift       Datum 

 

 

 
Dieses Formular ist auf alterungsbeständigem Papier nach DIN ISO 9706 (z.B. Archiv- oder Muse-
umspapier), auszufüllen, auszudrucken und dann an der Stelle in das Archivale einzulegen bzw. 
wenn möglich durch die Restaurierungswerkstatt einzubinden, an der sich das entnommene Stück 
befand. 


